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STÄDTE- UND GEMEINDERAT ist die einzige unabhängige
und ebenso die meistgelesene Fachzeitschrift für Kommu-
nal- und Landespolitik in Nordrhein-Westfalen. Sie führt
kommunale Wissenschaft und Praxis, Kommunalrecht und
Kommunalpolitik zusammen. Die Zeitschrift hat sich als
Diskussionsforum für neue Entwicklungen in der kommu-
nalen Welt einen Namen gemacht.

Die 1946 erstmals verlegte Fachzeitschrift STÄDTE- UND
GEMEINDERAT ist das offizielle Organ des Städte- und 
Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen. Als Spitzenver-
band kreisangehöriger Städte und Gemeinden repräsen-
tiert dieser rund 9 Mio. Bürger und Bürgerinnen sowie 
86 Prozent der Ratsmitglieder in Nordrhein-Westfalen.

STÄDTE- UND GEMEINDERAT enthält monatlich aktuelle 
Informationen aus den zentralen Interessengebieten der
Kommunalpolitiker und Verwaltungsbeamten:

• Finanzen, Wirtschaft, Soziales, Schule und Kultur
• Verwaltungsfragen und Neue Steuerung
• Kommunalrecht
• Kommunale Wirtschaftsunternehmen
• Tourismus und Freizeit

Darüber hinaus enthält STÄDTE- UND GEMEINDERAT Son-
derseiten, die überregional über Produkte und Neuheiten
für den kommunalen Markt informieren. Der Leser erhält
somit einen Überblick über Aktuelles aus den Bereichen:

• Bürokommunikation
• Umweltschutz
• Nutzfahrzeuge im öffentlichen Dienst
• Müll- und Abfallbeseitigung
• Verkehrswesen
• Landschaftspflege
• Wohnungswesen, Städtebau
• Freizeitanlagen, öffentliche Schwimmbäder
• Kommunale Energieversorgung
• Kreditwesen
• Raumplanung
• Krankenhausbedarf

Mit STÄDTE- UND GEMEINDERAT sind Sie 
abonniert auf Branchen-Information.

Schicken Sie den ausgefüllten Antwortcoupon an  
Frau Hermes, Städte- und Gemeindebund NRW,
Kaiserswerther Straße 199-201, 40474 Düsseldorf

Wenn es schneller gehen soll, faxen Sie uns den 
unterschriebenen Coupon:

FAX: 02 11/45 87-292

die fachzeitschrift für Kommunal- und
landespolitik in nordrhein-Westfalen

Ich möchte die Zeitschrift STÄDTE- UND GEMEINDERAT (10 Ausgaben)
im günstigen Jahresabonnement bestellen.

gedruckt (€ 78,- inkl. MwSt. und Versand)
elektronisch als Lese-PDF (€ 49,- inkl. MwSt. und Versand)

Vertrauens-Garantie: Das Abo können Sie innerhalb von 10 Tagen nach  Absendung des Bestell -
coupons schriftlich bei Frau Hermes, Städte- und Gemeindebund NRW, Kaiserswerther Straße 199-201, 
40474 Düsseldorf, widerrufen. Rechtzeitige Absendung genügt!

Datum/Unterschrift 

E
E

Name/ Vorname/Firma

Straße

Postleitzahl/Ort

Telefon/Fax

E-Mail                                                                         

Ich bezahle E per Bankabbuchung            E gegen Rechnung
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BIC                                                                              Kreditinstitut 
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EDITORIAL

dr. bernd Jürgen schneider
Hauptgeschäftsführer stgb nrW

es tut gut, zu geben und anderen eine freude zu machen. in

den städten und gemeinden von nordrhein-Westfalen gibt

es eine Vielzahl ehrenamtlich engagierter Menschen, die

durch ihre arbeit in Vereinen und organisationen das

Zusammenleben bereichern und vieles überhaupt erst

möglich machen. die einsatzorte sind vielfältig: von der

freiwilligen feuerwehr über Jugendzentren oder tafeln für

bedürftige bis hin zu schulen oder schlicht das eigene

Wohnquartier.

den Kommunen kann das bürgerschaftliche engagement

nicht gleichgültig sein. Zum einen stärkt es den

Zusammenhalt der örtlichen gemeinschaft und zum

anderen bringt es dinge zustande, die unter streng

ökonomischer betrachtung nicht machbar wären. daher

fördern die städte und gemeinden das ehrenamt nach

Kräften: durch Motivation, anerkennung, technische Hilfe

und professionelle begleitung. auch das land leistet seinen

beitrag durch die ehrenamtskarte, die vor mehr als zehn

Jahren ins leben gerufen wurde. Mit einer solchen Karte

erhalten ehrenamtlich tätige landesweit rabatt für diverse

freizeitangebote sowie für dienstleistungen von betrieben,

die das Konzept ehrenamt unterstützen. 

Von existenzieller bedeutung für die Kommunen ist das

politische ehrenamt in gestalt eines ratsmandates. auf der

lokalen ebene vollzieht sich demokratie in ihrer

unmittelbarsten form. doch die zunehmende Komplexität

der themen und der vielerorts schwindende finanzielle

spielraum machen ratsarbeit immer weniger attraktiv. Hier

müssen wir gegensteuern - durch familienfreundliche

organisation der ratsarbeit, durch angemessene

entschädigung, aber vor allem durch nachhaltige sanierung

der Kommunalfinanzen. und durch stärkere Wertschätzung

sowie respekt vor all denen, die freiwillig lokalpolitische

Verantwortung übernehmen.

der Hauptausschuss des Verbandes ende März 2019 in soest

mit den beiden fachforen digitalisierung und Mobilität hat

gezeigt, dass sich die städte und gemeinden den aktuellen

Herausforderungen stellen. digitalisierung wird die

gesamte technische infrastruktur, aber auch das

Zusammenleben in den Kommunen umkrempeln. und dies

nicht nur in den Metropolen, sondern auch in kleinen

gemeinden. daraus erwachsen wiederum Chancen, das

Problem des überhand nehmenden Verkehrs zu lösen sowie

das auseinanderdriften von stadt und land zu stoppen.

beides ist kein selbstläufer. Verwaltung, bürger/innen und

Wirtschaft dürfen dem globaltrend nicht nur

hinterherlaufen, sie müssen ihn in ihrem sinne gestalten.

Dank anstatt Geld 

die fachzeitschrift für Kommunal- und
landespolitik in nordrhein-Westfalen

STÄDTE- UND GEMEINDERAT
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BÜCHER UND MEDIEN

Metropole Ruhr 
Spezial 2019
Wir in Europa, hrsg. v. Regionalverband Ruhr, A 4,
40 S., im Internet kostenfrei zu bestellen oder he-
runterzuladen unter www.shop.rvr.ruhr/wissens-
wertes/ europa/ 

„united diversity - in Vielfalt vereint“ ist das
politische Motto der europäischen union. an
zahlreichen stellen lässt sich in der Metropole
ruhr ablesen, wie der europäische gedanke

gelebt und umgesetzt wird. in der broschüre werden eu-geförderte
Projekte und initiativen aus unterschiedlichen orten der region vor-
gestellt und prominente Persönlichkeiten kommen zu Wort. inte-
ressierte finden informationen zu Vielfalt und Zusammenhalt, ge-
schichte und Zukunft in Politik, Wirtschaft und Kultur. das Magazin
soll unter anderem zur teilnahme an der europawahl am 26. Mai
2019 motivieren.

Lese-Buch Landschaft
Die Landschaft im Bergischen Land, Leichte
Sprache, v. d. Biologische Stationen Oberberg
und Rhein-Berg, A 4, 36 S., zu bestellen bei Bio-
logische Station Oberberg, Rotes Haus, Schloss
Homburg 2, 51588 Nümbrecht und Biologische
Station Rhein-Berg, Kammerbroich 67, 51503
Rösrath oder im Internet herunterzuladen unter
www.biostationoberberg.de 

die landschaft im bergischen wird in sogenannter leichter sprache
beschrieben. die leser/innen erhalten einen einblick in die bergische
landschaft und ihre Vielfalt - von erklärungen über die Kulturland-
schaft, die entstehung von dörfern bis hin zu Hecken, Wiesen und
Wäldern. dem Konzept der leichten sprache entsprechend ist das
buch reich bebildert. es eignet sich für alle Menschen mit kognitiven
schwierigkeiten oder Personen, welche deutsch als fremdsprache 
erlernen.

Mineralölwirtschaft und
Tankstellen in Westfalen
Atlas von Westfalen 4, v. Karl Heinz Maurmann,
hrsg. v. d. Geographischen Kommission für
Westfalen des Landschaftsverbandes Westfa-
len-Lippe (LWL), 30,5 x 21,5 cm, 46 S., 9,95
Euro, ISBN 3-402-14973-7

Mehr als nur tanken: der neue band des „at-
las von Westfalen“ untersucht die geschich-
te der Mineralölwirtschaft und die entwick-
lung des tankstellennetzes insbesondere in

Westfalen. der autor beleuchtet die Hintergründe des strukturellen
Wandels und beschreibt, wie durch Konzentrationsprozesse die anzahl
der tankstellen seit den 1960er-Jahren bis heute um ein drittel zurück-
gegangen ist, obwohl sie deutlich mehr benzin und diesel verkauft 
haben.

Metropole Ruhr
Spezial 2019

Integration 19 Bücher 44          
Titelfoto: M.studio - Fotolia

INHALT 73. Jahrgang Mai 20�9

9Sachkundige Bürgerinnen und Bürger
in den Ratsausschüssen 

von Bastian Gierling und 
Sebastian Roßner

6
Politisches Ehrenamt in der Kommune 

von Christiane Bongartz und Cornelia Jäger

13Zivilgesellschaftliches Engagement als
Eckpfeiler der Integration in Rheine 

von Wiebke Gehrke

Engagementstrategie für das Land
Nordrhein-Westfalen 

von Andrea Milz

10

Ehrenamt in 
Feuerwehr und 
Katastrophenschutz 

von Christoph 
Schöneborn

16

Entwicklung einer kommunalen 
Engagementstrategie in Bocholt André Wolf

von André Wolf

20
Bedeutung des Ehrenamtes im

Sportverein 

von Walter Schneeloch

22
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NACHRICHTEN

Millionen für den Erhalt des 
historisch-kulturellen Erbes
das denkmalförderprogramm 2019 der nrW-landesregierung soll
dazu beitragen, das kulturelle erbe des landes zu erhalten. laut
nrW-Kommunalministerin ina scharrenbach sollen vor allem Pri-
vatleute unterstützt werden, die sich um den erhalt identitätsstif-
tender denkmäler bemühen und auf diese Weise geschichte er-
lebbar machen. „Mit dem denkmalförderprogramm 2019
erkennen wir das große engagement an und sprechen zugleich
unseren dank und unsere anerkennung aus“, so scharrenbach.
für die Pflege und den erhalt von mehr als 80.000 baudenkmä-
lern, die sich zu mehr als 80 Prozent in privater Hand befinden,
werden 9,3 Mio. euro für dringend notwendige Maßnahmen als
einzelförderung zur Verfügung gestellt. 

Nationales Naturmonument 
Kluterthöhle Ennepetal 
das Kluterthöhlensystem in der stadt Ennepetal ist jetzt als na-
tionales naturmonument unter schutz gestellt. nach den bruch-
hauser steinen in olsberg ist die Höhle im südlichen Westfalen
das zweite ausgezeichnete naturdenkmal dieser art in nrW. als
nationales naturmonument hat das Höhlensystem eine dreifache
bedeutung, erklärte nrW-umweltministerin ursula Heinen-es-
ser: als Millionen Jahre altes Zeugnis eines versteinerten Korallen-
riffs, als lebensraum für grundwassergebundene tierarten sowie
als touristischer anziehungspunkt.

Größtes Zentralmagazin Deutschlands
für Museen
der landschaftsverband Westfalen-lippe (lWl) hat anfang april
in Münster sein neues Zentralmagazin eröffnet. Mit mehr als
10.000 Quadratmetern fläche ist es das größte öffentliche Zen-
tralarchiv deutschlands. genutzt werden die räume des rund 14
Mio. euro teuren baus in erster linie als lager für die sammlun-
gen der 18 lWl-Museen. aber auch städte und gemeinden aus
der region haben die Möglichkeit, das Zentralmagazin für ihre
Magazinbestände zu nutzen. bei bedarf könne der lWl auch an
anderen standorten weitere Zentralmagazine für die Kommu-
nen bauen, so lWl-direktor Matthias löb.

Zaun als Übergangslösung für 
Wisentherde
das Wisent-artenschutzprojekt im rothaargebirge soll in einem
eingezäunten gebiet fortgesetzt werden. der Vorschlag geht auf
nrW-umweltministerin ursula Heinen-esser zurück. danach soll
das Projektgebiet im Wesentlichen auf Waldflächen im eigentum
des landes nordrhein-Westfalen verlagert werden. für die kom-
menden drei bis fünf Jahre soll die seit 2013 frei lebende Wisent-
herde nun dem Kompromiss der Koordinierungsgruppe folgend in
einem neu abgegrenzten Projektgebiet gehalten werden.

  Europa-News 45 Gericht in Kürze  46    
   

  Thema Ehrenamt

Kommunale Seniorenvertretungen
zur Teilhabe am politischen Prozess 

von Barbara Eifert, Jürgen Jentsch 
und Gaby Schnell 

24

Bürgerschaftliches Engagement im
Bereich der Kultur von Antje Nöhren

  
  

 

  

26

Ehrenamt in der Geschichtsforschung 30

34

Mediation als neuer Weg der Konfliktlösung 
von Anne Wellmann

Wissenschaftlicher Blick auf Trends im
Ehrenamt 

von Christiane Frantz und Max Schulte

32

38
40

42

Rede von Präsident Roland Schäfer vor dem
StGB NRW-Hauptausschuss 

Podiumsdiskussion Digitalisierung beim 
StGB NRW-Hauptausschuss

Podiumsdiskussion Mobilität beim
StGB NRW-Hauptausschuss

Hauptausschuss
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Um mehr Menschen für aktive kommunalpolitische Arbeit zu gewinnen, 
müssen die Rahmenbedingungen an die modernen Gegebenheiten in Beruf
und Familie angepasst werden

Kommunalpolitisches Ehrenamt stärken 

as kommunalpolitische ehrenamt sichert eines
der wichtigsten grundprinzipien der gesell-

schaft: das demokratieprinzip. alle einwohnerinnen
und einwohner dürfen diese Möglichkeit der politi-
schen Mitarbeit in deutschland nutzen - frei nach
dem grundsatz „demokratie beginnt im Kleinen!“.
allerdings ist festzustellen, dass von dieser Möglich-
keit des engagements nicht alle bevölkerungsgrup-
pen gleichermaßen gebrauch machen.
um herauszufinden, wie das kommunalpolitische
ehrenamt gestärkt und dessen anerkennung verbes-
sert werden kann, ist zunächst festzustellen, wie die
räte in den Kommunen besetzt sind. Hierzu hat das
frühere nrW-Ministerium für inneres und Kommu-
nales im Jahr 2016 bei der ruhr-universität bochum
ein gutachten in auftrag gegeben.1 ebenso hat sich
der rundfunksender Wdr in einer studie aus dem
Jahr 2018 mit der Zusammensetzung der räte in
nordrhein-Westfalen befasst2. 

Domäne der Männerauf grundlage dieser daten3

lässt sich feststellen: das typische ratsmitglied ist
ein gut ausgebildeter Mann über 50 Jahre. Mandats-
träger/innen unter 45 Jahren sind in den befragten
Kommunen zwar vorhanden, aber stark unterreprä-
sentiert. der frauenanteil in den räten liegt mit
knapp 30 Prozent - bei unterschiedlicher Verteilung
im land - deutlich unter den gut 50 Prozent in der ge-
samtbevölkerung. ferner ist dem gutachten ein
trend zur akademisierung in räten zu entnehmen.4

die Wdr-studie ergab, dass lediglich elf Prozent der

Mandatsträgerinnen und Mandatsträger jünger als
40 Jahre sind. Zudem sind frauen in den räten der
städte und gemeinden deutlich unterrepräsentiert,
da sie nach den daten der Wdr-studie nur 15 bis 35
Prozent der ratsmitglieder ausmachen.5

somit repräsentieren die Mandatsträgerinnen und
Mandatsträger nicht die bevölkerung auf kommuna-
ler ebene in ihrer Vielschichtigkeit. ein vergleichbarer
befund zeigt sich bei den hauptamtlichen führungs-
positionen in der Kommune. so sind nur gut zehn
Prozent der bürgermeisterposten in den 360 Mit-
gliedskommunen des städte- und gemeindebundes
nrW mit frauen besetzt.6

D

1 gutachten von bogumil/garske/gehne mit dem titel „das kommunale
ehrenamt in nrW – eine repräsentative analyse unter besonderer be-
rücksichtigung des nachteilsausgleich kommunaler Mandatsträger bei
flexiblen arbeitszeiten“, abrufbar unter: http://www.zefir.ruhr-uni-bo-
chum.de/mam/content/materialien_band_5_aas_kommunale_ehren-
amt_in_nrw.pdf (zuletzt abgerufen am 07.04.2019). 
2 die ergebnisse der Wdr studie sind unter folgendem link abrufbar:
https://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/kommunalparlamen-
te/lokal-politisch-jung-nachricht-100.html (zuletzt abgerufen am
07.04.2019).
3 bogumil/garske/gehne haben mittels einer Zufallsstichprobe in 44 städ-
ten und in 6 Kreisen alle ratsmitglieder befragt, siehe dazu gutachten, a.a.o,
s. 5 ff.; zur datengrundlage der studie des Wdr https://www1.wdr.de/nach-
richten/landespolitik/kommunalparlamente/lokal-politisch-jung-faq-
100.html (zuletzt aufgerufen am 07.04.2019).
4 Zum ganzen bogumil/garske/gehne, gutachten, a.a.o,  s. 32 ff.
5 Vgl. dazu https://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/kommunal-
parlamente/lokal-politisch-jung-nachricht-100.html.
6 daher hat der stgb nrW auf Wunsch des gleichstellungsausschusses
des stgb nrW ein erstes netzwerktreffen der bürgermeisterinnen unter
dem titel „frauen führen Kommunen“ im März 2018 in düsseldorf orga-
nisiert; dazu große-Heitmeyer, stgr 10/2018, s. 6f.; Jäger, stgr 5/2018,
27ff. sowie lukoschat, zur thematik von frauen in führungspositionen in
der Kommune, stgr 10/2018, s. 8ff.

Christiane Bongartz 
ist rechtsreferendarin
beim städte- und 
gemeindebund nrW

Dr. Cornelia Jäger ist 
referentin für Kommu-
nalverfassungsrecht
beim städte- und 
gemeindebund nrW

DIE AUTORINNEN

Kandidaten und 
Kandidatinnen für ein
Ratsmandat zu finden -
hier eine Ratssitzung in
der Stadt Bergisch 
Gladbach - wird 
zunehmend schwieriger
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Probleme und Verbesserungsbedarf auch der
nrW-landtag hat das Problem der gewinnung von
nachwuchs für das kommunale ehrenamt erkannt.
so hat sich in der vergangenen legislaturperiode eine
arbeitsgruppe mit der Verbesserung der rahmenbe-
dingungen des ehrenamts beschäftigt und die anhe-
bung der aufwandsentschädigung respektive der er-
stattungssätze für Verdienstausfall gefordert.7 am
18.03.2019 fand im landtag eine anhörung der en-
quêtekommission iii zu dem thema „Kommunalpoli-
tisches ehrenamt stärken“ statt. im Vorfeld hatte der
städte- und gemeindebund nrW gemeinsam mit
dem städtetag nrW und dem landkreistag nrW ei-
ne stellungnahme abgegeben.
es sind viele gründe erkennbar, warum sich gerade
frauen und jüngere Menschen nicht so intensiv in der
Kommunalpolitik engagieren. Hauptgrund ist die
zeitliche belastung der kommunalen Mandatsträ-
ger/innen, insbesondere der ratsmitglieder. so wur-
de in der studie der ruhr-universität bochum festge-
stellt, dass der Zeitaufwand für diese ehrenamtliche
tätigkeit nicht unerheblich ist. 
laut gutachten sind ratsmitglieder durchschnittlich
in 3,1 ausschüssen Mitglied und in weiteren 3,6 aus-
schüssen als stellvertreterinnen und stellvertreter
aktiv. die monatliche arbeitszeit beträgt nach dem
gutachten zwischen 20 und 40 stunden - je nach
größe der Kommune und stellung innerhalb des ra-
tes (fraktionsvorsitz oder sprecher/infunktion).8

Lücke bei Jüngeren insbesondere Menschen unter
45 Jahren und hierbei immer noch schwerpunktmä-
ßig frauen sind in dieser lebensphase beruflich wie
auch privat stark eingespannt - stichwort „Vereinbar-
keit von familie, beruf und ehrenamt“. die voran-
schreitende akademisierung führt dazu, dass sich der
berufseinstieg verspätet und dieser sowie ein Karrie-
rebeginn dadurch oftmals erst in den 30er-lebens-
jahren liegen. 
Zudem wird im berufsleben große flexibilität erwar-
tet, sodass viele grundsätzlich am kommunalen eh-
renamt interessierte eine längere ortsbindung ab-
lehnen. Parallel zum berufseinstieg gründen viele
Menschen in dieser Zeit eine familie. darüber hinaus
engagieren sich frauen und jüngere Menschen zwar
oft ehrenamtlich, vermehrt aber themenorientiert in
einzelnen Projekten oder bürgerinitiativen, die sie be-
sonders interessieren.9

die ratsarbeit dagegen zeichnet sich gerade durch
eine Vielseitigkeit der themen aus - gemäß der allzu-
ständigkeit des rates nach § 41 gemeindeordnung
nrW. somit müssen sich ratsmitglieder mit diversen
kommunalen themen beschäftigen - von Kita-Plät-
zen über bebauungspläne bis hin zu gewerbeansied-
lung.
Zudem wird das kommunale ehrenamt in weiten tei-
len der bevölkerung eher „stiefmütterlich“ betrach-
tet, was seine bedeutung neben der bundes- und

landespolitik angeht. deswegen ist die attraktivität
eines solchen Mandats in der gesamtschau der Pro-
bleme und der vermeintlich geringeren bedeutung
auf kommunaler ebene gesunken. 

Strukturen verbessern Wichtig ist es, bei einer
stärkung des kommunalen ehrenamts die strukturen
im blick zu haben. finanzielle auswirkungen spielen
dagegen eher eine untergeordnete rolle bei der Zu-
rückhaltung gegenüber dem ehrenamt.
daher muss ratsarbeit für eine breitere Personen-
gruppe attraktiver werden. denkbar wäre etwa eine
reduzierung der anzahl der ratsausschüsse, damit
jedes ratsmitglied sich mehr seinen spezialthemen

widmen kann. darüber hinaus sind weniger und
straffer organisierte ausschuss- respektive ratssit-
zungen hilfreich, und es sind gegebenenfalls Ände-
rungen bei den anfangszeiten der sitzungen nach
den bedürfnissen junger familienväter und -mütter
erforderlich. 
darüber hinaus sollte auch die regelung zur erstat-
tung der Kosten für eine Haushaltshilfe nach § 45
abs. 3 go nrW angepasst werden. derzeit profitieren
davon nur Personen, die neben familie und ehrenamt
nur halbtags oder gar nicht arbeiten. Personen, die
einen Vollzeitjob mit familie und ehrenamt in ein-
klang bringen wollen, kommen überhaupt nicht in
den genuss einer erstattung der Mittel für eine Haus-
haltshilfe. auch der nachweis der entgeltlichen Kin-
derbetreuung - § 45 abs. 4 go nrW - erweist sich in
der Praxis teilweise als schwierig.

Bewegung bei den Parteien Zentrales nadelöhr
in richtung bunte und offene räte sind aber die Par-
teien selbst. sie entscheiden im rahmen ihrer dele-
gierten-/Mitgliederversammlungen darüber, welche
Personen für ein kommunales ehrenamt kandidieren
dürfen. dabei herrscht in den Parteien aller Couleur
häufig noch die devise „bekannt und bewährt“. Wa-
rum aber nicht einen jungen familienvater oder eine
junge familienmutter, die beim Kampf um einen 
Kita-Platz ihr interesse für Kommunalpolitik und eine

Im Rahmen der Ulmer
Aktion „Frauen wählen“
werben (v. links) Diana
Bayer und Gabriele Sälzle
für mehr politische 
Teilhabe von Frauen
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7 ergebnisse der arbeitsgruppe des
ausschusses für Kommunalpolitik
„rahmenbedingungen für das
kommunale ehrenamt weiter ver-
bessern" vom 25.08.2015, lt-Vorla-
ge 16/3165.
8 bogumil/garske/gehne, gutach-
ten, a.a.o, s. 43 ff.; dazu bereits ag
der kommunalen spitzenverbän-
de, stellungnahme vom 11.03.2019,
s. 4.
9 Vgl. die ergebnisse der deutschen
freiwilligensurveys von 2014, ab-
rufbar unter https://www.bmfsfj.
de/bmfsfj/themen/engagement-
und-gesellschaft/engagement-
staerken/freiwilligensurveys/
der-deutsche-freiwilligensurvey-
/100090. 
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Verbesserung der rahmenbedingung erkannt ha-
ben, fördern und für ein ratsmandat nominieren? 
Hier ist es konkret aufgabe der Parteien, insbeson-
dere frauen und junge Menschen frühzeitig und
langfristig zu motivieren, sich um ein kommunales
ehrenamt zu bewerben. Mit blick auf die Kommu-
nalwahl im Herbst 2020 bleibt dafür noch Zeit. nur
so kann gewährleistet werden, dass unterschiedliche
interessen bereits in den fraktionen einzug erhalten
und entsprechend im rat repräsentiert sind. im Üb-
rigen können auch nur so die Vorgaben des landes-
gleichstellungsgesetzes für die quotierte besetzung
kommunaler gremien (§ 12 lgg) erfüllt werden, die
ab der Kommunalwahl 2020 für die besetzung diver-
ser gemeindlicher gremien gelten.10

Best-Practice wirkt einige Partei-ortsverbände
haben eigene Programme zur förderung von frauen
für das kommunale ehrenamt entwickelt.11 ebenso
haben politische stiftungen erste Programme zur
förderung von frauen für kommunale ehrenämter
entworfen.12

bewährt haben sich in der Praxis aber gerade partei-
übergreifende Zusammenschlüsse von frauen. so
hat sich etwa in der stadt ulm ein breites überpar-
teiliches bündnis „Mehr frauen in den gemeinderat"
gebildet, das sich eine Zielmarke von 50 Prozent frau-
en im gemeinderat gesetzt hat.13 Ähnliche ideen ma-
nifestieren sich in dem parteiübergreifend agieren-
den Helene-Weber-Kolleg, wobei frauen Vorbilder
für erfolgreiche arbeit in der Kommunalpolitik, ins-
besondere per Mentoring-Programm, aufgezeigt
werden sollen.14

sinnvoll wäre auch, dass sich die nrW-landesre-
gierung dieser thematik annimmt. so hat etwa das
niedersächsische Ministerium zur jüngsten Kom-
munalwahl ein entsprechendes Programm für
frauen durchgeführt.15 Vergleichbares wäre auch
von der nordrhein-westfälischen landesregierung
wünschenswert.

Junge Menschen motivieren da der grundstein
für ein politisches interesse bereits früh gelegt wird,
liegt eine Möglichkeit in der aktiven einbeziehung
der schulen.16 diese könnten mit ratsfraktionen aus

den Kommunen gesprächs- und diskussionsrunden
organisieren. aufgrund der ehrenamtlichen struktur
sind solche Veranstaltungen für die kommunalpoli-
tisch tätigen vorwiegend in den abendstunden rea-
lisierbar. dennoch wäre dies ein erster schritt, um
schülerinnen und schülern einen ersten Kontakt zur
Kommunalpolitik zu vermitteln.
eine weitere idee sind politisch geprägte schulaus-
flüge. bereits heute besuchen viele schulklassen den
landtag in düsseldorf. ebenso ist aber ein - vielfach
einfacher zu organisierender - besuch einer ratssit-
zung oder einer sitzung des Jugendparlamentes der
Kommune vor ort denkbar. dies könnte mit be-
stimmten themen im unterricht verknüpft werden.
berührungspunkte lassen sich fast immer finden.
eine größere und umfangreichere Maßnahme wäre
ein „Politik-Praktikum“, das an das neue Modell der
„girls & boys academy“ des nrW-gleichstellungs-
ministeriums - als ergänzung des girls & boys day -
anknüpfen könnte. in vielen schulen sind themen-
bezogene Praktika wie beispielsweise ein sozial-
/Pflegepraktikum im Krankenhaus oder in einer
Pflegeeinrichtung Pflicht. nach diesem Vorbild kann
ein „Politik-Praktikum“ etabliert werden. in dieser
Zeit könnten schülerinnen und schüler auf kommu-
naler ebene und gegebenenfalls auf landesebene
die arbeit und die aufgaben in der Politik erleben. 

Nutzung sozialer Netzwerke insbesondere jun-
ge leute können vermehrt über die sozialen Medien
für Kommunalpolitik gewonnen werden. der rat
oder die Verwaltung können regelmäßig informatio-
nen zu aktuellen themen der ratssitzungen, zu an-
deren Veranstaltungen oder zu fortschritten der
Kommunalpolitik versenden.17 dabei ist die reich-
weite nicht nur auf Jugendliche beschränkt. 
Mehr informationen und Hintergrundwissen führen
zu einem besseren Verständnis für kommunalpoliti-
sche Vorgänge. dadurch steigt vermutlich nicht nur
die Wahlbeteiligung, sondern es wächst auch die an-
zahl der ehrenamtlich tätigen. Zur unterstützung
dieses Prozesses können städte und gemeinden 
„erklär-Videos“ über die Kommunalpolitik und die
dort anfallenden aufgaben produzieren. 
derartige Videos sollten am besten von der Kommu-
ne selbst kommen, um politisch einseitige darstel-
lung zu vermeiden. ein gut aufbereitetes Video hat
eine weitaus größere reichweite und Wirkung als
schriftliches info-Material oder etwa eine darstel-
lung in der lokalen Presse, was von jüngeren Men-
schen nur noch selten gelesen wird. 
insgesamt ist es aufgabe aller, das kommunale eh-
renamt attraktiv zu gestalten. sowohl die derzeitigen
ratsmitglieder als auch die Parteien und die landes-
politik sind gefragt, die strukturen zu verbessern, um
insbesondere mehr frauen und Jugendliche - auch
mit Migrationsbiografie - für die ratsarbeit zu ge-
winnen. ◼

Bewährt
haben sich

in der Praxis 
parteiüber-
greifende 
Zusammen-
schlüsse von
Frauen 

10 Zu den Vorgaben des neuen § 12 lgg vgl. bereits Jäger, stgr 10/2018, 22ff.
11 beispielhaft seien hier das „Mentoring-Programm zur Kommunalwahl 2020“ von bündnis 90/die
grünen aus der stadt Köln sowie die „Kleine Kommunalakademie für frauen“ der sPd-frauen aus
Münster, die erstmals zur Kommunalwahl 2014 durchgeführt wurde (ausgezeichnet mit dem inno-
vationspreis der bundes-sPd), genannt.
12 so etwa Programme der Konrad-adenauer-stiftung sowie der friedrich-ebert-stiftung.
13 Vgl. auch die aktion „frauen wählen“ des ulmer frauenbüros zur Kommunalwahl am 26.05.2019.
14 Mehr informationen unter https://www.frauen-macht-politik.de.
15 5. niedersächsisches Mentoring-Programm zur Kommunalwahl 2016 – Politik braucht frauen –
des niedersächsischen Ministeriums für soziales, gesundheit und gleichstellung.
16 so auch die kommunalen spitzenverbände in ihrer stellungnahme zur anhörung „Kommunalpo-
litisches ehrenamt stärken“ am 18.03.2019.
17 Vgl. den antrag von Cdu nrW und fdP nrW zum thema „das ehrenamt für das digitale Zeitalter
stärken“, lt-drs. 17/5365.
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ie gemeindeordnung nordrhein-Westfalen
(go nW) bietet die Möglichkeit, als sachkun-

diger bürger1 an der Verwaltung der eigenen Kom-
mune mitzuwirken. es handelt sich dabei um eine
bestimmte form, die staatsgewalt im sinne von
art. 20 abs. 2 grundgesetz (gg) auszuüben: durch
Mitgliedschaft in organen der vollziehenden ge-
walt. 
aus sicht der bürger liegt die funktion darin, den
status activus im sinne georg Jellineks2 mit leben
zu füllen - sprich: die politischen bürgerrechte aus-
zuüben -, und zwar durch aktive Partizipation. aus
sicht der Kommunen liegt der reiz in der Möglich-
keit, ohne allzu hohe einstiegsschwellen politisches
Personal für die kommunale selbstverwaltung zu re-
krutieren.

Begründung der Mitgliedschaft § 58 abs. 3 s.
1 go nW ermöglicht zu diesem Zwecke dem rat,
sachkundige bürger, die das passive Wahlrecht für
den jeweiligen rat besitzen,3 im Verfahren nach §
50 abs. 3 go nW als ausschussmitglieder4 zu wäh-
len, wobei die ratsmitglieder in dem ausschuss die
Mehrheit darstellen müssen. 
dabei kommt - falls der rat sich nicht auf einen ein-
heitlichen Wahlvorschlag einigen kann - den frak-
tionen und gruppen das Vorschlagsrecht für die ih-

Die nordrhein-westfälische Kommunalverfassung sieht 
zahlreiche Möglichkeiten vor, politisch engagierte Fachleute,
die nicht dem Rat angehören, an der Ratsarbeit zu beteiligen

Sachkundige Bürger/innen
in den Ausschüssen der
Kommune

nen nach dem Kräfteproporz im rat
zustehenden ausschusssitze zu.
auch die sachkundigen bürger ste-
hen - wie die ratsmitglieder - somit
in einem näheverhältnis zu einer
bestimmten politischen Kraft im
rat.
eine weitere wesentliche funktion
der sachkundigen bürger wird in §
58 abs. 1 s. 7 go nW genannt. da-
nach können fraktionen, nicht aber
gruppen,5 die in einem ausschuss
nicht mit einem eigenen Mitglied

vertreten sind,6 einen sachkundigen bürger als Mit-
glied mit beratender stimme benennen. dieses ist
dann vom rat zu bestellen, um auf diese Weise
denselben informationsstand wie die übrigen frak-
tionen gewinnen und eigene Vorstellungen zur dis-
kussion stellen zu können. 
dabei ist es rechtlich zulässig, die anzahl der maxi-
mal zu entsendenden sachkundigen bürger nach
der Mitgliederzahl der jeweiligen fraktion zu be-
grenzen. denn dies ist bestandteil der befugnis des
rates, gemäß § 58 abs. 1 s. go nW die Zusammen-
setzung der ausschüsse zu regeln.7

Ende der Mitgliedschaft sachkundige bürger, die
nach § 50 abs. 3 go nW als ausschussmitglieder ge-
wählt wurden, können gegen ihren Willen nur durch
komplette neubesetzung des ausschusses analog zu
§ 50 abs. 3 s. 1 go nW8 - sprich: durch einstimmigen
ratsbeschluss - oder durch formelle auflösung des
ausschusses und anschließende neuwahl der Mit-
glieder9 ersetzt werden. anders ist dies bei sachkun-
digen bürgern, die nach § 58 abs. 1 s. 7 f. go nW als
Mitglieder mit beratender stimme bestellt wurden.
diese können auf antrag der entsendenden fraktion
mit einfachem ratsbeschluss ersetzt werden.10

außer durch tod, neuwahl oder abberufung kann
die Mitgliedschaft eines sachkundigen bürgers in

Bastian Gierling ist
rechtsanwalt und 
fachanwalt für 
Verwaltungsrecht bei
der Kanzlei llr rechts-
anwälte Partg mbb Köln

Dr. Sebastian Roßner
M.a. ist rechtsanwalt
bei der Kanzlei llr
rechtsanwälte Partg
mbb Köln
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Der Rat einer Kommune kann sachkundige Bürgerinnen und Bürger in seine Ausschüsse 
entsenden
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1 aus praktischen gründen wird im text die männliche form verwendet.
es sind männliche und weibliche Personen gleichermaßen gemeint: sach-
kundiger bürger, sachkundige bürgerin.
2 georg Jellinek, system der subjektiven öffentlichen rechte, 1892, s. 82;
s. 129 ff.; s. 158 ff.
3 daran könnte es etwa wegen eines Wählbarkeitsausschlusses gem. § 13
nWKWahlg fehlen.
4 ausgenommen ist lediglich der Hauptausschuss, § 58 abs. 1 s. 1 go nW.
5 oVg Münster, urt. v. 30.3.2004 - 15 a 2360/02. allerdings kann der rat
auch auf Vorschlag von gruppen sachkundige bürger als ausschussmit-
glieder mit beratender stimme wählen.
6 Zwar sollen die ausschüsse grundsätzlich die politischen Kräfteverhält-
nisse im rat, d.h. den Proporz der fraktionen widerspiegeln, jedoch kann
aus gründen der funktionsfähigkeit des gremiums die Mitgliederzahl so
bemessen werden, das kleinere fraktionen keinen sitz erhalten, Vg
Münster urt. v. 8.12.2015 - 1 K 2591/14; vgl. oVg Münster beschl. v. 30.1.2017
- 15 b 1286/16; grdstzl. bVerwg urt. v. 9.12.2009 - 8 C 17/08. 
7 Vg Köln, beschl. v. 13.6.2016 - 4 l 1238/16.
8 oVg Münster beschl. v. 27.9.2003 - 15 b 855/02.
9 Held / Winkel / faber, go nW, 4. aufl. 2018 § 50 5.10.
10 Vg Köln, beschl.v. 5.2.2003 - 4 l 3103/02 zu den parallelen normen der
nWKreiso.
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einem ausschuss auch durch Verzicht beendet wer-
den. die erklärung des Verzichts ist nicht an eine
besondere form gebunden, ist aber unwiderruflich.
sie hat grundsätzlich gegenüber dem bürgermeis-
ter oder der bürgermeisterin zu erfolgen, der ge-
mäß § 40 abs. 2 s. 3 go nW den rat vertritt. aller-
dings ist nach dem grundsatz der organtreue auch
etwa die fraktion, die den sachkundigen bürger be-
nannt hat, verpflichtet, ein an sie adressiertes Ver-
zichtschreiben an die zuständige stelle weiterzulei-
ten.11

Gleichermaßen Entschädigung Zwar ist die tä-
tigkeit als sachkundiger bürger ein ehrenamt, aber
ein ehrenamt soll für alle zugänglich sein - auch für
Personen in bescheidenen finanziellen Verhältnis-
sen. § 45 go nW gewährt daher in moderater Hö-
he12 ersatz für entgangenen Verdienst und be-
stimmte aufwendungen sowie eine allgemeine
aufwandsentschädigung. 
letztere wird nach § 45 abs. 5 nr. 2 und 3 go nW für
sachkundige bürger ausschließlich als sitzungsgeld
für die teilnahme an ausschuss- und fraktionssit-
zungen gewährt. die nach der gemeindeordnung
getroffenen entschädigungsregelungen sind dabei
abschließend und können nicht durch entsprechen-
de beschlüsse des rates einer Kommune ergänzt
oder - betreffend die Höhe der entschädigung - aus-
geweitet werden.13

Nicht im Bürgerschaftsbeirat die nähe zu den
sie benennenden fraktionen zeigt sich auch darin,
dass sachkundige bürger, obwohl sie streng genom-
men den Kontakt des rates mit den bürgern der ge-
meinde intensivieren sollen, von der Mitgliedschaft
in einem „bürgerschaftsbeirat“ ausgeschlossen
werden können. dieser soll als beratendes gremi-
um der Kommunikation des rates mit von be-
stimmten Maßnahmen betroffenen bürgern die-
nen. denn dann bestünde die gefahr einer allzu
starken einbeziehung des beirats in die politischen
Mechanismen des rates.14

trotz dieser nähe zu den ratsfraktionen müssen die
sachkundigen bürger nicht bei der bemessung der
fraktionsfinanzierung berücksichtigt werden.15 ins-
gesamt stellt die einrichtung des sachkundigen
bürgers ein wichtiges und vielseitiges instrument
dar, um die arbeit in den ausschüssen der räte zu
erleichtern. ◼

it rund sechs Millionen Menschen sind in
nordrhein-Westfalen 41 Prozent der bevöl-

kerung ab 14 Jahren ehrenamtlich engagiert. das
bürgerschaftliche engagement in nrW ist ausdruck
einer lebendigen demokratie und einer aktiven Zi-
vilgesellschaft. dieses vielfältige engagement - sei
es im sozialen, gewerkschaftlichen, politischen,
schulischen, kulturellen, sportlichen oder kirchli-
chen bereich sowie im Katastrophenschutz und
rettungswesen - ist Zeugnis eines ausgeprägten
gestaltungswillens. 
ehrenamtliches engagement bietet die Chance, sich
in einer gemeinschaft auf augenhöhe zu begegnen,
gemeinsam mit anderen etwas zu bewegen und zu
verändern. die Menschen in nrW sind bereit, dafür
ihre Zeit und Kraft einzusetzen. das verdient auf-
merksamkeit, anerkennung und unterstützung. des-
halb hat die landesregierung nordrhein-Westfalen

11 Vg gelsenkirchen, beschl. v. 22.2.2012 - 15 l 163/12; vgl. zum grundsatz
der organtreue oVg Münster, urteil v. 6.12.2011 - 15 a 1544/11.
12 Vgl. die nach größe der gemeinde gestaffelten sätze nach der nWent-
schädigungsVo.
13 oVg Münster, urt. v. 30.3.2004 - 15 a 2360/02.
14  Vg aachen, urt. v. 10.10.2011 - 4 K 772/11.
15 oVg Münster, urt. v. 8.2.2012 - 15 a 2256/11.

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen setzt auf eine
strategische Förderung des bürgerschaftlichen Engagements
und hat dazu einen breiten Beteiligungsprozess initiiert

Eine Engagementstrategie
für das Land Nordrhein-
Westfalen 

Andrea Milz ist
staatssekretärin für
sport und ehrenamt
des landes nord-
rhein-Westfalen
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die Zuständigkeit für die themen sport und ehren-
amt im sommer 2017 in die staatskanzlei geholt und
diese spürbar aufgewertet.
diese entscheidung ist ausdruck des besonderen
stellenwerts, welchen das bürgerschaftliche engage-
ment für die landesregierung einnimmt. das landes-
kabinett hat außerdem beschlossen, eine engage-
mentstrategie für das land nordrhein-Westfalen zu
entwickeln mit dem Ziel, bürgerschaftliches engage-
ment zu stärken, weitere engagierte zu gewinnen so-
wie gemeinsam eine solidarische und vielfältige ge-
sellschaft zu gestalten, an der jeder teilhaben kann.
dieser Prozess hat im frühsommer 2018 begonnen
und wird voraussichtlich bis ins frühjahr 2020 andau-
ern und in der engagementstrategie münden. 

Breiter Beteiligungsprozess den engagierten
vor ort, den Kommunen, den unternehmen, den
universitäten und den vielen freien trägern in nord-
rhein-Westfalen soll ein ermöglichender rahmen ge-
boten werden, um bürgerschaftliches engagement
auf- und auszubauen sowie Hemmnisse abzubauen.
Mir ist es ein besonderes anliegen, eine Vielfalt an
Perspektiven und akteuren in diesen Prozess einzu-
binden. 
denn es geht darum, ein möglichst differenziertes
bild davon zu erhalten, an welchen themen und
Handlungsfeldern aus sicht der Menschen im land
gearbeitet werden sollte und in welchen bereichen
sie sich von seiten des landes, der Kommunen, der
Verbände oder auch des bundes zusätzliche unter-
stützung wünschen. 
deshalb hat sich die landesregierung entschlossen,
einen breiten und auf dialog ausgelegten beteili-

gungsprozess zur entwicklung der engagementstra-
tegie für das land nordrhein-Westfalen zu initiieren.
Wesentliche bausteine des breiten beteiligungspro-
zesses sind die regionalen Veranstaltungen und die
ehrenamtstour.nrW.

Information dezentral teil des beteiligungspro-
zesses sind die Veranstaltungen in den fünf regie-
rungsbezirken nordrhein-Westfalens. im vergange-
nen Jahr haben bereits zwei dieser Veranstaltungen
in den regierungsbezirken düsseldorf und arnsberg
stattgefunden. im März und april 2019 folgten die
regionalveranstaltungen in den regierungsbezirken
Köln und Münster. am 25. Mai 2019 werden wir dann
in gütersloh abschließend im regierungsbezirk det-
mold zu gast sein. 
im rahmen des open space-formats haben uns be-
reits zahlreiche Menschen ihre anregungen mitge-
teilt und mögliche ansatzpunkte für die Handlungs-
empfehlungen der engagementstrategie benannt.
durch das offene Veranstaltungsformat haben alle
teilnehmenden ohne inhaltliche Vorgaben oder Vor-
strukturierung die Möglichkeit, ihre themenwünsche
und anliegen zu äußern. 
dadurch wird sichergestellt, dass die inhaltliche aus-
einandersetzung entlang der themen und fragestel-
lungen geführt wird, welche die Menschen im Zu-
sammenhang mit (ihrem) engagement bewegen. die
leidenschaft, mit der die Vorschläge eingebracht wer-
den, sowie die Vielfalt der Perspektiven und einschät-
zungen sind beindruckend. 

Ehrenamtstour.NRW die ehrenamtstour.nrW ist
ein weiteres wohnortnahes gesprächsangebot der
landesregierung an die bevölkerung. bis zum spät-
sommer 2019 werden alle 54 Kreise und kreisfreien
städte im land mit je zwei Haltepunkten angesteu-
ert. auch die ehrenamtstour zielt darauf ab, anre-
gungen und Hinweise zur stärkung des bürgerschaft-
lichen engagements einzuholen. 
der tourenplan mit den unterschiedlichen Halte-
punkten ist im internet öffentlich einsehbar. am ak-
tionsstand stehen unterschiedliche elemente zur
Verfügung, um ins gespräch zu kommen
und die rückmeldungen zu erfas-
sen. 
bei der Vorbereitung und be-
gleitung der Haltepunkte
erfahren wir vielerorts gro-
ße unterstützung aus den
Kommunen und von sei-
ten der engagement för-
dernden infrastruktur wie
beispielweise den örtlichen
freiwilligenagenturen. diese
unterstützung ist wichtig und
wertvoll und trägt zum gelingen
der ehrenamtstour.nrW bei.

Mit einer Veranstaltung
in Mülheim/Ruhr 
begann im September
2018 die Ausarbeitung
der Engagementstrategie
für NRW
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Phase der Bestandsaufnahme der beteili-
gungsprozess hat im sommer 2018 begonnen und
die Phase der bestandsaufnahme dauert noch an.
sie ist entscheidend, da diese ausführliche bestand-
aufnahme den dreh- und angelpunkt für die erar-
beitung der engagementstrategie darstellt. Parallel
dazu werden die vielfältigen erkenntnisse und an-
regungen mit der sogenannten steuerungsgruppe
und auch innerhalb der landesverwaltung disku-
tiert.
die steuerungsgruppe als interdisziplinär besetztes
gremium wurde einberufen, um von beginn an eine
möglichst große Perspektivenvielfalt wie auch fach-
liches Know-how in den Prozess zu integrieren. die
steuerungsgruppe übernimmt eine seismogra-
phenfunktion und fungiert als bindeglied. denn die
stärkung des bürgerschaftlichen engagements in
nordrhein-Westfalen kann nur gelingen, wenn diese
akteure und akteurinnen im rahmen ihrer Zustän-
digkeiten und Wirkungskreise an der umsetzung
der Handlungsempfehlungen mitwirken und wir
gemeinsam Verantwortung übernehmen. 

Austausch mit Kommunen für das land nord-
rhein-Westfalen sind die Kommunen ein wichtiger
Partner in der engagementförderung wie auch im
Prozess der entwicklung der engagementstrategie.
deshalb sind der städte- und gemeindebund nrW,
der städtetag nrW und der landkreistag nrW Mit-
glied der steuerungsgruppe. denn bürgerschaftliches
engagement findet zu 80 Prozent vor ort statt. die
lokale ebene ist der Handlungsraum, in dem sich frei-
willig engagierte einbringen. 
ob in der direkten nachbarschaft, in der gemeinde
oder stadt - Menschen sind vor allem in ihrem unmit-
telbaren umfeld aktiv. dort wollen sie etwas verändern
und dort wollen sie mitgestalten. erste ansprechpart-
ner und anlaufstelle für die engagierten sind damit oft-
mals die Kommunen. ihre erfahrungswerte bereichern
den austausch und sind eine wichtige ergänzung der
weiteren bausteine im beteiligungsprozess. 

land und Kommunen können bereits auf bewährte
instrumente der engagementförderung und des
austausches aufbauen. Wir sind stolz darauf, dass
mittlerweile 256 Kommunen für die landesweite eh-
renamtskarte nrW gewonnen werden konnten. Mit
dieser Karte erhalten ehrenamtliche landesweit Ver-
günstigungen bei zahlreichen öffentlichen angebo-
ten. das nutzen bereits mehr als 43.000 Menschen
in nrW.

Netzwerk „engagiert in NRW“ eine enge Zu-
sammenarbeit mit Kommunen pflegen wir über die
ehrenamtskarte hinaus auch in unserem Kommu-
nen-netzwerk „engagiert in nrW“. Wir möchten die
städte, gemeinden und Kreise dabei unterstützen,
die engagementförderung vor ort strategisch aufzu-
bauen und auszuweiten. 
Mit dem aufbau, der gestaltung und der begleitung
des Kommunen-netzwerks „engagiert in nrW“ un-
terstützt die landesregierung nordrhein-Westfalen
seit 2012 Kommunen bei der lokalen engagement-
förderung. das netzwerk bietet kommunalen enga-
gementbeauftragten eine Plattform zur Vernetzung
und ermöglicht den kollegialen erfahrungsaus-
tausch über strategien, Handlungsansätze und Pra-
xisbeispiele. 
die kontinuierliche fortentwicklung des netzwerks
gestaltet sich dialogorientiert nach dem bedarf der
Mitglieder. basis der Zusammenarbeit ist die ge-
meinsame erklärung „Zukunftsfaktor bürgerenga-
gement - gemeinsam und vernetzt handeln“, die
mittlerweile mehr als 60 Kommunen unterzeichnet
haben.
deshalb bin ich zuversichtlich, dass es uns gemein-
sam mit allen akteuren im land gelingen wird, ant-
worten auf die Herausforderungen zu geben, wel-
che uns die Menschen benennen. und zwar damit
das bürgerschaftliche engagement auch zukünftig
ausdruck einer solidarischen und vielfältigen ge-
sellschaft ist und die Menschen mit freude ihr en-
gagement ausüben können. ◼

Die Ehrenamtstour.NRW
machte im März 2019
Station im Düsseldorfer
Landtag und wird in 
diesem Jahr weitere
Orte in NRW besuchen
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die stadt Velbert bietet vielfältige Möglichkeiten zum ehrenamtlichen 
engagement und fördert das bewusstsein dafür sowie die gewinnung wei-
terer aktiver. so findet 2019 bereits zum siebten Mal die ehrenamtsmeile im
rahmen des europafestes im Mai in der Velberter innenstadt statt. initiati-
ven und Vereine haben hier die Möglichkeit, ihre ehrenamtliche arbeit vor-
zustellen. darüber hinaus bietet die stadt jungen Menschen zwischen 16
und 26 Jahren ein freiwilliges soziales Jahr (fsJ) mit dem schwerpunkt Kul-
tur an. so können die freiwilligen beispielsweise die arbeitsabläufe im deut-
schen schloss- und beschlägemuseum Velbert kennenlernen. 

Ehrenamt ganz praktisch
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Aufbauend auf bewährte Strukturen hat die Stadt Rheine nach dem 
Flüchtlingszustrom 2015 zur Förderung ehrenamtlicher Arbeit die Verwaltung
ausgebaut und Netzwerke hergestellt

Zivilgesellschaftliches Engagement als
Eckpfeiler der Integration 

enn jeder einen kleinen beitrag leistet, ist viel
geschafft“. Mit diesem einfachen, aber wir-

kungsvollen satz beschrieb die rheinenser bürgerin
Jutta franielczyk ihre Motivation, sich in einer grund-
schule ehrenamtlich insbesondere für zugewanderte
Kinder und deren familien zu engagieren. Jutta fra-
nielczyk wurde gemeinsam mit annegret Königschul-
te und Manfred Kreisel 2018 durch bürgermeister dr.
Peter lüttmann mit dem integrationspreis ausge-
zeichnet. 
der integrationspreis stellt in der stadt rheine ein in-
strument der anerkennungskultur dar, um ehrenamt-
liches, bürgerschaftliches engagement zu fördern und
wertzuschätzen. das gilt jedoch nicht nur für das en-
gagement zugunsten zugewanderter Menschen, son-
dern spiegelt sich auch in der gesamten strategie zur
engagementförderung der stadt rheine wider.
Mit dem integrationspreis zeichnen der städtische in-
tegrationsrat und der bürgermeister alle zwei Jahre
Menschen aus, die sich beispielgebend zugunsten
der integration zugewanderter Menschen engagie-
ren. die anerkennung des bürgerschaftlichen enga-

gements im bereich der integration hat eine lange
tradition. so wurde der Preis erstmals im Jahr 2001
verliehen, und inzwischen sind zahlreiche einzelper-
sonen, gruppen und institutionen für ihr beispielhaf-
tes engagement in der integrationsarbeit ausge-
zeichnet worden. deren einsatz soll immer wieder
auch ansporn für andere sein, sich gesellschaftlich
zu engagieren.

Schulterschluss mit der VerwaltungMit blick auf
das Jahr 2015 kann man sagen: in allen Kommunen
des landes nordrhein-Westfalen sind viele Maßnah-
men zur aufnahme und unterbringung der zahlrei-
chen geflüchteten Menschen nur im schulterschluss
zwischen hauptamtlichen und ehrenamtlichen Kräften
möglich gewesen. auch in der stadt rheine haben sich
zahlreiche Vereine, Kirchengemeinden und neue initia-
tiven für die aufnahme der neu Zugewanderten einge-
setzt - sei es durch punktuelles engagement wie Klei-
derspenden oder durch längerfristigen einsatz in der
alltagsbegleitung von einzelpersonen oder familien. 
strukturell hat die stadt rheine das vielfältige enga-

Wiebke Gehrke ist
fachbereichsleiterin
soziales, Migration
und integration bei
der stadt rheine
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Geflüchtete und 
Ehrenamtliche aus
Rheine kamen beim
Neujahrsempfang
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gement zunächst in einem „bündnis flüchtlingsen-
gagement“ mit entsprechenden personellen res-
sourcen unterstützt. Priorität hatte die schaffung von
transparenz bei den angeboten - „Wer macht was?“
- und bei den einsatzfeldern für die Hilfsbereitschaft
zahlreicher bürgerinnen und bürger - „Wo kann ich
mich engagieren?“. so konnten angebot und nach-
frage sinnvoll zusammengeführt werden. 
Zudem war auch hier wie in jedem anderen enga-
gementfeld der austausch der engagierten unterei-
nander extrem wichtig und hilfreich. so galt es,
sprachliche Hürden zu überwinden sowie kulturelle
unterschiede und Handlungsweisen kennenzuler-
nen. der Wissenstransfer der engagierten unterei-
nander sowie die Möglichkeit zur reflektion des ei-
genen tuns stellen nach wie vor einen deutlichen
Mehrwert dar. 

Koordination des Ehrenamtesneben der städti-
schen fachstelle bürgerengagement konnte auch im
fachbereich soziales, Migration und integration
durch die bereitstellung zusätzlichen Personals eine
ehrenamtskoordination mit dem fokus auf zugewan-
derte Menschen eingerichtet werden. diese ist an-
sprechpartner für engagierte und solche, die es wer-
den wollen. Vermittelt werden tätigkeiten in
mehreren einsatzfeldern:

•    Patenschaften für familien und einzelpersonen
•    sprachhelfer/innen - auch begleitend zu sprach-

kursen
•    schulpaten und -patinnen (Hilfe nachmittags)
•    Punktuelle Hilfe bei kurzfristigen angelegenhei-

ten - etwa orientierungshilfe, begleitung zum arzt
und dolmetschen

•    Mitwirkung in unterschiedlichen Projekten - bei-
spielsweise bei stadtteilfesten, fahrradsicher-
heitstraining, fahrradwerkstatt und Ähnlichem

im gegenzug finden engagierte bürgerinnen und
bürger in der ehrenamtskoordination professionelle
begleitung und verbindliche ansprechpartner/innen.
angeboten werden darüber hinaus:

•    unterstützung bei der beantragung erweiterter
führungszeugnisse

•    fortbildung und Qualifizierung
•    austausch und informationen
•    anerkennung unter anderem in form der ehren-

amtskarte
•    bescheinigung über die ehrenamtliche tätigkeit

in einigen feldern findet auch eine Zusammenarbeit
mit dem kommunalen integrationszentrum des Krei-
ses steinfurt statt, beispielsweise durch die inan-
spruchnahme von Qualifizierungsmaßnahmen oder
die beantragung von fördermitteln aus dem Pro-
gramm „KoMM an“. 

Verankerung im Integrationskonzept diese
form der unterstützung wurde parallel zur fortschrei-
bung des städtischen Migrations- und integrations-
konzeptes entwickelt. „bürgerschaftliches engage-
ment und Partizipation“ wurde als eines von acht
Handlungsfeldern des integrationskonzeptes definiert
(siehe schaubild rechts), und in einem umfangreichen
Partizipationsprozess von bürger(inne)n, Vereinen, Mi-
grant(inn)enorganisationen und institutionen wurden
entsprechende Ziele und Maßnahmen entwickelt. be-
stimmt wird die arbeit im Handlungsfeld von dem
grundsatz, bürgerschaftliches engagement zu stärken
und anzuerkennen. grundsätzlich sollen Menschen
unabhängig von ihrer Herkunft am gesellschaftlichen
leben - sprich: am Vereinsleben und gemeinwesen -
teilhaben können. 
„integration gelingt am besten, wenn man mitten-
drin ist.“ dieser in einem dialogforum genannte satz
beschreibt treffend die aktivitäten zahlreicher akteu-
re, wenn es darum geht, Menschen mit Zuwande-
rungsgeschichte Zugang zu bestehenden angeboten
zu eröffnen oder sie selbst zum engagement für die
gesellschaft zu motivieren. die Planung und abstim-
mung von Maßnahmen und aktivitäten findet in re-
gelmäßigen netzwerktreffen statt. für das netzwerk
zeichnet ein tandem aus der stadt rheine sowie dem
Jugend- und familiendienst rheine e. V. als akteur in
diesem Handlungsfeld verantwortlich. 

Treffen des Netzwerks das tandem kümmert sich
um organisation sowie Moderation der netzwerktref-
fen und setzt inhaltlich impulse. die aufgaben werden
arbeitsteilig von allen akteuren im netzwerk erledigt.
Mitglied sind unter anderem Migrant(inn)enkultur-
vereine, der Verein flüchtlingshilfe rheine, die Kolpings-
familie rheine und der integrationsrat. das netzwerk-
tandem wird unterstützt durch den Caritasverband
rheine, der als betreiber eines interkulturellen begeg-
nungszentrums und mit dem angebot von flüchtlings-
beratung und Projekten ebenfalls ein wesentlicher 
akteur ist. die geteilte Verantwortung ist ausdruck 
einer praktizierten Kooperation auf augenhöhe. 
im Jahr 2018 gehörte ein Comedyabend unter dem
Motto „integration à la iKea“ mit dem Kabarettisten
Mushin omucar zu den Highlights, die dank des netz-

Die Stadt Rheine 
und ehrenamtlich 
Engagierte erleich-
tern geflüchteten 
und zugewanderten
Menschen den 
Zugang zur 
Gesellschaft

Integration
gelingt am

besten, wenn
man mittendrin
ist 
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werks angeboten werden konnten. der Künstler mit
türkischen Wurzeln verstand es auf humorvolle art
und Weise, die eigenschaften von deutschen und an-
deren Kulturen pointiert darzustellen und so das eine
oder andere Missverständnis auf dem Weg der inte-
gration deutlich zu machen. Mehr als 100 in der
flüchtlingsarbeit engagierten Menschen konnte
durch die Veranstaltung ein herzliches dankeschön
ausgesprochen werden. bei der organisation unter-
stützten junge Zugewanderte die Veranstalterge-
meinschaft. 
Zum Jahresbeginn 2019 bot ein neujahrsempfang für
alle ehrenamtlichen die geeignete Plattform, miteinan-
der ins gespräch zu kommen. ein plakativer Jahresrück-
blick machte zudem die zahlreichen aktivitäten deut-
lich, die dank des einsatzes von ehrenamtlichen
zustande gekommen waren. auch die geflüchteten
Menschen selbst waren akteure, indem sie die Vorbe-
reitung und durchführung des empfangs unterstütz-
ten und die neue Cricket-sportgruppe vorstellten. diese
wurde vornehmlich von jungen Menschen aus afgha-
nistan, Pakistan und sri lanka ins leben gerufen. 
Zukunftsperspektiven trotz vieler positiver entwick-
lungen und einer guten Zusammenarbeit auf örtli-
cher ebene bleibt es weiterhin aufgabe, Menschen
für das engagement im integrationsbereich zu gewin-
nen. die unterstützungssituation ist inzwischen kom-
plex und häufig geprägt von aufenthaltsrechtlichen
fragestellungen oder der frage nach arbeit respektive
einer geeigneten Wohnung. dennoch trägt das Mo-
dell der ehrenamtlichen unterstützung in form von
Patenschaftsmodellen. ehrenamtlich tätige sind tür-
öffner und Vorbild für zugewanderte Menschen.
nicht aus dem blick verlieren darf man aber diejeni-
gen Zugewanderten, die schon seit
vielen Jahren in rheine wohnen
oder die sich aus beruflichen grün-
den im rahmen der eu-freizügigkeit
in rheine niedergelassen haben. ins-
besondere die Zuwanderung aus
südosteuropa nimmt stetig zu. Wie
steht es hier um die einbindung in
das gemeinwesen und den Zugang

zu Vereinsangeboten? Hier gilt es, sowohl einen nied-
rigschwelligen Zugang zu den beratungsangeboten
des fachbereichs soziales, Migration und integration
bereitzustellen als auch die gesellschaftliche integra-
tion zu fördern. 
des Weiteren sind diese Menschen auch zunehmend
selbst zu akteuren zu machen. so wünschen sich jun-
ge Menschen in angeboten wie den sprachcafés
gleichaltrige gesprächspartner/innen. Hierauf wird
die stadt rheine in Zusammenarbeit mit den akteu-
ren einen besonderen schwerpunkt legen. 
raum für all diese aktivitäten und die ehrenamtsko-
ordination bietet sich ab Mai 2019 im neuen begeg-
nungszentrum „Mitte 51“ im ortsteil dorenkamp. der
umbau eines ehemals schulisch genutzten gebäu-
des wurde aus Mitteln des städtebauförderpro-
gramms zur integration von flüchtlingen im Quartier
möglich. dies bietet eine gute Chance, weiterhin be-
gegnung und engagement und damit integration zu
fördern. ◼

!

Bürgerschaftliches 
Engagement und 
Partizipation ist eines
von acht Handlungsfeldern
im Migrations- und 
Integrationskonzept der
Stadt Rheine
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Kontakt

fachbereich soziales, Migration und 
integration
ehrenamtskoordination
Jessica stallmann und Viktoria schwarz
tel. 05971-8014722 oder -8003133
e-Mail: ehrenamt.migration@rheine.de 
internet: www.rheine.de 

Martin stiller ist seit 1. März 2019 neuer referent für
bauen beim städte- und gemeindebund nordrhein-
Westfalen (stgb nrW). er übernimmt das sachge-
biet von dr. Johannes osing, der den Verband nach
dreijähriger tätigkeit verlassen hat. stiller stammt
aus troisdorf und hat 2007 in bonn abitur gemacht.
es folgte ein studium der rechtswissenschaften in

bonn und oxford von 2009 bis 2016 mit schwer-
punkt europa- und Völkerrecht. sein referendariat
hat stiller bis zum abschluss des 2. staatsexamens
beim städte- und gemeindebund nrW im referat
Kommunalverfassung sowie bei der anwaltskanzlei
gleiss lutz im referat für öffentliches Wirtschafts-
recht absolviert. 

Neuer Baureferent beim StGB NRW
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as ehrenamt in feuerwehr und Katastrophen-
schutz gehört zu den wenigen ehrenämtern,

die eine kommunale Pflichtaufgabe in ehrenamtli-
cher ausführung erfüllen. das macht dieses ehren-
amt so außergewöhnlich, und daher kommt ihm
auch im kommunalen bereich eine besondere be-
deutung zu. Während der Katastrophenschutz -
ebenso wie der rettungsdienst - zu den aufgaben
der Kreise und kreisfreien städte gehört, ist einrich-
tung und betrieb einer feuerwehr auch im kreisan-
gehörigen bereich aufgabe der Kommunen. 
daneben erbringen die im Katastrophenschutz tä-
tigen Hilfsorganisationen bei den ihnen zugewie-
senen aufgaben ebenfalls große leistungen. in ers-
ter linie sind dies das deutsche rote Kreuz, die
Johanniter-unfall-Hilfe, der Malteser Hilfsdienst,
der arbeiter-samariter-bund sowie die deutsche
lebens-rettungs-gesellschaft. diese Vereine haben
die staatliche anerkennung zur Mitwirkung im Ka-
tastrophenschutz.

Pflicht-Einrichtung die feuerwehren sind keine
Vereine, sondern qua nrW-gesetz über den brand-
schutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz
(bHKg) gemeindliche einrichtungen, die in jeder Kom-
mune zu unterhalten sind. daher ergibt es sinn, die
gemeindliche feuerwehr stets in das organigramm
einer Kommune aufzunehmen. in 30 kreisfreien und
großen kreisangehörigen städten - in den kreisfreien
städten nach § 8 abs. 1 satz 2 bHKg verpflichtend -
gibt es berufsfeuerwehren, in weiteren 78 kreisange-
hörigen städten werden rund um die uhr besetzte
hauptamtliche feuerwachen unterhalten. 
eine ehrenamtliche freiwillige feuerwehr gibt es
hingegen in allen 396 städten und gemeinden von
nrW. somit muss auch dort, wo es berufsfeuer-
wehren oder hauptamtlich besetzte feuerwachen
gibt, zusätzlich ein ehrenamtlicher teil der feuer-
wehr unterhalten werden. in keiner stadt oder ge-
meinde reicht das Hauptamt allein zur sicherstel-
lung des kommunalen brandschutzes aus. 

Da keine Kommune in NRW ohne Freiwillige Feuerwehr auskommt, erhalten
Mitgliederwerbung und -bindung sowie flexible Mitwirkungsbedingungen
eine existenzielle Bedeutung

Ehrenamt in Feuerwehr und 
Katastrophenschutz

Christoph Schöneborn
ist landesgeschäfts-
führer des Verbandes
der feuerwehren in
nrW 
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Mehr als 130.000
Frauen und 

Männer in Nord-
rhein-Westfalen
engagieren sich 
ehrenamtlich bei
der Freiwilligen

Feuerwehr
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Zieht man von der gesamtzahl der 396 städte und ge-
meinden in nordrhein-Westfalen die 30 städte mit be-
rufsfeuerwehr und die 78 städte mit hauptamtlich be-
setzten feuerwachen ab, bleiben 288 Kommunen, die
eine rein ehrenamtliche feuerwehr unterhalten. da-
runter sind mit Kleve, sankt augustin und Willich auch
mehrere städte von mehr als 50.000 einwohnern.

Unterschiedliche Struktur größe und struktur der
freiwilligen feuerwehren sind äußerst unterschiedlich
- abhängig vor allem von historisch gewachsenen ein-
heiten sowie siedlungs-, gewerbe- und Verkehrsstruk-
tur. selbstredend hat die größe von gemeindegebiet
und ortschaften eine wesentliche bedeutung für die
feuerwehrstruktur. so gibt es Mittlere kreisangehörige
städte mit jeweils rund 25.000 einwohnern, aber äu-
ßerst unterschiedlicher siedlungs- und feuerwehr-
struktur. es kann dabei einen feuerwehr-standort ge-
ben, es können aber auch sechs oder 25 sein. die
Mitgliederzahl der einsatzabteilung der feuerwehr
kann bei 70 liegen, aber auch bei 180 oder 750. 
Mehr standorte und mehr Mitglieder bedeuten dabei
aber nicht zwangsläufig Kostennachteile. gerade in
Zeiten knapper werdender Verfügbarkeit der ehren-
amtlichen Mitglieder vor allem an Werktagen kann
man mit vielen Mitgliedern eher eine ausreichende
teamstärke für einen alarm etwa am donnerstagmor-
gen um 9.30 uhr sicherstellen als mit sehr wenigen ein-
satzkräften. insofern empfiehlt es sich, jede frau und
jeden Mann, der oder die sich ehrenamtlich in einer
feuerwehr engagieren will, einzubinden.

Problem Arbeitswoche stichwort tagesverfüg-
barkeit an Werktagen: nur sehr wenige feuerweh-
ren haben abends, nachts, an Wochenenden und

feiertagen Probleme bei der sicherstellung ausrei-
chender teamstärke. Mehr aufmerksamkeit benö-
tigen aber die Werktage außer samstags zwischen 8
und 17 uhr. das liegt daran, dass zu diesen Kernarbeits-
und straßenverkehrszeiten nicht nur mehr einsätze
stattfinden, sondern auch viele auswärtig arbeitende
feuerwehrangehörige sich nicht im gemeindegebiet
aufhalten und daher für feuerwehreinsätze nicht kurz-
fristig zur Verfügung stehen. 
aber auch diese Herausforderung lässt sich meistern,
wenn rat, Verwaltung und feuerwehr an einem strang
ziehen und die notwendigen Maßnahmen ergreifen.
Meist lassen sich die aufgaben nicht durch eine Maß-
nahme allein lösen, sondern erfordern das Zusammen-
wirken mehrerer bausteine.
ein wichtiges element zur sicherstellung der tagesver-
fügbarkeit an Werktagen ist oft die einbindung von Per-
sonal der gemeindeverwal-
tung in die alarmplanung der
feuerwehr. Wenn bürgermeis-
ter und bürgermeisterinnen
ihre beschäftigten für den feu-
erwehrdienst freistellen und
so mit gutem beispiel voran-
gehen, können sie auch über-
zeugend an örtliche private ar-
beitgeber herantreten und für
eine im Konsens vereinbarte freistellung der firmen-
Mitarbeiter und -Mitarbeiterinnen für feuerwehrein-
sätze werben. 

Freistellung besser einvernehmlich auch wenn
gemäß § 20 bHKg eine Pflicht der arbeitgeber zur frei-
stellung ihrer arbeitnehmer besteht, hat sich in der Pra-
xis eine einvernehmliche Vereinbarung bewährt. § 21

das Konzept zur brandschutz-
bedarfsplanung kann im
internet heruntergeladen 
werden unter
https://www.vdf-nrw.de/
uploads/media/
brandschutzbedarfsplanung
_01.pdf 

Viele bürgermeister/innen lassen es sich nicht
nehmen, der freiwilligen feuerwehr einmal im
Jahr ihre anerkennung auszusprechen. so
dankte etwa der detmolder bürgermeister
Rainer Heller (foto 3. v. rechts) bei der Jahres-
hauptversammlung im februar 2019 allen feu-
erwehrmitgliedern für ihren einsatz: „die feuer-
wehr detmold ist unverzichtbar für die
sicherheit und das rettungswesen in unserer
stadt“. Zu den größten Herausforderungen
zähle zudem, dieses engagement wertzu-
schätzen, die aktiven zu motivieren und po-
tenziellen nachwuchs zu begeistern. so wurde
auf der Versammlung vom Verband der feuer-
wehren nrW die urkunde zur gründung der
detmolder Kinderfeuerwehr zum 1. Januar
2019 übergeben. 

Anerkennung für die Freiwillige Feuerwehr
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gemeindliche Pflichtaufgabe zur erfüllung nach Wei-
sung (§§ 3 abs. 1 satz 1, 2 abs. 1 und 2 bHKg). 
die aus den grundrechten des grundgesetzes abgelei-
tete schutzpflicht des staates wird im brandschutz
überall in deutschland von den Kommunen wahrge-
nommen. das schutzniveau und die erforderlichen
Maßnahmen müssen die Kommunen in brand-
schutzbedarfsplänen darstellen, diese umsetzen und
spätestens alle fünf Jahre fortschreiben (§ 3 abs. 3
bHKg). 
ein modernes Konzept, wie eine solche brandschutz-
bedarfsplanung sachgerecht, kostengünstig und
zielgerichtet umgesetzt werden kann, haben der
städte- und gemeindebund nordrhein-Westfalen
und der Verband der feuerwehren in nrW im Jahr
2018 gemeinsam erstellt. unter anderen haben die
städte geldern und netphen unter anwendung die-
ses leitfadens jüngst ihre brandschutzbedarfspläne
überarbeitet oder eine fortschreibung vorgenommen.

Aktiv in Randbereichen freiwillige feuerwehren
bestehen jedoch nicht nur aus der einsatzabteilung.
Wer mit 67 Jahren die altersgrenze erreicht hat oder
schon vorher aus gesundheitlichen gründen aus dem
einsatzdienst ausgeschieden ist, wird Mitglied der
ehrenabteilung. optional sollen Jugendfeuerwehren
für 10- bis 17-jährige Mädchen und Jungen gebildet
werden. solche gibt es in 392 von 396 städten und
gemeinden - überall in nrW mit ausnahme von ems-
detten, langenberg, sassenberg und Wettringen. 
optional sind einheiten der feuerwehrmusik, die bil-
dung einer Kinderfeuerwehr für 6- bis 12-jährige Kin-
der und eine unterstützungsabteilung für Men-
schen, die sich außerhalb des einsatzdienstes in den
feuerwehren engagieren, zum beispiel als betreue-
rinnen und betreuer von Jugend- und Kinderfeuer-
wehren, als Webmaster, als gerätetechniker und 

Im Außen-
bereich bietet

sich eine gemein-
same Alarmierung
mit der Feuerwehr
einer Nachbar-
Kommune an

bHKg regelt nicht nur die Pflicht der Kommune zum
ersatz der lohnfortzahlung an die arbeitgeber (absatz
1) und zum ersatz des Verdienstausfalls bei selbständi-
gen ehrenamtlichen feuerwehr-angehörigen (absatz
3). seit 2016 besteht nach § 21 abs. 1 satz 3 bHKg auch
die Möglichkeit, dass Kommunen den freistellenden
arbeitgebern eine Zulage gewähren. 
damit soll den arbeitgebern wenigstens ein teil ihrer
Kosten und wirtschaftlichen schäden ersetzt werden,
die entstehen, wenn ihre beschäftigten unangekündigt
und kurzfristig die firma, den einzelhandel, die Produk-
tion, das büro oder die baustelle verlassen. Was die ef-
fektive nutzung dieser Möglichkeit und eine zeitgemä-
ße gestaltung der zugehörigen satzung zu § 21 bHKg
angeht, ist beispielsweise die stadt overath äußerst
innovativ.

An vielen Stellen Erleichterungen nicht nur mit
vernünftiger freistellungspraxis kann die Kommune
die tagesverfügbarkeit der ehrenamtlichen feuerwehr-
angehörigen fördern. Manche Kommunen unterhalten
feuerwehrdienstwohnungen in der nähe zum feuer-
wehrhaus. andere statten die feuerwehr mit alarm-
PKWs aus, um im einsatzfall rasch an der einsatzstelle
zu sein. 
Wo es dafür geeignete gewerbegebiete oder einen
ortsprägenden großen arbeitgeber gibt, der mehrere
oder viele feuerwehr-einsatzkräfte beschäftigt, kann
man ein feuerwehr-fahrzeug im gewerbegebiet
oder auf dem firmengelände stationieren. dieses
kann dann von dort - ohne umweg mit Privat-PKW
zum feuerwehrhaus - direkt zur einsatzstelle ausrü-
cken. 
steht eine ampelkreuzung vielen einsatzkräften auf
dem Weg zum feuerwehrhaus im Weg und verzögert
dadurch das ausrücken, kann man im alarmfall die
ampelschaltungen beeinflussen, um so wertvolle
Zeit für ein schnelles ausrücken und eine erreichung
der im brandschutzbedarfsplan festgelegten schutz-
ziele zu gewinnen. im außenbereich bietet sich oft
eine gemeinsame interkommunale alarmierung mit
der feuerwehr einer nachbarkommune an.
Manche bürgermeister und bürgermeisterinnen bie-
ten auswärtigen arbeitgebern ihrer feuerwehrleute in
städtischen liegenschaften homeoffice-artige arbeits-
plätze mit voll eingerichtetem büro, telefon und inter-
net an. dies geschieht beispielsweise in gründerzen-
tren, um so die feuerwehrleute während des tages
verfügbar für einsätze am Wohnort zu machen. 

Maßnahmen vor Ort zusammenstellen diese
aufzählung ist nur exemplarisch und nicht abschlie-
ßend. das richtige Maßnahmenpaket muss vor ort zu-
sammengestellt und umgesetzt werden. Warum muss
sich eine Kommune mit diesen fragen beschäftigen?
die unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen
entsprechend leistungsfähigen feuerwehr als ge-
meindliche einrichtung ist in nordrhein-Westfalen eine

Mit der landesweiten
Kampagne „Freiwillige
Feuerwehr. Für mich.
Für alle“ soll das Inte-
resse von Kindern und 
Jugendlichen geweckt
werden
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-technikerinnen, als fahrlehrer und fahrlehrerinnen
und Ähnliches. die bildung von Kinderfeuerwehren
und unterstützungsabteilungen ist in nordrhein-
Westfalen erst seit 2016 möglich, sodass in vielen
Kommunen noch Potenzial für eine Weiterentwick-
lung der feuerwehr besteht.
das nrW-Ministerium des innern und der Verband
der feuerwehren in nrW haben den Kommunen mit
einer landesweiten image- und Mitgliederwerbe-
kampagne „freiwillige feuerwehr. für mich. für alle.“
viele Möglichkeiten der Mitgliederwerbung aufge-
zeigt. die Kommunalverwaltungen und die feuer-
wehren können aus einer online-toolbox die Vorla-
gen für zahlreiche aktionen herunterladen.

Seminare über Mitgliederwerbung Zwischen
2016 und 2019 wurden zahlreiche seminare rund um
Mitgliederwerbung und Mitgliederbindung überall
in nrW angeboten. Wer viel energie hineingesteckt
hat, wurde oft mit erfolg belohnt - wie beispielsweise
die städte bergisch gladbach und Hamminkeln.

immer mehr Kommunen möchten neben Mitglie-
derwerbung auch Mitgliederbindungsmaßnahmen
für ihre freiwillige feuerwehr durchführen. Konzep-
te einer kommunalen feuerwehrrente haben sich
aber nicht flächendeckend durchgesetzt - vor allem
aufgrund hohen Verwaltungsaufwandes und steu-
errechtlicher fragen. 
Moderne ideen zur Mitgliederbindung - als aner-
kennung für den ehrenamtlichen dienst in der feu-
erwehr - sind beispielsweise eine gemeindliche fi-
nanzierung des PKW-führerscheins für 17-jährige
feuerwehrangehörige, wenn diese danach mindes-
tens fünf Jahre regelmäßig einsatzdienst leisten
(stadt erkrath), oder eine feuerwehr-gruppen-
Zusatzkrankenversicherung für stationäre be-
handlungen (gemeinde lindlar). und der bürger-
meister von nörvenich schreibt mit persönlicher
Widmung jedem Kind der gemeinde eine gratula-
tion zum 10. geburtstag, mit der er das Kind einlädt, 
doch einmal in der Jugendfeuerwehr vorbeizu-
schauen. ◼

Im Online-Portal Integration des Städte- und Gemeindebundes
NRW unter www.kommunen.nrw/integration tauschen sich die
360 Mitgliedskommunen des Verbandes über ihre Integrations-
und Flüchtlingsarbeit aus. Die Plattform dient als Informations-
börse wie auch als Diskussionsforum.

Migrant(inn)enunternehmen beraten und fördern
auf einer Veranstaltung der nWr-landesregierung in düsseldorf
wurde aufgezeigt, dass Migrant(inn)en große wirtschaftliche dy-
namik nach nrW bringen. Mit besserer beratung und förderung
lässt sich das Potenzial aber noch besser ausschöpfen. ein Kurz-
bericht der g.i.b. gesellschaft für innovative beschäftigungsför-
derung dokumentiert die wichtigsten ergebnisse der tagung.
demnach sind insbesondere die Qualität der gründungsbera-
tung und die finanzielle förderung zu verbessern. der gesamte
tagungsbericht ist im internet unter www.gibinfo.de abrufbar. 

Forschungsbericht zu Integrationsfaktoren 
das forschungsinstitut für gesellschaftliche Weiterentwicklung
(fgW) hat den abschlussbericht seines forschungsprojekts zur
integration geflüchteter in groß- und kleinstädtischen räumen
in nrW vorgelegt. die autor(inn)en geben darin eine reihe von
Handlungsempfehlungen für Kommunen. besonders berücksich-
tigt wird der einfluss lokaler rahmenbedingungen. die studie
steht im internet unter www.fgw-nrw.de im bereich Publikatio-
nen kostenfrei zum Herunterladen bereit.

Hilfestellung bei Wohnungssuche
ein informationsabend der stadt Königswinter zur ersten eigenen
Wohnung ist bei Zugewanderten auf große resonanz gestoßen.

die mehr als 50 teilnehmer/innen erhielten unter anderem Hin-
weise, was beim umgang mit Vermieter(inne)n zu beachten ist.
die geflüchteten konnten in rollenspielen ausprobieren, wie sie
sich bei telefonanrufen oder bei einer Wohnungsbesichtigung
verhalten. auch kulturelle regeln des täglichen Miteinanders wie
zum beispiel nachtruhe wurden erläutert. die stabsstelle flücht-
lingshilfe berichtet auf der Homepage der stadt unter www.koe-
nigswinter.de über die Veranstaltung.

Integrationsprozesse individuell erfassen und steuern
in einer studie der robert bosch stiftung wurde mit dem Kom-
munalen individuellen integrationsmonitoring (KiiM) ein instru-
ment entwickelt, das die wichtigsten eckdaten des integra-
tionsverlaufs geflüchteter Menschen systematisch erfasst und
die informationen miteinander vernetzt. nach ansicht der
autor(inn)en lassen sich auf diese Weise passgenaue integrati-
onsangebote entwickeln. Profitieren können davon sowohl Kom-
munen als auch Zugewanderte. die studie steht im internet unter
www.bosch-stiftung.de/landzuhausezukunft zum Herunterla-
den bereit.

Stadtweit kostenfreie Deutsch-Kurse 
„deutsch lernen in Rheine!“, lautet titel des bildungsangebots
der stadt rheine, das allen Zugewanderten offen steht. das an-
gebot der sprachoffensive soll auf das gesamte stadtgebiet aus-
geweitet werden. „Wir freuen uns, wenn wir viele einrichtun-
gen, schulen, arbeitgeber und Migrantenselbstorganisationen
als anbieter für die sprachoffensive gewinnen können“, erklärt
Christa Heufes, Verantwortliche für die bereiche betreuung von
Migrantinnen und Migranten sowie offene ausländerarbeit.

Aktuelles aus dem Online-Portal Integration des StGB NRW
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Als eine der ersten NRW-Kommunen hat Bocholt eine 
Engagement-Strategie entwickelt für mehr Transparenz in 
der Förderung ehrenamtlicher Arbeit  und zur Sicherung des 
Niveaus

Bocholt auf dem Weg zur
engagierten Stadt

hne bürgerschaftliches engagement würden
städte und gemeinden nicht funktionieren. Ver-

eine und initiativen, ehrenamtliche und freiwillig en-
gagierte bürgerinnen und bürger übernehmen viel-
fältige aufgaben und funktionen in der Kommune -
von sozialen und kulturellen angeboten über gegen-
seitige Hilfe bis hin zur politischen Meinungsbildung
und Mitgestaltung. 
Motive und formen des bürgerschaftlichen engage-
ments haben sich in den vergangenen Jahrzehnten
durchaus verändert. neben dem traditionellen enga-
gement in Vereinen und Verbänden sind zahlreiche
neue Möglichkeiten freiwilligen tuns zum beispiel in
befristeten Projekten oder initiativen entstanden. or-
ganisationen wie bürgerstiftungen oder genossen-
schaften spielen zudem eine immer wichtigere rolle. 
nach wie vor wird jedoch in den Vereinen mehr als die
Hälfte der ehrenamtlichen arbeit erbracht. nach dem
ZiviZ-survey 2017 überstieg im Jahr 2016 die anzahl
der eingetragenen Vereine in deutschland erstmals
die schwelle von 600.000. auch die anzahl der Mit-
glieder ist in vielen organisationen gestiegen. gleich-
wohl haben viele Vereine große nachwuchssorgen,
wenn es um die nachbesetzung von Vorstandsposten
oder die suche nach ausreichend qualifizierten ehren-
amtlichen für Projekte geht. 

Quantität und Qualität engagement muss also im-
mer in seiner Quantität und Qualität betrachtet wer-
den. unstrittig ist dabei mittlerweile, dass die förde-
rung bürgerschaftlichen engagements mehr umfasst

O

Dr. André Wolf ist
stadtplaner und 
berater für engage-
mentförderung

DER AUTOR

Der „Marktplatz Gute Geschäfte Bocholt“ zur 
Stärkung des Ehrenamts brachte 2017 gemeinnützige
Organisationen und Unternehmen zusammen

als anerkennungsveranstaltungen und die Verleihung
von ehrenamtspreisen. lokale engagementförderung
muss als strategische Querschnittsaufgabe begriffen
und etabliert werden.
die Politik hat die notwendigkeit besonderer förder-
programme für freiwilliges engagement längst er-
kannt. Maßgeblich dazu beigetragen hat der ab-
schlussbericht der enquête-Kommission „Zukunft des
bürgerschaftlichen engagements“ aus dem Jahr 2002.
seitdem haben sowohl bund und länder als auch stif-
tungen zahlreiche Programme aufgelegt, die bürger-
schaftliches engagement im allgemeinen und enga-
gierte gruppen im speziellen unterstützen und
fördern. 
entstanden sind dadurch unter anderem zahlreiche
engagement fördernde einrichtungen wie senioren-
büros, Mehrgenerationenhäuser, freiwilligenagentu-
ren oder bürgerstiftungen. für den auf- und ausbau
dieser einrichtungen waren die Modellprogramme
wichtig und hilfreich. sind jedoch immer mehr förder-
maßnahmen sowie kommunale anlaufstellen, stab-
stellen und agenturen auf lokaler ebene tätig, verder-
ben sprichwörtlich zu viele Köche den brei. sie machen
die lokale engagementförderung immer unübersicht-
licher, und die Konkurrenz um Mittel, freiwillige und
aufmerksamkeit nimmt zu. 

Zuständigkeit verteilt die in der regel unter-
schiedlichen ressortzuständigkeiten bei kommuna-
len förderprogrammen - beispielsweise sport, Kultur,
umwelt, stadtentwicklung - erschweren zusätzlich
die orientierung. daher gilt es der einsicht zu folgen,
dass engagementförderung ein system und inte-
grierte Handlungskonzepte erfordert und nicht nur
die anhäufung unterschiedlicher einrichtungen und
förderprogramme. so wie kommunale Wirtschafts-
förderungs-gesellschaften heute eine selbstver-
ständlichkeit sind, braucht auch engagementförde-
rung angemessene personelle und finanzielle
ressourcen. 
in nordrhein-Westfalen sind hierfür seit dem Jahr 2012
in vierzig städten und gemeinden sogenannte ent-
wicklungswerkstätten für kommunale engagement-
strategien (eWs) durchgeführt worden. die eWs sind
ein Qualifizierungs- und entwicklungsformat für Ver-

waltungsmitarbeitende
aus städten, gemeinden
und Kreisen, welche die
engagementförderung
vor ort strategisch anpa-
cken wollen. Verlässliche
Zahlen, wie viele strate-
giepapiere tatsächlich vor
ort aufgestellt worden
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Die Freiwilligen-
agentur Bocholt
bietet Aus- und
Fortbildung für 
ehrenamtlich 

Tätige an
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sind oder sich bereits in umsetzung befinden, gibt es
derzeit nicht. 

Städtische Freiwilligen-Agentur einen eigenen
Weg ist die stadt bocholt gegangen. die Kommune mit
rund 70.000 einwohner(inne)n im westlichen Müns-
terland hat im Jahr 2012 zunächst einen beschluss zu
einem grundsätzlichen Handlungskonzept und zur
schaffung einer stelle für strategische ehrenamtsför-
derung gefasst. anfang 2014 wurde dann aufbauend
auf das leader-Projekt „engagement stärken in der
region bocholter aa“ eine städtische freiwilligen-
agentur (fWa) gegründet. neben der arbeit als Ver-
mittlungsstelle für freiwillige entstanden systemati-
sche angebote für Weiterbildung und Qualifizierung.
anschließend hat sich die stadt selbst oder im Ver-
bund mit lokalen Partnern mehrfach erfolgreich um
die teilnahme an modellhaften engagementförder-
programmen beworben. dazu zählen insbesondere
„engagement braucht leadership“ der robert bosch
stiftung - ein Qualifizierungsprogramm für Vereins-
vorstände - sowie das netzwerkprogramm „enga-
gierte stadt“. dieses wird von fünf stiftungen sowie
dem bundesministerium für familie, senioren, frau-
en und Jugend getragen. 

Engagementstrategie 2018+ die „engagierte
stadt“ unterstützt den aufbau nachhaltiger engage-
ment-landschaften bundesdeutscher Klein- und
Mittelstädte und fördert Kooperationen statt Projek-
te. in bocholt gab das Programm den impuls zu der
im Jahr 2016 aufgestellten „engagementstrategie
2018+“. diese umfasst Maßnahmen zur struktur, zu
Prozessen sowie zu Projekten der engagementförde-
rung vor ort. drei bausteine seien hervorgehoben:

1.  Neuausrichtung der Infrastruktur: die freiwilli-
genagentur versteht sich als neutrale, sektor- und
institutionsübergreifende anlaufstelle für frei-
willige und organisationen. die agentur arbeitet
als dienstleister und geschäftsstelle für das ge-
samtstädtische netzwerk. als sichtbares Zeichen
dafür zog die freiwilligenagentur im Jahr 2018
aus dem rathausgebäude in ein zentrales laden-
lokal in der bocholter innenstadt. 

2. Zusammenführen von Angeboten: die „losen en-
den“ der vielen einzelnen Maßnahmen und Pro-
jekte sowohl einzelner träger als auch städtischer

aktivitäten sollen verknüpft werden. die freiwilli-
genagentur führt beispielsweise fortbildungsver-
anstaltungen mehrerer bildungsträger in einer ge-
meinsamen freiwilligenakademie zusammen und
bietet so ein angebot aus einer Hand. 

3. Wirtschaft als Partner: das einbinden der Wirt-
schaft in die unterstützung des bürgerschaftlichen
engagements wurde als wichtiges Ziel formuliert.
einen ersten einstieg dafür bot der „Marktplatz gu-
te geschäfte bocholt“ im Jahr 2017. die Marktplatz-
Methode bringt unternehmen und gemeinnützige
organisationen für zwei stunden für eine unge-
wöhnliche begegnung zusammen und soll türöff-
ner für längerfristige unternehmenskooperatio-
nen sein. ihre fortsetzung findet die einbindung
der Wirtschaft aktuell in dem Programm „gute sa-
che“, das Vereinen und organisationen hilft, Koope-
rationen mit unternehmen auch jenseits von spen-
den und sponsoring herzustellen.

Erfolg stellt sich ein Weil engagementförderung
eine freiwillige leistung der Kommune und damit oft
recht unstet ist, ermöglichte es die aufstellung der
engagementstrategie 2018+, erstmals auch länger-
fristige Vorhaben, die mehr Planungssicherheit be-
nötigen, in angriff zu nehmen. der erfolg zeigt sich
an einer stabil hohen nachfrage der Vereine etwa
nach fortbildungsangeboten oder zum beispiel an
der fortführung von Programmen auch ohne förde-
rung durch stiftungen - etwa bausteine aus der fort-
bildungsreihe „engagement braucht leadership“.
auch der blick dafür, was in bocholt aktuell nicht ge-
leistet werden kann respektive wo regionale Koope-
rationen - etwa mit der freiwilligenagentur in Müns-
ter - sinn ergeben, wurde geschärft. 
ein erster schritt ist somit getan, weitere müssen fol-
gen. eine Verknüpfung und bündelung der engage-
mentförderung in den städtischen ressorts steht bei-
spielsweise noch aus. auch die frage, wie Vereine und
Verbände bei der digitalisierung unterstützt werden
können, gehört auf die agenda für eine fortschrei-
bung der engagementstrategie. nicht zuletzt muss
das lokale Konzept künftig kompatibel sein mit der in
aufstellung befindlichen engagementstrategie für
das land nrW.
festhalten lässt sich: das „a und o“ einer erfolgreichen
engagementpolitik wird in Zukunft eine gemeinsam
abgestimmte fokussierung und schwerpunktsetzung
der aktivitäten vor ort sein. Kommunale engagement-
strategien können hierfür ein hilfreiches instrument
sein. diskutiert wird zudem, ob kommunale engage-
mentstrategien in Zukunft - ähnlich wie integrierte
Handlungskonzepte der städtebauförderung - zur Vo-
raussetzung für die gewährung von fördermitteln er-
hoben werden könnten. spätestens dann wären kom-
munale engagementstrategien alles andere als ein
„nice to have“. ◼

Als Einrichtung 
der Stadt ist die 
Freiwilligenagentur
Bocholt Teil der 
kommunalen 
Ehrenamtsförderung
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Um auch künftig Sport in der Breite anbieten zu können, 
müssen die gut 18.000 Sportvereine in NRW ihre Organisations-
struktur modernisieren und aktiv um neue Freiwillige werben

Ehrenamt im Sportverein - unentgeltlich, 
aber unbezahlbar

assen wir doch einmal unserer fantasie freien
lauf. Wie würde wohl die Welt des Vereinssports

ohne ehrenamt aussehen? Jede(r) hat jetzt ganz unter-
schiedlichste bilder im Kopf. ich sehe zum beispiel ein
fußballfeld mit einem verwahrlosten ascheplatz. gras
wuchert über den sportplatz, ein gerissenes tornetz,
staubiger roter asche-boden mit einer verblassten Krei-
delinie, eine marode reservebank im gästeblock. ich
sehe turnschuhe, die auf beton kratzen, leere blicke der
Jugendlichen auf ihre smartphones gerichtet, Kinder,
die vor der sporthalle herumlungern, ohne aufsicht
sich selbst überlassen, weil es keine(n) Übungsleiter/in
oder trainer/in gibt, der/die sich um sie kümmert.
Wie für die gesellschaft im allgemeinen ist das ehren-
amtliche und freiwillige engagement für den organi-
sierten sport im speziellen unverzichtbar. die ehren-
amtliche Mitarbeit im Verein bildet das fundament
eines jeden sportvereins. solche Vereine leben vom en-
gagement ihrer Mitglieder, die sich tagtäglich mit viel
Herzblut für die allgemeinheit einsetzen und ihre
Kompetenz, ihr Wissen und ihre erfahrungen zum
Wohle „ihres“ Vereins einbringen. ohne ihren wert-
vollen einsatz wäre das hiesige sportsystem undenk-
bar und nicht lebensfähig. denn abgesehen von pro-
fessionellen großsportvereinen sind die Vereine
ausschließlich ehrenamtlich geführt.

Freiwillige entscheidend dieses engagement ist
die wichtigste ressource des organisierten sports und
zugleich auch seine größte Herausforderung. ohne die
freiwillig engagierten gäbe es keine sportvereine. Wür-
de ihr einsatz für den sport wegbrechen, würde dies

Walter Schneeloch
ist Präsident des
landessportbundes
nordrhein-
Westfalen e.V.

DER AUTOR
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für die sportvereine in absehbarer Zeit zu einer Über-
lebensfrage. 
noch sind sport und ehrenamt in nrW ein „starkes
team“. in knapp 18.800 sportvereinen engagieren
sich - stand 2016 - insgesamt 351.000 Mitglieder in
ehrenamtlichen Positionen. davon sind 156.440
amtsträger/innen auf der Vorstandsebene, und wei-
tere 164.070 sind als trainer/in, Übungsleiter/in,
Kampf- oder schiedsrichter/in auf der ausführungs-
ebene engagiert. gut 30.530 Personen sind als Kas-
senprüfer/in tätig. Zählt man die vielen freiwilligen
Helfer/innen dazu, engagieren sich in nordrhein-
Westfalen rund 1,5 Mio. Menschen im und für den
organisierten sport. 

Rückläufige Bereitschaft auch wenn diese Zah-
len erst einmal beeindruckend klingen, können sie
nicht darüber hinwegtäuschen, dass die ressource
„ehrenamt“ auch im sport immer knapper wird. Wis-
senschaftliche studien belegen eindrucksvoll, dass
die bereitschaft zum ehrenamtlichen engagement
auch im sport rückläufig ist. Mehr als 2.500 Vereine
in nrW geben an, dass für sie die anwerbung und
bindung ehrenamtlicher funktionsträger/innen be-
reits ein existentielles Problem darstellt. in erster 
linie ist hier die Vorstands- und leitungsebene be-
troffen. aber auch die ausführungsebene hat zuneh-
mend mit nachwuchsproblemen zu kämpfen.
dafür gibt es unterschiedliche ursachen. seit jeher
haben sportvereine freiwillige durch familiäre bin-
dung anwerben können. so trugen bisher vor allem
engagierte eltern dazu bei, dass ihre Kinder bereits
früh in das Vereinsleben integriert wurden. 
doch im gegensatz zu früher können Vereine heute
nicht mehr wie selbstverständlich davon ausgehen,
dass ehrenamtliches und freiwilliges engagement im
familiären Kontext von generation zu generation wei-

In NRW sind rund 
1,5 Mio. Männer und
Frauen sowie Kinder

und Jugendliche 
ehrenamtlich in
knapp 20.000 

Sportvereinen aktiv
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Weitere informationen
im internet unter www.
sportehrenamt.nrw 
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tergegeben wird. im gegensatz zu früher kann man
sich als Verein nicht mehr darauf verlassen, dass je-
mand die klassische „ochsentour“ im Verein durch-
läuft, in dem er als Jugendspieler anfängt, als alt-Her-
renspieler aufhört und sich anschließend ehrenamtlich
für den Verein einsetzt. 

Vielfalt der Interessen dieser automatismus, auf
den sich Vereine in der Vergangenheit weitgehend
verlassen konnten, funktioniert heute nicht mehr.
allzu unterschiedlich sind die interessen und erwar-
tungen der engagierten - allzu unterschiedlich ihre
biographien und Hintergründe. damit einher geht
die tatsache, dass sich heutzutage engagementwilli-
ge Menschen überwiegend nur noch befristet und
projektorientiert betätigen wollen. allein die Vorstel-
lung, sich langfristig zu binden, schreckt viele ab. 
Wissenschaftler/innen sprechen hier von einem
„strukturwandel des ehrenamts“ - ein Wandel vom
traditionellen hin zum modernen ehrenamt, wobei
es unter anderem um eine persönliche Kosten-nut-
zen-abwägung geht. Während das „alte“ ehrenamt
von dauerhafter bindung an die organisation, selbst-
losigkeit und fürsorge geprägt war, ist das „neue“ 
ehrenamt befristet und aktivitätsorientiert. 
Hier steht auch die frage im raum, was einem das en-
gagement persönlich oder beruflich an nutzen bringt.
dazu kommen gesellschaftliche Herausforderungen,
die auch vor dem organisierten sport nicht Halt ma-
chen. die demografische entwicklung, veränderte le-
bensstile, steigende berufliche anforderungen, eine
erhöhte Mobilität und sich wandelnde Wertvorstel-
lungen sind nur einige aspekte, die zunehmend die

Motivation für ein engage-
ment und dessen ausgestal-
tung beeinflussen.

Organisationsstruktur
überprüfen nur wenn sich
weiterhin viele Menschen be-
reitwillig für andere einsetzen,
bleibt die gesellschaft lebens-
und liebenswert. nur dann
kann auch der organisierte
sport seinen beitrag zum Mit-
einander in unserem land leis-
ten. damit dies auch zukünftig
gelingt, sind sportvereine auf-
gerufen, sich verstärkt mit ih-
ren organisationsstrukturen
und rahmen- bedingungen
auseinanderzusetzen und kri-
tisch zu hinterfragen, ob diese
noch zeitgemäß und attraktiv
sind.
in Zukunft wird die attraktivi-
tät des ehrenamtes unter an-
derem darauf beruhen, enga-

gement auch in überschaubaren Zeiträumen sowie in
einem thematisch und räumlich definierten umfeld zu
ermöglichen. dabei ist wichtig, dass die aufgaben mit
persönlichem interesse und die aktivitäten mit gesell-
schaftlicher Wertschätzung verbunden sind. 
um ehrenamtlich engagierte zu gewinnen und zu bin-
den, sind einmalige Projekte und Werbemaßnahmen
längst nicht mehr ausreichend. Vielmehr ist es notwen-
dig, moderne Prozesse des Personalmanagements in
die strukturen des sports einzuführen und insbeson-
dere unterrepräsentierte Personengruppen wie jünge-
re Menschen, frauen oder Menschen mit Migrations-
hintergrund gezielt anzusprechen.

Spaß und Kreativität nach vorn nüchtern ist fest-
zustellen, dass das ehrenamt im sport von verstauben
ritualen befreit und als moderne form aktiver und
selbstverantwortlicher teilhabe neu interpretiert wer-
den muss. spaß, Kreativität, bildung, Mitbestimmung
und das erlangen von Kompetenzen sollten hierbei die
essenz eines „neuen“ modernen ehrenamtes sein.
Zukünftig wird es von existentieller notwendigkeit
sein, die Wünsche und erwartungen der engagierten
stärker zu berücksichtigen, damit die Vereinslandschaft
weiterhin lebendig bleibt. Vor diesem Hintergrund ist
es umso wichtiger, neue Wege in der engagement- und
ehrenamtsförderung zu gehen, um mehr Menschen
für die spannenden aufgaben und Herausforderungen
im Vereinssport zu begeistern. 
Mit der initiative ehrenamt unter dem Motto #sPort-
eHrenaMt - sei dabei! verfolgt der landessportbund
genau dieses Ziel. gemeinsam mit der nrW-landesre-
gierung und in Kooperation mit dem sponsor Westlot-
to setzt sich der Verband für eine engagementpolitik
ein, die ehrenamtliches engagement im sport zielge-
richtet unterstützt. 

Beratung zum Ehrenamt die einführung eines
systematischen ehrenamtsmanagements in mög-
lichst vielen sportvereinen ist hierbei das Hauptan-
liegen. damit dieses ambitionierte Vorhaben gelin-
gen kann, stehen den sportvereinen vor ort
ausgebildete ehrenamtsberater/innen zur seite, die
gemeinsam mit den Vereinsvertreter(inne)n strate-
gien erarbeiten für eine erfolgreiche Mitarbeiterent-
wicklung im Verein. 
darüber hinaus werden Vereine ermutigt, sogenann-
te ehrenamtsmanager/innen - vergleichbar mit Per-
sonalverantwortlichen in unternehmen - im Vor-
stand zu positionieren. sowohl die ausbildung
zum/zur ehrenamtsmanager/in als auch die profes-
sionelle Vereinsberatung bietet der landessportbund
den sportvereinen in nrW kostenlos an.
alle Maßnahmen zur engagementförderung haben
aber nur dann erfolg, wenn sie bei den Vereinen spür-
bare Verbesserungen bewirken. der landessportbund
nrW ist zuversichtlich, dass er dieser anforderung in
den kommenden Jahren gerecht werden kann. ◼

Mit der Initiative
#Sportehrenamt - 
sei dabei! sollen junge
Menschen für ein 
Engagement im 
organisierten Sport 
gewonnen werden
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iele ältere Menschen sind in Kommunalparla-
menten tätig. allerdings kommen dort die inte-

ressen Älterer - oftmals auch aus Partei- oder frakti-
onsräson - zu kurz. es wäre ja auch falsch, würden
sich ältere ratsmitglieder in ihrem Handeln vor allem
auf ihre eigene altersgruppe ausrichten, denn sie
sind allen Menschen in der Kommune verpflichtet. 
daher braucht es ein unabhängiges organ, das die
interessen älterer Menschen mit dem blick der Älte-
ren selbst wahrnimmt. Viele beispiele aus den Kom-
munen zeigen, wie gut dies gelingt und wie gewinn-
bringend dies letztlich für alle altersgruppen ist. in
solchen Kommunen werden ältere Menschen gera-
dezu ermutigt, ihre interessen und bedürfnisse poli-
tisch geltend zu machen. 
Hintergrund einer solch ermutigenden Haltung ist
dabei ein grundlegendes, breit angelegtes Verständ-
nis politischen Handelns, das nach Karl-Heinz und
Hiltrud naßmacher (1999) jener ausschnitt des ge-
sellschaftlichen lebens ist, in dem durch die entschei-
dung zwischen alternativen Handlungsmöglichkei-
ten allgemein verbindliche entscheidungen hervor-
gebracht werden.

Kommunale Seniorenvertretungen geben älteren Menschen die Möglichkeit, 
ihre Interessen publik zu machen und durch die Erfahrung des Beachtet-Werdens
ihr Selbstwertgefühl zu stärken

Mitgestaltung und Teilhabe an 
politischen Prozessen

V Wachsender Anteil im rahmen der demografi-
schen entwicklung wird der anteil der über 60-jähri-
gen weiter zunehmen und in einzelnen Kommunen
künftig sogar bis zu 40 Prozent betragen. dabei voll-
zieht sich diese entwicklung in nordrhein-Westfalen
mit zum teil großen regionalen unterschieden. den
höchsten anteil alter Menschen wies im Jahr 2015
das westliche ruhrgebiet auf. so hatte Mülheim an
der ruhr im Jahr 2015 mit 23,8 Prozent den höchsten
anteil von Menschen mit 65 Jahren und älter. in
Münster lag dieser anteil zur selben Zeit bei 16,8 Pro-
zent (it nrW 2018). die entwicklung insgesamt voll-
zieht sich dabei ohne historisches Vorbild oder Vorer-
fahrung. 
um den Herausforderungen dieser entwicklung an-
gemessen und im sinne einer solidarischen gesell-
schaft für alle lebensalter zu begegnen, bedarf es vie-
ler Kräfte - vor allem an den lebensorten der Men-
schen, den Kommunen. dies macht auch der 7. alten-
bericht der bundesregierung deutlich. 

Feste Strukturen nötig an den lebensorten der
Menschen gilt es, die demografische entwicklung zu

Kommunale Senioren-
vertretungen - hier der

Seniorenbeirat der
Stadt Bergisch 

Gladbach - arbeiten 
ehrenamtlich, 

überparteilich und
überkonfessionell
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Jürgen Jentsch ist 
stellvertretender Vor- 
sitzender der landes-
seniorenvertretung nrW 

Barbara Eifert ist 
wissenschaftliche 
beraterin der landes-
seniorenvertretung nrW
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Gaby Schnell ist Vor-
sitzende der landes-
seniorenvertretung nrW 
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lem in der lebensphase alter ein. es ist erwiesen, dass
solche erfahrungen die Chance auf gesundheitliches
Wohlbefinden erhöhen. (eifert, schnell 2014)
an der schnittstelle von individuum und gesellschaft
schafft engagement allgemein und in den senioren-
vertretungen neue soziale beziehungen. dieser ge-
winn für jeden einzelnen im sinne sozialen Kapitals hat
darüber hinaus eine gesellschaftliche dimension. in die
gesellschaft integrierte Menschen schaffen kleine wie
größere, sich selbst tragende, unterstützende und be-
gleitende netzwerke, die im besten fall auch in schwie-
rigen lebenssituationen
positiv wirken.

Zusammenfassend lässt
sich sagen: neben den in-
dividuellen Chancen, die
mit einem engagement in
einer seniorenvertretung
verbunden sein können,
dienen seniorenvertretun-
gen als unabhängige eh-
renamtliche interessen-
vertretung älterer Men-
schen im generationen-
kontext in erster linie der
Mitgestaltung der kom-
munalen gesellschaft. se-
niorenvertretungen bieten
aufgrund ihres politischen
anspruchs die Chance, Ver-
hältnisse zu verändern.
dies gilt unabhängig von
der Mühe, die dies im poli-
tischen alltag für ehren-
amtliche, freiwillig einzu-
richtende gremien älterer
Menschen bedeuten kann.
dabei zeigt sich immer wie-
der, dass mit dieser Mitge-
staltung auch die interes-
sen anderer altersgruppen
und bevölkerungsschich-

gestalten. immer wieder ist dabei zu recht von der
notwendigen Koordination und Vernetzung von ak-
teuren, aktivitäten und angeboten in den Kommu-
nen die rede. um solche netzwerke zu halten,
braucht es strukturen. Kommunale seniorenvertre-
tungen1  können eine solche struktur bieten - nicht 
allein, aber gemeinsam mit anderen, die verantwort-
lich mitgestalten. 
seniorenvertretungen können insoweit in der kom-
munalen standortpolitik eine zentrale stellung ein-
nehmen. Mit ihnen verbessert sich auch die Kommu-
nikation über einen steigenden altenpolitischen
Handlungsbedarf. selbstredend können dadurch kei-
ne parlamentarischen entscheidungen ersetzt wer-
den und werden auch nicht ersetzt. im besten fall
werden diese entscheidungen eher basisnah im sin-
ne aller generationen getroffen.
gemeinsames Ziel aller Verantwortlichen muss es
sein, zunehmend eine Politik zu praktizieren, die äl-
tere Menschen nicht ausgrenzt, sondern die sich auf
deren lebenserfahrung und Kenntnisse bezieht und
sich so auf sie stützt. es geht also um eine Politik mit
älteren Menschen statt einer Politik, die allein auf
fürsorge gegenüber Älteren ausgerichtet ist. 

Unabhängige Interessenvertretungdies gilt es
weiter zu forcieren, denn dieser ansatz ist noch kein
allgemeiner standard. seniorenvertretungen bieten
dazu grundsätzlich parteipolitische, konfessionelle
und verbandliche unabhängigkeit für Menschen, die
sich einbringen wollen. damit sollen idealerweise die
interessen älterer bürgerinnen und bürger aufgegrif-
fen und basisnah vertreten werden. 
dessen ungeachtet gilt auch für seniorenvertretun-
gen - wie für engagementstrukturen insgesamt -,
dass eine Weiterentwicklung voranzutreiben ist im
sinne der Öffnung für die sich verändernden engage-
mentbereiten Menschen und ihre bedürfnisse. nur
so können auch künftig die Möglichkeiten des enga-
gements für die einzelne / den einzelnen und die ge-
sellschaft Wirkung entfalten.
individuell eröffnen die vielfältigen Mitgestaltungs-
möglichkeiten von seniorenvertretungen den Men-
schen Wege, autonomie, sinnhaftigkeit und Wirk-
samkeit des eigenen Handelns zu erfahren. damit be-
stehen für jede einzelne und jeden einzelnen in der
seniorenvertretung Chancen, das von der eigenen
Wirksamkeit Überzeugtsein zu erhöhen und zu stär-
ken. Wer wahrnimmt, dass das eigene Handeln etwas
für sich und andere bewirkt, erlebt dies als stärkung
und Motivation.

Erfahrung der Selbstwirksamkeit in anbetracht
der vielfach empfundenen entwertung beim Über-
gang vom erwerbsleben in den sogenannten ruhe-
stand sowie der unsicherheit, welche die lebenspha-
se alter mit sich bringt, nimmt die erfahrung der
selbstwirksamkeit einen hohen stellenwert vor al-

1 der begriff „seniorenvertretung“
wird von der landesseniorenver-
tretung als oberbegriff für die un-
terschiedlichen formen dieser
gremien verwendet, um alle ein-
und niemanden auszuschließen.

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend (2016): siebter altenbericht „sorge
und Mitverantwortung in der Kommune - auf-
bau und sicherung zukunftsfähiger gemein-
schaften“, drucksache 18/10210.

Giesen, Ernst (2006): grußwort des geschäfts-
führers des städte- und gemeindebunds nord-
rhein-Westfalen, in eifert, barbara; stehr, ilona
(2006): arbeitshilfe für seniorenvertretungen im
ländlichen raum. landesseniorenvertretung
nrW (Hrsg.). Münster: eigenverlag. 

Eifert, Barbara; Schnell, Gaby (2014): eine Chan-
ce: seniorenvertretungen am ort! gastbeitrag im
bbe-newsletter nr. 16, 2014, 6 seiten.
http://www.b-b-e.de/newsletter/newsletter-nr-
16-vom-1892014/ datum des Zugriffs: 12.03.2019. 

IT.NRW 2018: statistik kompakt. band „alt, arm,
einsam? lebensbedingungen und wirtschaftli-
che situation der älteren bevölkerung in nrW“.
https://webshop.it.nrw.de/gratis/Z259%2020185
1.pdf datum des Zugriffs: 12.03.2019. 

Naßmacher, Hiltrud; Naßmacher, Karl-Heinz
(1999): Kommunalpolitik in deutschland. opla-
den: leske + budrich. schriftenreihe: uni ta-
schenbücher; band 2097.
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ten berücksichtigt werden - seien es Kinder, Jugendli-
che oder erwachsene, seien es Menschen mit und oh-
ne Handicap, familien oder alleinstehende, Menschen
unterschiedlicher lebensformen oder Menschen mit
und ohne Migrationsgeschichte. 

Pro Seniorenvertretung nicht umsonst empfeh-
len die nrW-landesregierung sowie der städte- und
gemeindebund nrW die errichtung von senioren-
vertretungen als freiwillige Möglichkeit für die Kom-
munen. § 27a der gemeindeordnung (go) nord-
rhein-Westfalen bietet dabei eine Klarstellung ge-
genüber seniorenvertretungen und hat insofern
empfehlenden Charakter. allerdings reicht dieser §
27a weder aus, für seniorenvertretungen eine stär-
kere Verbindlichkeit herzustellen, noch um eine er-
höhung der anzahl von seniorenvertretungen zu er-
reichen.
der städte- und gemeindebund nrW rief schon im
Jahr 2006 dazu auf, die selbstorganisation älterer
bürgerinnen und bürger in gestalt von seniorenver-
tretungen zu unterstützen (giesen 2006). Viele Kom-
munen, in denen seniorenvertretungen aktiv mit-
wirken, wissen sehr wohl, welchen nutzen sie durch
ehrenamtliche seniorenvertretungen gewonnen ha-
ben. dabei spielen die vergleichsweise geringen fi-
nanziellen aufwendungen - etwa für unterschiedli-
che Wahlverfahren, bereitstellung von bürostruktu-
ren und teilweise aufwandsentschädigung - eine un-
tergeordnete rolle. 

Zurückhaltung wegen Kosten eine ablehnende
Haltung gegenüber seniorenvertretungen aufgrund
damit verbundener Kosten muss im Kontext der fi-
nanziellen not vieler Kommunen gesehen werden.
allerdings zeigt die Praxis, dass auch Kommunen in
der Haushaltssicherung seniorenvertretungen er-
möglichen und vielleicht gerade dann zu schätzen
wissen.
ermöglichung, information, transparenz, einbindung
und offene Kommunikationsstrukturen, welche die
Mitgestaltung kommunaler seniorenvertretungen
fördern, sind notwendige Voraussetzungen, um bür-
gernähe generationsübergreifend zu praktizieren.
auf landesebene bringen sich kommunale senioren-
vertretungen über ihren dachverband, die landes-
seniorenvertretung, in viele organisationen ein, um
gemeinsam an guten lösungen für eine gesellschaft
des langen lebens mit allen generationen zu arbei-
ten. 
die landesseniorenvertretung versteht sich dabei zu-
sammen mit den örtlichen seniorenvertretungen als
teil eines seniorenpolitischen netzwerks und wird
sich auch künftig einbringen - im sinne einer guten
Zusammenarbeit mit den vielen unterschiedlichen
Partnerinnen und Partnern - für eine Politik mit se-
niorinnen und senioren im land und in den Kommu-
nen. ◼

er Kulturbereich ist wie andere gesellschaftliche
bereiche - etwa sport, freizeitgestaltung, sozia-

le dienste oder umweltschutz - an vielen stellen
maßgeblich geprägt und getragen durch bürger-
schaftliches engagement. nicht selten werden Kul-
tureinrichtungen erst durch bürgerschaftliches enga-
gement ins leben gerufen. 
in den meisten ländlich geprägten teilen nordrhein-
Westfalens ist bürgerschaftliches engagement ein
zentrales fundament für die Weiterführung von ein-
richtungen oder die aufrechterhaltung von Kulturan-
geboten. Vereine übernehmen hier zum beispiel die
trägerschaft eines Museums oder theaters, um die
einrichtung vor der schließung zu bewahren. Kleine
bibliotheken werden bis hin zur leitung fast aus-
schließlich ehrenamtlich oder nebenamtlich geführt.
nicht selten geschieht dies in Kooperation mit der
Kommune. 
daneben gibt es bühnen, ausstellungsräume oder
andere Kultureinrichtungen mit einer hauptamtli-

Das kulturelle Ehrenamt trägt besonders im ländlichen
Raum dafür Sorge, Museen, Theater oder Bibliotheken 
offen zu halten, befindet sich aber auch in einem 
strukturellen Wandel

Bürgerschaftlich engagiert
für Kultur 

Antje Nöhren ist 
geschäftsführerin
beim Kultur-
sekretariat nrW
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Das Tanzfestival der
Förderreihe Durch-
drehen wurde vom 

Kultursekretariat NRW
Gütersloh mit ehren-

amtlichen Jugendlichen
vom Haus der Jugend
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chen leitung, die eine Vielzahl von ehrenamtlichen
akteuren koordiniert, um gemeinsam Veranstaltun-
gen oder ausstellungen zu realisieren. diese freien
gruppen agieren in den meisten fällen formal unab-
hängig von der Kommune.

Angst vor Verdrängungdieses Phänomen ist nicht
neu - und doch ist es im vergangenen Jahrzehnt stär-
ker in den fokus politischer betrachtung gerückt. dies
geschah besonders dort, wo die befürchtung aufkam,
das ehrenamt ersetze sukzessiv die hauptamtlichen
strukturen und dieser trend gefährde nicht zuletzt die
künstlerische Professionalität. Zentral in der diskussi-
on um bürgerschaftliches engagement war vielmehr
die fragestellung, wie dieses sinnvoll zu unterstützen
sei und welche infrastruktur für das gute ineinander-
greifen von Haupt- und ehrenamt erforderlich ist.
bereits 2004 wurden im rahmen einer studie, die
vom Kultursekretariat nrW gütersloh beim institut
für Kulturpolitik der Kulturpolitischen gesellschaft e.
V. in auftrag gegeben wurde, die ehrenamtlichen
strukturen im Kulturbereich des landes systematisch
erfasst und es wurden Handlungsempfehlungen für
Kommunen im umgang mit dem ehrenamt vor ort
formuliert.1 erforderlich ist demnach eine ressort-
übergreifende, über den Kulturbereich hinausrei-
chende unterstützung durch Politik, Verwaltung,
durch verbandliche strukturen und netzwerke, um
bürgerschaftliches engagement zu ermöglichen, es
zu honorieren, um akteure gut zu beraten, zu quali-
fizieren und sie besser miteinander zu vernetzen.

Analyse des Ist-Zustandes in zahlreichen Kultur-
entwicklungsplanungen, die unter anderem der

landschaftsverband Westfalen-lippe initiiert, umge-
setzt und begleitet hat, stand folgerichtig das thema
„ehrenamt im Kulturbereich“ auf der agenda und er-
fuhr besondere aufmerksamkeit in den beteiligten
Kommunen, Kreisen oder Verbünden.2 bedarf wurde
identifiziert und es wurden mit blick auf die Zukunft,
insbesondere auf den demografischen Wandel, Ver-
änderungen festgestellt. beispielsweise lässt sich ei-
ne kontinuierliche Zunahme bei den im Kulturbereich
bürgerschaftlich engagierten feststellen, aber auch
eine Verschiebung hin zu eher projektbezogenem en-
gagement.3

die Kulturregionen der regionalen Kulturpolitik
(rKP) befassen sich mit der thematik umso stärker,
je ländlicher sie geprägt sind - so unter anderem die
Kulturregionen südwestfalen, Münsterland und ost-
westfalen-lippe. durch informationsveranstaltun-
gen zur Kulturförderung sowie durch spezifische
Qualifizierungsangebote werden Kulturvereine und
im Kulturbereich freiwillig engagierte gezielt ange-
sprochen und in ihrer arbeit unterstützt.4

Angebote verzahnen eine wichtige Vorausset-
zung zur nachhaltigen stärkung ehrenamtlicher
strukturen ist die sinnvolle Verzahnung bestehender
angebote und geplanter aktivitäten. Hierfür ist der
dialog auf augenhöhe mit dem land, den Multipli-
kator/innen und mit der basis von zentraler bedeu-
tung - nicht zuletzt, um Parallelstrukturen zu vermei-
den.
um dies zu erreichen, begann anfang september
2018 auf einladung der nrW-staatssekretärin für
sport und ehrenamt, andrea Milz, in Mülheim an der
ruhr ein beteiligungsprozess mit dem Ziel, eine lan-
desstrategie zur stärkung des bürgerschaftlichen en-
gagements für nrW zu entwickeln. Mehrere hundert
akteure und akteurinnen etwa aus den bereichen
sport, soziales, umwelt, aber auch aus der Kultur, ka-
men hierfür zusammen. 
Weitere fünf regionalkonferenzen in den regie-
rungsbezirken des landes folgen, um landesweit
strukturen zu schaffen, die bürgerschaftliches enga-
gement besser unterstützen, neue engagierte gewin-
nen und somit den gesellschaftlichen Zusammenhalt
stärken.5 die entwicklung einer landesweiten, res-
sortübergreifenden strategie ist auch für den erhalt
der kulturellen infrastruktur, besonders in den länd-
lichen teilen des landes, ein wichtiger schritt, und
die interministerielle Zusammenarbeit ist dafür Vo-
raussetzung.

Wandel von Kultur in der FlächeVielerorts stel-
len sich auch für die kulturelle infrastruktur Verände-
rungen ein - nicht zuletzt durch den demografischen
Wandel. das Heimatmuseum macht sich sorgen über
schwindende Mitgliederzahlen, die freilichtbühne
muss darum kämpfen, freiwillige verbindlich für die
realisierung ihrer Veranstaltungen einbinden zu kön-

1 ulrike blumenreich: ehrenamtlich
engagiert für Kultur. ein leitfaden,
institut für Kulturpolitische gesell-
schaft e.V., 2004.
2 Hintergrund, Konzept, Projektver-
lauf bis 2014 und die ergebnisse der
Planungsphasen in den neun Pilot-
kommunen sind dokumentiert in:
Yasmine freigang und barbara rü-
schoff-thale (Hrsg.): die Kultur-
agenda Westfalen. Kulturentwick-
lungsplanung für Westfalen-lippe.
ardey-Verlag, Münster 2014, 164
seiten. isbn 978-3-87023-373-0.
3 „ehrenamt in der Kultur“ war ein
aus der Westfälischen Kulturkon-
ferenz 2013 hervorgegangenes Ko-
operationsprojekt der Westfalen-
initiative, des Kulturbüros Müns-
terland, des Kultursekretariats
nrW gütersloh und des Projekts
„Kultur in Westfalen“. die Mode-
ration hierfür oblag der Westfa-
len-initiative.
4 Vgl. www.muensterland-kultur
.de; www.owl-kulturbuero.de &
www.kulturregion-swf.de, sowie
ferner angebote der weiteren rKP-
Kulturregionen unter www.regio-
nalekulturpolitiknrw.de.
5 „Zu den teilnehmenden an der
auftaktveranstaltung gehörten
neben den engagierten auch 
entscheidungsträger/innen, ex-
pert/innen, Multiplikator/innen
aus Zivilgesellschaft, Politik, Ver-
waltung, Wirtschaft, Wissen-
schaft, stiftungen und lokale ak-
teure der engagementförderung.“
(s. www.engagiert-in-nrw.de/auf-
taktveranstaltung)
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nen und der Musikverein oder das Kulturfestival auf
dem land sieht sich mit einer jüngeren generation
konfrontiert, die unter chronischem Zeit- und leis-
tungsdruck steht sowie andere erwartungen an die
freizeitgestaltung hat.
Kleine initiativen und projektbezogenes engagement
operieren oftmals über Jahre - mit dem anspruch un-
bedingter leidenschaft für die sache - am rande der
selbstausbeutung. der „Kooperationszwang“ bei der
förderung bestimmter kultureller Vorhaben wird
häufig als last empfunden - insbesondere da, wo
neue potenzielle Partner erst mühsam für die Zusam-
menarbeit gewonnen werden wollen - eine „Zusam-
menarbeit“, die sich bei der Projektdurchführung
dann nicht selten als das gegenteil von echtem Ko-
operationsgeist entpuppt. 

Mehr Zeit zur Umsetzung Wie kann es gelin-
gen, die wertvollen und wichtigen strukturen bür-
gerschaftlichen engagements im Kulturbereich in
anbetracht dieser Herausforderungen für die Zu-
kunft zu sichern? Von fördererseite kann man den
genannten schwierigkeiten begegnen, indem man
beispielsweise mehr Vorlaufzeit und längere durch-
führungszeiträume gewährt. Projekte in neuen
netzwerken mit neuen Kooperationspartnern ent-
wickeln sich im bereich ehrenamtlicher strukturen
unter umständen langsamer als in professionellen
Zusammenhängen mit vorwiegend hauptamtli-
chen Mitarbeitenden. 
dass bürgerschaftliches engagement in einigen
förderprogrammen des landes anerkannt wird - so
etwa in der regionalen Kulturpolitik - ist eine exzel-
lente Voraussetzung, damit freiwillige an landes-
programmen partizipieren können. dennoch bleibt
bei einem regelfördersatz von maximal 50 Prozent
im Kulturbereich für viele Vereine und initiativen
das aufbringen des eigenanteils eine unüberwind-
bare Hürde. umso wichtiger erscheint es, ressour-
cen durch geschickte Kooperation zu bündeln. frei-
willigenagenturen und beratungsstellen wie die
rKP-Koordinierungsbüros im land können Hilfe-
stellung bei Kooperationsvorhaben sowie für die
Vernetzung von Haupt- und ehrenamt geben.

Potenzial und Bedarf die sorgen, die häufig mit
der stärkung des ehrenamts verbunden sind hin-
sichtlich des abbaus professioneller standards und
damit einhergehender entwertung kultureller an-
gebote, sollen hier nicht näher beleuchtet werden.
Vielmehr ist hervorzuheben, welche Chancen sich
aus einem guten fundament für bürgerschaftliches
engagement im Kulturbereich ergeben. diese ge-
hen über ein bloßes fund-raising durch stille Mit-
gliedsbeiträge weit hinaus. 
für kulturelle einrichtungen wirken freiwillige Mit-
gestalter/innen und unterstützer/innen als wich-
tige Multiplikator(inn)en, die dabei helfen können,

in einer sich wandelnden gesellschaft neue Publi-
kumsgruppen zu gewinnen. Hierin liegt eine beson-
dere Chance, um unterschiedliche gesellschaftsbe-
reiche zusammenzubringen und diversität aktiv
gemeinsam zu gestalten. 
eine gute und wertschätzende Zusammenarbeit
zwischen Haupt- und ehrenamt erhöht die identifi-
kation freiwilliger mit der Kultureinrichtung und
mit dem Kulturleben der stadt. Voraussetzungen,
damit sich freiwillige motiviert und engagiert für
das Projekt oder die einrichtung einsetzen, sind ei-
ne gute einbindung in die abläufe vor ort, transpa-
rente Kommunikationsprozesse und eine wert-
schätzende Haltung als grundprinzip. 

Botschafter/innen für Kultur freiwillige kön-
nen im besten fall zu fürsprecher(inne)n und Wer-
beträger(inne)n für kulturelle Vorhaben werden.
die stadt und die einrichtungen selbst haben die
aufgabe, Mitwirkung zu ermöglichen und freiwilli-
ge zu befähigen, einen guten Wissenstransfer zu
gewährleisten und auch Partizipationsangebote
für jüngere Zielgruppen zu entwerfen, die sich zu-
nehmend lieber projektbezogen engagieren. 
ein wertschätzendes Klima erhöht die Motivation
und das engagement für „die gemeinsame sache“.
Wertschätzung wird dabei nicht zwingend in form
von urkunden, abzeichen oder öffentlichkeitswirk-
samen Preisverleihungen erwartet. besonders jün-
gere Zielgruppen fühlen sich bestärkt, wenn sie
feststellen, dass sie gemeinsam etwas bedeuten-
des bewirken können, wenn sie sich nicht in eine
Pro-forma-beteiligung eingespannt sehen und

Beim Mamma Mia Festival,
unterstützt durch das 
Projekt create music NRW
des Kultursekretariats NRW
Gütersloh, wirken Ehren-
amtliche in Organisation
und Technik mit
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6 Vgl.: http://www.ehrenamt-
siwi.de/
7 Vgl.: www.dritteorte.nrw
8 ein gutes beispiel hierfür ist 
die Volkshochschule der stadt
iserlohn, die eine ehrenamts-
akademie gegründet hat: 
www.iserlohn.de/kultur/
volkshochschule
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wenn es räume gibt, wo ihre individuellen erfah-
rungen und fähigkeiten gefragt sind, wo sie sich
ernst genommen und im sinne ihrer sache gut be-
raten fühlen. eine wichtige aufgabe, die vielerorts
noch zu leisten ist, besteht in einer erneuerung der
Öffentlichkeitsarbeit, wenn es um bürgerschaftli-
ches engagement geht. es braucht ein neues, fri-
sches und anregendes bild des ehrenamts, auch im
Kulturbereich. 

Attraktion Open Airein gutes beispiel, wie dies ge-
lingen kann, ist der Verein für Jugend, freizeit und Kul-
tur in stemwede e. V. diesem gelingt es, für Veranstal-
tungen wie das stemweder open air festival
regelmäßig bis zu 50 freiwillige zu gewinnen, die sich
mit dem Projekt in höchstem Maße identifizieren und
sich als junge freiwillige einsetzen. eine gute form der
anerkennung kann aber auch eine überzeugende Prä-
sentation der Vereinswelt auf der kommunalen Web-
seite sein. ein beispiel hierfür bietet der Kreis siegen-
Wittgenstein mit seinem angebot für das ehrenamt.6

das vom nrW-Ministerium für Kultur und Wissen-
schaft jüngst ausgeschriebene förderprogramm
„dritte orte. Häuser der begegnung im ländlichen
raum“ ist für die entfaltung der genannten ressour-
cen eine gute grundlage. das Programm zielt auf die
förderung der kulturellen infrastruktur außerhalb
der Metropolen und die (Weiter-)entwicklung kultu-
reller einrichtungen hin zu orten der begegnung und
des gesellschaftlichen Zusammenhalts.7

Engagement strategischunterstützenaus den
vorangegangenen betrachtungen leitet sich die emp-
fehlung ab, bürgerschaftliches engagement vor ort
strategisch und bereichsübergreifend zu unterstüt-
zen, geld und Zeit dafür zu investieren, eine verläss-
liche infrastruktur anzubieten, um engagierte bür-
ger/innen vor ort zu begleiten, zu fördern und zu
qualifizieren.8

auf diese Weise kann das Zusammenwirken von
Haupt- und ehrenamt für die Kultur in der eigenen
Kommune aktiv gestaltet werden, und die stadtge-
sellschaft wird zum Mitgestalter des gemeinsamen
kulturellen frei-, spiel- und experimentierraums. es
müssen außerdem unterstützungsmodelle für neue,
nicht vereinsgebundene formen des freiwilligenen-
gagements geschaffen werden, um auch junge freie
initiativen im Kulturbereich zu unterstützen.
die basis für eine identitätsstiftende Kulturentwick-
lung einer jeden stadt oder gemeinde ist die ermög-
lichung von Partizipation, die befähigung und der
verlässliche wechselseitige austausch. die einbin-
dung bürgerschaftlicher aktivitäten - auch jüngerer
akteure und akteurinnen - in die kulturelle Praxis so-
wie in die öffentliche Kulturpolitik ist hierfür wesent-
lich. auch Politik und Verwaltung können sich im um-
gang mit dem ehrenamt hierfür als eine art
entwicklungsagentur verstehen. ◼

BUCHTIPPS 

Praxisliteratur von Prof. Dr. Gunnar Schwarting, 5., neu bearbeitete und we-
sentlich erweiterte Auflage 2019, XXXII, 455 Seiten, fester Einband, 76 Euro;
das Werk ist Teil der Reihe: Finanzwesen der Gemeinden (FdG) Band 2; ISBN
978 3 503 18256 5, ERICH SCHMIDT VERLAG

eine gute Wirtschaftslage und viel fachkompetenz in den Kommunen bieten
heute beispiellose spielräume für neue Weichenstellungen in der kommu-
nalen finanzsteuerung. Wie man den schwung jetzt mitnehmen und auch
manch gebliebenes kommunalspezifisches Haushaltsproblem erfolgreich
angehen kann, vermittelt die aktualisierte und erweiterte 5. auflage des
standardwerks von gunnar schwarting mit folgenden themen: 

•    Kommunale unternehmen
•    besteuerung der Kommunen
•    risikomanagement
•    entschuldungshilfen
•    nachhaltigkeitssatzungen
•    Vergaberegeln
•    akteurszentrierte betrachtung
•    neue aufgaben der rechnungsprüfung
•    elektronische geschäftsprozesse

az.: 41.11.1

Landesbesoldungsrecht Nordrhein-Westfalen
Kommentar, begründet von Günter Schubert und Heinz Joachim Wirth, fortge-
führt von Eberhard Pilz, unter Mitarbeit von Udo Kolbe. 104. Ergänzungslieferung,
Stand Februar 2019, 324 Seiten, 84,90 €. Loseblattausgabe: Grundwerk 3.126
Seiten, Seitenformat DIN A 5, in zwei Ordnern, 99 € bei Fortsetzungsbezug, zzgl.
Ergänzungslieferungen (259 € bei Einzelbezug). Digitalausgabe: Lizenz für 1 - 3
Nutzer im Jahresabonnement 169 € (inkl. Updates), weitere Preise (Kombination
Print + Digital, Mehrfachlizenzen) auf Anfrage. ISBN 978-3-7922-0151-0 (Print),
ISBN 978-3-7922-0212-8 (Digital), Verlag W. Reckinger, Siegburg

neben der aktualisierung des landesbesoldungsgesetzes nrW beinhaltet
die 104. ergänzungslieferung (stand februar 2019) die neue dienstanwei-
sung zum Kindergeld nach dem einkommensteuergesetz (da-Kg). die vo-
rausgehenden Änderungen des bundeskindergeldgesetzes (bKgg) und des
einkommensteuergesetzes (estg) finden ebenfalls berücksichtigung.
im teil C (rechtsvorschriften) werden die Jubiläumszuwendungsverordnung
(JZV) und die beamtenzuständigkeitsverordnung finanzministerium (be-
amtZustV fM) neu in das Werk aufgenommen. die Vorschriften des abge-
ordnetengesetzes nrW (abgg nrW), des bundeselterngeld und elternzeit-
gesetzes (beeg), der freistellungs- und urlaubsverordnung (frurlV nrW)
und der Hochschulleitungs-stellenzulagenverordnung (HstZulV) werden
auf den aktuellen rechtsstand gebracht.
außerdem sind ab dieser ergänzungslieferung der gemeinsame runder-
lass des innenministeriums nrW und des finanzministeriums nrW zu
den entsendungsrichtlinien und dem eg-Personalaustausch sowie die
Hinweise zur teilzeitbeschäftigung enthalten.

az.: 14.1.5-010

Der kommunale Haushalt
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Die seit gut 50 Jahren stillgelegte Bröltalbahn zwischen Bonn, Waldbröl, 
Siegburg und Asbach lebt in einem privaten Museum fort und beschäftigt 
gut zwei Dutzend Hobby-Historiker 

Loks und Menschen auf der Spur

ie dampflok 53 schnauft schon lange nicht mehr.
genauer gesagt seit 1966, kurz bevor der letzte

streckenabschnitt der bröltalbahn zwischen euden-
berg im Westerwald und beuel stillgelegt wurde. bis
dahin hatte die Kleinbahn mehr als 100 Jahre lang für
preiswerten transport vom oberbergischen und aus
dem Westerwald an den rhein gesorgt. 
anlass für den bau war der fund von eisenerz um
1830 in der gegend von ruppichteroth 50 Kilometer
südöstlich von Köln. Weil die eisenbahntechnik noch
in den Kinderschuhen steckte, baute man zunächst

von Hennef aus eine straße für den erztransport. auf
dieser wurden 1860 gleise für eine von Pferden gezo-
gene bahn verlegt. doch schon drei Jahre später ver-
drängte eine dampflok die Pferdegespanne. die erste
schmalspur-eisenbahn deutschlands war geboren.

Blüte durch Basalt bis zum ende des 19. Jahrhun-
derts wuchs das streckennetz auf 87 Kilometer. Wäh-
rend der eisenerztransport zurückging, wurde aus
steinbrüchen immer mehr basalt für den Hafenaus-
bau der großen städte am rhein abgefahren. auch
der landbevölkerung bot sich erstmals die gelegen-
heit, auf arbeitsuche nach siegburg, troisdorf oder
bonn zu fahren.
nach dem Zweiten Weltkrieg, mit aufkommen des
straßenverkehrs, verlor das seit 1921 unter rhein-sieg
eisenbahn (rse) firmierende unternehmen rasch sei-
ne bedeutung für den regionalen schienenverkehr.
schließlich hatte man sich mit dem aufbau eines li-
nienbusnetzes ab 1925 die Konkurrenz im eigenen
Haus herangezogen. der eisenbahn-Personenverkehr
auf der letzten noch betriebenen strecke von Hennef
ins rheinland-pfälzische asbach wurde anfang au-
gust 1956 eingestellt. der letzte güterzug rollte im

Der Bahnhof Asbach,
Endpunkt der Strecke
von Hennef/Sieg der

Bröltaler Eisenbahn AG, 
um das Jahr 1910
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Im Stadtarchiv
Hennef erhalten:

das Werkstattbuch
der Rhein-Sieg 
Eisenbahn von
1946 bis 1959 
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Mai 1967 vom steinbruch eudenberg nach bonn-beu-
el. Kurz darauf wurden die gleise überall abgebaut.
eisenbahn-enthusiasten ist die schmalspurbahn
stets im gedächtnis geblieben. in den 1980er-Jahren
begann eine gruppe um den bonner eisenbahnex-
perten Wolfgang Clößner, die geschichte des unter-
nehmens zu erforschen. Clößner hatte sich bereits
als Jugendlicher für die damals noch aktive bahn be-
geistert und den betrieb in zahllosen foto- und
schmalfilmaufnahmen festgehalten. 
folgerichtig begann er eines tages damit, die ver-
streuten Überreste der rhein-sieg bahn ausfindig zu
machen und zurückzuholen. bei der dampflok 53 ge-
lang ihm dies, und mit einem persönlichen Kredit fi-
nanzierte er die restaurierung sowie den transport
in den früheren rse-lokschuppen in asbach. dies war
im Jahr 2000 die geburtsstunde eines Museums für
die rhein-sieg eisenbahn. 

Gruppe von Hobby-Forschenden gut zwei dut-
zend eisenbahnfreaks sind heute auf der suche nach
Zeugnissen der vergangenen epoche - vom schüler bis
zum ehemaligen busfahrer oder Werkstattarbeiter.
Profi-Historiker sind nicht unter ihnen, wie ulrich
Clees, einer der aktiven einräumt. der 45-jährige leh-
rer am berufskolleg rheinbach ist über den elterlichen
bücherschrank zur eisenbahn gekommen. Zuhause in
Waldbröl fand er eine Jubiläumsschrift über die rhein-
sieg bahn. Von neugier gepackt begann er, die frühere
bahnhofsvorsteherin von Waldbröl anna lütticke über
die alten Zeiten auszufragen. Von dieser erhielt er fo-
tos von bahnhöfen, Zügen, lokomotiven und Wagen. 
„in den 1980er-Jahren war die bereitschaft der ehe-
maligen rse-beschäftigten noch gering, etwas zu er-
zählen“, erinnert sich Clees. das sei seit der eröffnung
des Museums in asbach deutlich besser geworden.
Mittlerweile sind die Zeitzeugen hochbetagt. Wenn
man jetzt noch deren erinnerungen aufzeichnen wol-
le, müsse man sich sputen. das tut Clees: immer,
wenn ihm beruf und familie etwas Zeit lassen, be-
sucht er alte eisenbahner und lässt sie erzählen.

Mehr Zeit für Details Was können ehrenamtliche
geschichtsforscher/innen besser als Profis? „Wir neh-
men uns mehr Zeit und vertiefen uns mehr in de-
tails“, bestätigt Clees. Wenn ein interviewtermin
nicht ausreiche, fahre man eben ein zweites Mal hin.
ein immenser Vorteil sei die ortskenntnis. schließlich
stammen die aktiven aus dem ehemaligen rse-ge-
biet. „Wenn da alte ortsnamen erwähnt oder dinge
andeutungsweise beschrieben werden, wissen wir
meistens, was gemeint ist“, so Clees. 
schwierig wird es dagegen bei der einordnung in his-
torische Zusammenhänge - etwa bei der frage, ob
ein Hakenkreuz auf einer lokomotive auf eine beson-
dere nähe des Verkehrsunternehmens zum nazi-re-
gime schließen lasse. „da brauchen wir die Hilfe von
Profi-Historiker/innen“, räumt Clees ein. 

die erfolge beim entziffern alter handschriftlicher
dokumente will man auch anderen forschenden -
Profis wie amateuren - nutzbar machen. dazu wirken
die rse-freunde am europäischen transkriptionspro-
jekt transkribus mit. dort muss eine bestimmte Men-
ge alter texte als scan eingegeben werden, zusam-
men mit der umdeutung in moderne schriftzeichen.
daraus lernt die software, welche schnörkel welche
buchstaben bedeuten. am ende übernimmt das
Computersystem die Übersetzungsarbeit.

Blick auf Menschen am anfang standen loks und
Wagen, strecken und transportleistung im Mittel-
punkt der forschung. diese fixierung auf technik ha-
be man hinter sich gelassen. Mittlerweile richte sich
das interesse auch auf die menschliche seite des un-
ternehmens: die beschäftigten, die arbeitsbedingun-
gen, gesellige und kulturelle aktivitäten. so hat es
wohl ein rse-Musikcorps gegeben. „aber darüber
wissen wir noch wenig“, so Clees. 
ganz wichtig für die eisenbahnfreunde sind die ar-
chive der städte und gemeinden in der region. nicht
alle sind so gut ausgestattet wie das in Hennef/sieg.
dort kümmert sich archivarin gisela rupprath als
hauptamtliche Kraft zusammen mit drei freiwilligen
um die erschließung der bestände. Vielerorts können
archivare und archivarinnen nur einen teil ihrer ar-
beitszeit den historischen akten widmen. geht eine
altgediente Kraft in den ruhestand, kommt es oft zu
einschränkungen in der nutzbarkeit des archivs und
lücken in der Überlieferung. 
Wer glaubt, nach Jahren der forschung
habe man alles relevante gesehen, irrt.
„Wir entdecken immer wieder neues“,
berichtet Clees. so sei er im nrW-lan-
desarchiv Koblenz durch Zufall auf Ma-
terial über die rhein-sieg eisenbahn ge-
stoßen, weil er sich nur zum spaß eine
akte über die brohltalbahn im linksrheinischen kom-
men ließ. es war eine rse-akte - allerdings wegen der
namensähnlichkeit der „bröltalbahn“ falsch einsor-
tiert. (mle)

Weitere informationen im 
internet unter

www.museum-asbach.de 

https://transkribus.eu

Im Bröltalbahn-
Museum im rheinland-
pfälzischen Asbach 
können Eisenbahn-
freunde historische 
Lokomotiven bestaunen
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Damit Menschen sich ehrenamtlich engagieren, müssen deren Wünsche und 
das Angebot zueinander passen, was angesichts der Individualisierung von 
Lebensstilen schwieriger geworden ist

Wissenschaftlicher Blick auf Trends
im Ehrenamt 

enn wir uns als Wissenschaftler*innen mit eh-
renamtlichem engagement beschäftigen, ha-

ben wir unterschiedliche aspekte im blick. Wir erklä-
ren, wie die heutige Charakteristik des ehrenamtes
entlang von zeitlichen entwicklungen, sogenannten
Pfadabhängigkeiten, zu verstehen ist und welche Zu-
sammenhänge zwischen strukturellen bedingungen
- etwa die zeitliche beanspruchung in der arbeitswelt
oder familiäre Pflichten - und ehrenamtlichem enga-
gement bestehen. 
Wir sind als Wissenschaftler*innen zugleich daran in-
teressiert, auf basis des bestehenden trends für die
entwicklung des ehrenamts abzuleiten. Wir möchten
und werden das ehrenamt weder totsagen noch spre-
chen wir ihm das Potenzial zu, den staat so weit zu
entlasten, dass sich dieser aus dem leben der bür-
ger*innen weitreichend zurückziehen kann - bei der
daseinsfürsorge, in der Kultur, im sport oder in der
Quartiersarbeit. 
eine solche Zuschreibung wäre keine seriöse Progno-
se und auch keine utopie. denn jenseits des Potenzi-
als des ehrenamtes für die Verteilung gesellschaftli-
cher aufgaben muss es in der Politik und in der
gesellschaft sowie zwischen beiden sektoren eine
fortwährende diskussion um die balance der aufga-
benverteilung geben.
gleichwohl soll ein normatives bekenntnis auch von
uns als Wissenschaftler*innen hier seinen Platz fin-

den. aus unserer sicht macht ehrenamtliches enga-
gement einen erheblichen demokratischen Quali-
tätsfaktor aus, sofern es vielfältig, plural und in die
gesellschaft mit ihren spannungsfeldern tief einge-
woben ist und sofern die trends des ehrenamtlichen
engagements auch die entwicklung von gesellschaft
widerspiegeln.

Eine Frage der Ehre? doch zunächst zur begriffs-
klärung aus wissenschaftlicher sicht: Was macht eh-
renamt oder bürgerschaftliches engagement jenseits
einer additiven aufzählung aus? der benennung fol-
gend steht die ehre - und nicht etwa das geld - im
Vordergrund, wenn es um das Kernmotiv für das en-
gagement geht. die „frage der ehre“ soll ebenso Wi-
derspruch wie fragezeichen provozieren. 
greifen wir kurz die wesentlichen gewollten Provo-
kationen auf. es stimmt nicht, dass niemand vom eh-
renamt leben kann. erstens ist dies immer eine frage
des individuellen Maßstabs, und zweitens gibt es
durchaus einige repräsentative und exponierte eh-
renämter, deren aufwandsentschädigung das Jahres-
einkommen mancher hauptberuflich tätiger über-
steigt. 
doch wäre es zu kurz gesprungen, wenn wir bei einer
Charakteristik der ehrenamtlich tätigen nicht deren
vielfältigen nicht-monetären ertrag in den blick neh-
men würden: die Verwirklichung für sie wichtiger Wer-

Dr. Max Schulte ist lehr-
kraft für besondere auf-
gaben am institut für 
Politikwissenschaft der 
universität Münster 

Dr. Christiane Frantz ist
apl. Professorin am
institut für Politik-
wissenschaft der uni-
versität Münster

DIE AUTOREN

Viele Menschen 
wollen im Ehrenamt

etwas in Gang 
setzen und Teil einer

starken Gemeinschaft
sein
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te, die persönliche bereicherung an erfahrung und das
Mitwirken an gesellschaftlichem leben, die persönliche
Weiterentwicklung von Kompetenzen und vieles mehr. 
aus sicht der Wissenschaft ist der begriff des engage-
ments für die erfassung der vielfältigen aktivitäten
besser geeignet als der begriff des ehrenamts, der mehr
normativen ballast mit sich herumträgt. engagement
ist zu verstehen als Handeln, das sich durch gemein-
wohlorientierung, freiwilligkeit und fehlende materiel-
le gewinnabsicht auszeichnet.

Gelegenheit muss da sein Wenn wir nicht nur sa-
gen wollen, was engagement ist, sondern seine auf-
nahme oder Weiterführung erklären wollen, müssen
wir uns den dafür verantwortlichen faktoren widmen.
das engagement einzelner ist in gelegenheitsstruktu-
ren eingebettet, welche die Voraussetzung für ein en-
gagement darstellen. 
Jedes individuelle interesse braucht eine angebots-
struktur. engagementwillige verharren im latenten in-
teresse - es sei denn, sie finden für sie geeignete und zu
ihren lebensbedingungen passende angebote zum en-
gagement - orte, organisationen, initiativen und vieles
mehr.
auf der individuellen ebene setzen sich die faktoren
primär aus Motivation und ressourcen der engagierten
zusammen. bei den ressourcen zeigt die forschung
klar auf, dass geld und Zeit eine besondere rolle spie-
len. Wer in unsicheren einkommensverhältnissen lebt
oder neben berufstätigkeit und familienpflichten keine
Zeit zur Verfügung hat, wird sich statistisch wesentlich
seltener und in geringerem umfang engagieren. 
Je verbindlicher die art und Weise des engagements
ist, desto bedeutender wird die Verfügung von Zeitres-
sourcen. Wer sich punktuell engagiert, kann dies ver-
gleichsweise flexibel umsetzen und anpassen. Wer
aber vor der entscheidung steht, in einer organisation
ein ehrenamt zu übernehmen, spürt bei der abwägung
von Pro und Contra ein anderes gewicht des Zeitargu-
mentes und erkennt eine andere tragweite der bin-
dungs- oder Verpflichtungskraft, die mit dem engage-
ment im ehrenamt einhergeht. 

Beziehungen und Fachwissen ein ganzes bündel
von faktoren, die einfluss auf die realisierung eines eh-
renamtes haben, verbergen sich in den begriffen des
sozialkapitals - „verfüge ich über soziale beziehungen,
die mich einem engagement näherbringen?“ - und des
kulturellen Kapitals - „verfüge ich über Wissen und
Qualifikation für ein engagement?“. aus dem Zusam-
menspiel der strukturellen und individuellen faktoren
ergibt sich das bedingungsgefüge, aus dem sich das
engagement einzelner erklären lässt. 
das Verhältnis der beiden ebenen ist keineswegs sta-
tisch. Wissenschaftlich spricht man seit den 1970er-
Jahren von einem strukturwandel des engagements.
War dieses vorher durch eine starke Pflichtethik und
milieubedingte abhängigkeit - sprich: die sozialisation

in familie und durch milieuverbundene organisatio-
nen - sowie durch großorganisationen wie Kirchen und
Wohlfahrtsverbände geprägt, so verstärkt sich seitdem
der einfluss der faktoren selbstverwirklichung und
spaß auf das engagement.
dabei geht es hinsichtlich der selbstverwirklichung so-
wohl um die Verwirklichung eigener Werte als auch
um die erweiterung der eigenen Kompetenzen und fä-
higkeiten, die über das ehrenamt vermittelt werden.
unter dem schlagwort spaß wird die Motivation er-
fasst, seine freizeit sinnvoll und zugleich in der ge-
meinschaft der engagierten zu verbringen. 

Spaßfaktor zähltnun liegt es nahe, gerade diesen
spaßfaktor als neuen trend in Zweifel zu ziehen.
denn sicherlich war das treffen von gleichgesinnten
auch traditionell für die meisten engagierten ein ge-
winn. neu ist die reflexion und das bewusste in rech-
nung stellen dieses spaßfaktors als entscheidungs-
kriterium zugunsten des engagements. dem
gegenüber trat früher die abwägung angesichts der
höheren selbstverpflichtung zum ehrenamt nicht in
den Vordergrund.
gleichzeitig verschiebt sich das engagement von einer
längerfristigen ausrichtung zu kürzer angelegten Pro-
jekten. Hierin sieht man sowohl eine gleichläufigkeit
mit weiteren gesellschaftlichen trends als auch eine
resultante aus vielfach veränderten berufsbiogra-
phien, die einer gewissen räumlichen entgrenzung
und zeitlichen flexibilisierung von erwerbsarbeit ge-
schuldet sind. es wäre aber vermessen, hier von einem
Verschwinden des „alten“ engagements zu sprechen.
Vielmehr kommt es zu einer Pluralisierung von enga-
gementformen und -orten. 
Woher weiß man das? seit den 1990er-Jahren wer-
den regelmäßig große studien mit umfragen - insbe-
sondere der freiwilligensurvey - durchgeführt, die
unter anderem Motivation, engagementbereiche
und aktivitätsniveau abfragen. damit lassen sich sta-
tus quo wie auch Veränderungen in der deutschen
engagementlandschaft nachzeichnen. gleichzeitig
ist hier Vorsicht geboten. es gibt ein politisches inte-
resse an statistisch nachgewiesenen großen Zahlen
von engagierten, und die art der erhebung sowie die
interpretation der ergebnisse sind nicht frei davon.

 
  

Anstatt in Vereinen 
engagieren sich junge
Leute verstärkt in 
konkreten Projekten
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Weniger direkte Treffer bei aller Vorsicht im um-
gang mit den daten lässt sich infolge des strukturwan-
dels ein sich verschlechterndes Passungsverhältnis zwi-
schen individuen und gelegenheitsstrukturen
feststellen. es ist dabei nicht verwunderlich, dass der
Wandel bei den engagierten Menschen sehr schnell
vonstatten geht und für das ehrenamt spürbare folgen
entfaltet. Von einer generation zur nächsten kann die
selbstverpflichtung zum ehrenamt rapide nachlassen.
gleichzeitig können sich die Zeitressourcen durch einen
veränderten berufsalltag oder veränderte familienbil-
der verringern. 
auf der anderen seite findet ein Wandel auf der ebene
der organisationen statt, innerhalb derer in der regel
ehrenamtliches engagement realisiert wird - allerdings
langsamer und weniger dynamisch. einerseits ist diese
behäbigkeit in der logik von organisationen festge-
schrieben, da sie mit einer gewissen robustheit auf
Veränderungen in ihrem umfeld reagieren und sich auf
diese Weise gegen äußere einflüsse absichern. die ge-
fahr besteht darin, den Zeitpunkt notwendiger anpas-
sungen für eine langfristig funktionsfähige organisati-
onsstruktur und -kultur zu verpassen. 
andererseits sind ehrenamtlich dominierte organisa-
tionen von einer gewissen ungleichzeitigkeit geprägt.
da die ehrenamtlich engagierten in der regel etwas äl-
ter sind, entstammen sie häufig generationen, auf die
sich der strukturwandel nicht so stark auswirkt, wäh-
rend er sich im umfeld der organisation schon bahn
bricht. 
daher müssten organisationen mit ehrenamtlichem
engagement ihre angebote sowohl verändern, um en-
gagierte neuer generationen anzulocken, als auch sta-
bil halten, um die „etablierten ehrenamtlichen“ wei-
terhin zu binden. die Herausforderung ist damit
erheblich.

Erkennbar mehr Vielfalt Positiv gesprochen ist von
einer Pluralisierung der Passungsverhältnisse auszu-
gehen, auf die sich die organisationen einstellen müs-
sen. sie müssen sich auf unterschiedliche lebenswel-
ten, aber auch auf unterschiedliche typen von
engagierten einrichten und diese als mögliche leis-
tungsträger*innen in ihrer organisation im blick haben.
ein beispiel: Kinder zu bekommen ist nicht nur wegen
schwindender Zeitressourcen engagementrelevant,
sondern auch wegen möglicher Verschiebung der Mo-
tivation oder des inhaltlichen interesses. 
gleichzeitig macht die ressourcenausstattung - Vorer-
fahrung im engagement, engagiertes umfeld, finan-
zielle sicherheit - den Wiedereinstieg ins engagement
mehr oder weniger wahrscheinlich. die Passung lässt
sich somit nicht an einfachen differenzen wie jung und
alt abbilden. Vielmehr ergibt sich eine komplexe Ver-
schränkung unterschiedlicher faktoren mit der indivi-
duellen biografischen situation. diese zu benennen ist
aufgabe der Wissenschaft, sie zu berücksichtigen auf-
gabe von Politik und Zivilgesellschaft. ◼

ch begrüße sie recht herzlich zu der 44. sitzung des
Hauptausschusses unseres Verbandes. Wir dürfen

nun zum dritten Mal im wunderschönen soest zu
gast sein. dieses Jahr wollen wir uns schwerpunkt-
mäßig mit zwei sehr aktuellen themen beschäfti-
gen, der digitalisierung und der Mobilität der Zu-
kunft.
Zunächst ein paar Worte zur Digitalisierung. bei
dem Veränderungsprozess, den die Kommunen be-
reits gestartet haben, geht es um nichts weniger als
die komplette digitalisierung des rathauses, aber
auch des lebens in unseren städten und gemeinden
insgesamt.
das schlagwort hierfür heißt: smart Cities. da alle
lebensbereiche betroffen sind, müssen alle akteure
in der stadt frühzeitig miteinbezogen werden. da-
mit meine ich die bürger, die Wirtschaft, die stadt-
gesellschaft, die Wissenschaft und die Politik. es
muss gelingen, in der ganzen stadt ein „Wir-gefühl“
und eine aufbruchsstimmung zu erzeugen. 
insgesamt fünf Modellregionen, jeweils mit einer
sogenannten leitkommune an der spitze, sollen di-
gitale lösungen entwickeln, die auf alle Kommunen
übertragbar sind. das land fördert dieses Projekt bis
ende 2021 mit insgesamt 91 Mio. euro. Weil es nur

Auszüge aus der Rede von StGB NRW-Präsident 
Bürgermeister Roland Schäfer vor dem Hauptausschuss 
am 20. März 2019 in der Stadthalle Soest 

„Strukturelle Stärkung des
ländlichen Raums nötig“

I
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fünf leitkommunen sind, ist es umso wichtiger, dass
deren strahlkraft sich auf alle Kommunen und das
ganze land entfaltet. es muss deshalb unser Ziel
sein, erfolgreiche Projekte zeitnah auf andere Kom-
munen zu übertragen. 
schon während der Modellprojektphase müssen al-
le Kommunen fortlaufend über die entwicklungs-
schritte informiert werden, um unnötige doppelar-
beit zu vermeiden. inzwischen hat das land, unserer
forderung folgend, für diesen Wissenstransfer den
Kdn als dachverband der kommunalen it-dienst-
leister beauftragt.
das thema digitalisierung betrifft aber nicht nur die
Kernverwaltung im engeren sinne, sondern es muss
darüber hinaus auch ein digitales umfeld in den be-
reichen stadtentwicklung, bauen, Mobilität, bil-
dung und Wirtschaft geschaffen werden. 
lassen sie mich hier nur kurz die beiden themen 
digitale Bildung und digitales Bauen herausgreifen.
es wird in naher Zukunft selbstverständlich sein,
dass die Kinder in den schulklassen ihre aufgaben
mit dem tablet bearbeiten und hierzu auch inhalte
aus dem internet recherchieren. Wenn man sich nun
die größenordnung von mittleren schulen mit
schon mehreren hundert schülerinnen und schü-
lern vorstellt, wird deutlich, welches datenvolumen
hier nötig sein wird.
aktuell verfügt jedoch nicht einmal jede fünfte der
5.700 schulen in nrW über einen glasfaseran-
schluss. somit ist allen klar: die schuldigitalisierung
wird die öffentliche Hand in nrW Milliarden kosten.
erhebliche summen werden dabei nicht nur einma-
lig für investive Maßnahmen, sondern dauerhaft an-
fallen. ich denke hierbei vor allem an die monatlich
anfallenden anschlussgebühren, die Kosten für it-
Personal, neue lizenzen sowie die ersatzbeschaffung.
deshalb muss sich auch das land massiv an den Kos-

ten der digitalisierung der schulen - insbesondere an
den laufenden Kosten - beteiligen. 
auch im bereich Bauen schreitet die digitalisierung
unaufhaltsam voran. bauaufsichtsämter können
schon jetzt freiwillig it-gestützte genehmigungsver-
fahren durchführen. einige Kreise und städte sind
hier schon weit vorangeschritten. allerdings bietet
die Mehrheit der bauaufsichtsämter noch keine digi-
talen baugenehmigungsverfahren an, die auch bau-
herren und entwurfsverfasser einbeziehen. deshalb
begrüßen wir den Plan der landesregierung, für die
bauaufsichtsbehörden einen standardprozess zu er-
arbeiten. 
eines aber haben alle bereiche der digitalisierung,
egal ob Kernverwaltung, schule oder Verkehr, jedoch
gemeinsam: sie setzen eine leistungsfähige und flä-
chendeckende breitbandinfrastruktur voraus. in
nrW verfügen zurzeit zwar rund 90 Prozent der
Haushalte über einen breitbandan-
schluss von mind. 50 Mbit/s. diese auf
den ersten blick guten Zahlen, relativie-
ren sich aber wieder, wenn man sich die
Versorgung in der fläche anschaut. denn
viele orte im ländlichen bereich sind nach
wie vor vom schnellen internet abgekop-
pelt. 
deshalb sind dringend neue förderpro-
gramme des bundes und des landes für
den flächendeckenden glasfaserausbau
notwendig. Wichtig ist dabei, dass die
förderung nicht auf die gebiete mit einer
aktuellen Versorgung von weniger als 30
Mbit/s beschränkt bleibt.
durch die digitalisierung wird sich auch
die Mobilität dramatisch wandeln. schon
in wenigen Jahren wird z. b. das autonome fahren
alltag sein. aber neben der digitalisierung der Mobi-
lität müssen wir vor dem Hintergrund drohender die-
selfahrverbote und dem täglichen Verkehrsinfarkt
auch die frage beantworten, wie die Mobilität
grundlegend neu gestaltet werden kann. ein zen-
traler ansatz ist hierbei, die stadt insgesamt, d. h.
mitsamt ihren straßen, Wegen, Plätzen und grün-
flächen, als lebens- und bewegungsraum zurück-
zuerobern. 
die realität ist hiervon noch weit entfernt. der Kfz-
Verkehr nimmt immer noch einen großteil des öf-
fentlichen raums ein - 61 Mio. nutzfahrzeuge sind
gegenwärtig auf unseren straßen unterwegs. der
Platz für einen ausbau des fuß- und radverkehrs
fehlt. ebenso für grün- und bewegungsflächen. es
mangelt schlichtweg an erweiterbaren flächen.
deshalb brauchen wir eine echte Mobilitätswende -
eine Mobilität, die das auto nach wie vor als wichti-
gen Verkehrsträger mit einbezieht, aber nicht in den
Vordergrund stellt. Voraussetzung hierfür ist die um-
gestaltung der klassischen straße in eine neue, urba-
ne gestaltform, die vielfältige nutzungen zulässt und

Präsident Roland Schäfer:
Finanzierung von Asyl und
Integration weiterhin 
ungeklärt

Auf seiner 44. Sitzung
am 20. und 21. März
2019 in Soest beschäf-
tigte sich der StGB
NRW-Hauptausschuss
schwerpunktmäßig
mit Digitalisierung
und Mobilität
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neue anreize für die nahmobilität setzt. dazu gehört
auch der bau von radschnellwegen - für Pendler mit
klassischem fahrrad oder e-bikes. natürlich sind in
diesem Zusammenhang auch ausbau und neuge-
staltung des ÖPnV unverzichtbar. 
neben den beiden Hauptthemen unserer tagung gibt
es aber natürlich noch weitere bedeutsame kommu-
nale themen. lassen sie mich mit dem bereich Asyl
beginnen. Während dieses thema unseren letzten
Hauptausschuss hier in soest im Jahre 2016 noch do-
miniert hat, sind die Zugangszahlen bei den flücht-
lingen inzwischen rückläufig. so sind im Jahre 2018
rund 186.000 asylanträge in deutschland gestellt
worden. trotzt dieses trends haben wir aber noch
drei große baustellen:

•  die integration der anerkannten flüchtlinge
•  die anpassung der flüag-Pauschale 
•  die rückführung und finanzierung der 

abgelehnten asylbewerber

bei der finanzierung der integrationskosten konnten
wir nach langen und harten Verhandlungen mit dem
land einen großen durchbruch erreichen. die inte-
grationspauschale des bundes in Höhe von 432,8 Mio.
euro wird 2019 erstmals in voller Höhe an die Kom-
munen weitergeleitet. 
der bund hat die integrationspauschale bisher je-
doch leider nur für das Jahr 2019 beschlossen. die
Kommunen sind aber darauf angewiesen, die dauer-
aufgabe der integration auch verlässlich in der Zu-
kunft finanziert zu bekommen. deshalb muss der
bund hier genauso wie bei den anderen flüchtlings-
bedingten Kosten schnell Klarheit schaffen. 
die Überlegungen des bundes, die bisherige finan-
zierung der Kosten für asylbewerber, der integrati-
onspauschale und der flüchtlingsbedingten Kosten
der unterkunft in einer gesamtpauschale von 16.000
euro für fünf Jahre pro anerkanntem flüchtling auf-
gehen zu lassen und danach gar
nichts mehr zu zahlen, lehnen wir
strikt ab. denn damit würde sich der
bund mittelfristig komplett aus der fi-
nanzierung der integration und der
anerkannten flüchtlinge zurückzie-
hen und das Kostenrisiko komplett
den Kommunen aufbürden. 
beim thema flüag-Pauschale ist es
leider noch zu keiner lösung mit dem
land gekommen. Wie sie wissen, hat-
ten wir bereits mit der rot-grünen
landesregierung eine ist-Kosten-er-
hebung vereinbart. die ergebnisse
liegen nun seit september letzten
Jahres vor. dem gutachten nach be-
laufen sich die Kosten pro asylbewer-
ber auf mindestens 12.900 euro pro
Jahr. das land muss deshalb die der-

zeitige Pauschale von 10.392 euro deutlich aufstocken
und zwar rückwirkend ab dem 01.01.2018. 
Zudem müssen die Kosten abgedeckt werden, die für
geduldete und ausreisepflichtige bis zur tatsächli-
chen ausreise anfallen. Hier haben wir es mit einem
sprengsatz für die kommunalen Haushalte zu tun.
im Moment gibt es in nrW rund 52.000 geduldete
und ausreisepflichtige asylbewerber, die mit kommu-
nalen Mitteln finanziert werden. das kostet die Kom-
munen rund 700 Mio. euro jährlich.
einen großen Verhandlungserfolg konnten wir an-
fang Januar bei der KiBiz-Reform erzielen. Wie sie
wissen, ist das Kibiz seit seinem inkrafttreten unter-
finanziert und wird seit 2016 nur durch verschiedene
rettungspakete am leben gehalten. 
am 8. Januar 2019 haben die kommunalen spitzen-
verbände und Minister dr. stamp nach langen und
teils schwierigen Verhandlungen nun endlich eine
Vereinbarung zur reform des Kibiz geschlossen. sie
ist die grundlage für das jetzt zu erarbeitende gesetz,
das zum Kindergartenjahr 2020/2021 in Kraft treten
soll. folgende Kernpunkte wurden vereinbart:

•  erhöhung der Kindpauschalen um 750 Mio. euro
•  eine auskömmliche dynamisierungsklausel
•  absenkung des kommunalen trägeranteils um

sechs Prozent
•  100 Mio. euro für eine Verbesserung der randzeit-

betreuung 
•  förderung aller neu zu schaffenden Kita-Plätze

Mit den zusätzlichen 750 Mio. euro pro Jahr wird ei-
ne auskömmliche finanzierung der Kindertagesbe-

Beim festlichen Abendessen bot sich die Gelegenheit zu zwanglosen Gesprächen außerhalb
des Protokolls (v.links): StGB NRW-Präsident Roland Schäfer, SVWL-Präsidentin Prof. Dr.
Liane Buchholz, OB Thomas Hunsteger-Petermann, NRW-Justizminister Peter Biesenbach, 
1. Vizepräsident Dr. Eckhard Ruthemeyer, HGF Dr. Bernd Jürgen Schneider (beide StGB NRW),
LKT NRW-Präsident Thomas Hendele sowie FDP-MdL Christoph Rasche (verdeckt)

1. Vizepräsident 
Dr. Eckhard Ruthemeyer
hieß die Delegierten als
Bürgermeister der 
gastgebenden Stadt
Soest willkommen
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treuung sichergestellt und alle träger in die lage
versetzt, die Qualität der Kindertagesbetreuung
tatsächlich zu verbessern. diese Mittel werden je-
weils zur Hälfte vom land und den Kommunen ge-
tragen. eine alternative hierzu hat es nicht gege-
ben, da die landesregierung ohne eine
Vereinbarung die finanzierungslücke per gesetz
geschlossen hätte. und dann wäre es für die Kom-
munen deutlich teurer geworden. 
besonders begrüßenswert ist die absenkung des
trägeranteils für kommunale tageseinrichtungen
um 6 Prozentpunkte. dieser ist mit aktuell 21 Pro-
zent gegenüber dem kirchlichen trägeranteil von
12 Prozent sehr hoch, so dass gerade Kommunen
mit eigenen tageseinrichtungen besonders belas-
tet sind. 
in den Verhandlungen hat vor allem unser Verband
für ausreichende investitionsmittel für den Kita-
ausbau gekämpft. diese brauchen wir dringend, um
in den nächsten Jahren den durch die ansteigenden
geburtenraten und den flüchtlingszuzug stark stei-
genden bedarf decken zu können. bereits in den letz-
ten Jahren wurden rund 160 Mio. euro pro Jahr ver-
baut, so dass wir für die Zukunft von rund 200 Mio.
euro pro Jahr ausgehen. Hier konnten wir erreichen,
dass in den nächsten Jahren jeder neu zu schaffende
Platz vom land gefördert wird. 
lassen sie mich zum schluss noch drei wichtige
themen ansprechen, die aktuell in berlin auf der
agenda stehen: die grundsteuerreform, die Kom-
mission „gleichwertige lebensverhältnisse“ und
der Kohleausstieg. Wie sie alle wissen, muss die
Grundsteuerreform noch dieses Jahr in berlin ab-
schließend beschlossen werden, um diese wichtige
steuer für die Kommunen zu erhalten. 
bekanntermaßen liegen inzwischen eckpunkte von
bund und ländern vor, wonach es ein wertabhängi-
ges Modell mit den Komponenten bodenrichtwert,
durchschnittliche netto-Kaltmiete und baujahr ge-

ben soll. grundsätzlich begrüßen wir ein wertabhän-
giges Modell, da nur ein solches Modell den Vorga-
ben des bundesverfassungsgerichts entspricht. al-
lerdings muss es so ausgestaltet werden, dass eine
neubewertung der bundesweit 35 Mio. grundstücke
durch die 6.000 finanzämter bis spätestens ende
2024 verlässlich umsetzbar ist. 

bereits seit september letzten Jahres tagt die von
der bundesregierung eingesetzte Kommission
„Gleichwertige Lebensverhältnisse“. ihr Ziel ist es,
Chancengleichheit für alle bürgerinnen und bürger
zu schaffen, egal wo sie leben. dieses Vorhaben der
bundesregierung ist ein überfälliger schritt. denn zu
viel entwickelt sich derzeit auseinander. 
eine der Hauptaufgaben der Kommission muss die
strukturelle stärkung des ländlichen raums sein,
um die anhaltende abwanderung der bevölkerung
in die ballungsgebiete zu stoppen. dabei geht es
vor allem um die frage, wie man öffentliche ange-
bote verbessern kann. stimmt der Mix aus Kinder-
betreuung und bildung, ÖPnV, gesundheitsversor-
gung, Kultur, sport- und freizeitmöglichkeiten,
arbeitsplätzen und erschwinglichem Wohnraum,
bleiben die Menschen nicht nur im ländlichen be-
reich wohnen, sondern es ziehen sogar junge fa-
milien dorthin.
Während die Kommission „gleichwertige lebensver-
hältnisse“ noch tagt, hat die Kommission „Wachs-
tum, strukturwandel und beschäftigung“, besser 
bekannt als „Kohle-Kommission“, bereits ihren ab-
schlussbericht vorgelegt. demnach soll deutschland
bis 2038 aus der Kohleverstromung aussteigen. da-
für sollen bereits bis 2022 rund 3 gigawatt braun-
kohlekapazität vom netz genommen werden.
das rheinische revier wird zur größten transforma-
tionsbaustelle in europa. Hierbei geht es um den er-
satz tausender arbeitsplätze aber auch um die
grundlegenden Veränderungen der Wirtschafts- und
sozialstrukturen. dabei muss die nachnutzung rie-
siger industrieflächen, der rückbau von Kraftwerken
und die umnutzung der tagebauflächen organisiert
werden. 
der abschlussbericht sieht zur bewältigung dieser
Herausforderungen ein ganzes Maßnahmenbündel
vor. Zentrale Vorschläge sind der ausbau der Ver-
kehrs- und digitalen infrastruktur, vereinfachte Pla-
nungsvorhaben, die verstärkte ansiedlung von be-
hörden in der region sowie der erhalt und die
fortentwicklung von industrie und mittelständi-
schen unternehmen. Hierfür sollen die betroffenen
bundesländer 40 Mrd. euro vom bund bekommen -
auf nrW sollen davon circa 15 Mrd. euro entfallen. 
Mit diesem Megathema wird sich der Verband in den
kommenden Monaten schwerpunktmäßig befassen
und ein forderungspapier entwickeln, um die beson-
deren bedürfnisse des rheinischen reviers gegen-
über bund und land zu vertreten. ◼

Auf der Begleitausstellung
im Foyer der Soester 

Stadthalle informierte die 
Helaba über Produkte und

Dienstleistungen
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as thema digitalisierung stand im Mittelpunkt
des ersten tages beim stgb nrW-Hauptaus-

schuss am 20. März 2019 in der stadthalle soest. in
seinem eingangsreferat betonte ChristophDammer-
mann, staatssekretär im nrW-Ministerium für Wirt-
schaft, innovation, digitalisierung und energie, die
anforderungen der digitalisierung seien entschei-
dend gewesen beim neuzuschnitt des Ministeriums
nach dem regierungswechsel.
getrieben werde diese entwicklung durch die erwar-
tung der bürgerinnen und bürger, alles vom heimi-
schen sofa aus steuern zu können. ein nadelöhr bilde
derzeit noch die digitale infrastruktur, die schnelles
internet noch nicht flächendeckend möglich mache.
für die digitale Verwaltung müssten rasch allgemein
anwendbare lösungen entwickelt werden. dabei set-
ze die nrW-landesregierung auf ein netzwerk digi-
taler Modellkommunen.
nach wie vor - so dammermann - sei die frage der
authentifizierung ein Hemmschuh bei der imple-
mentierung von e-government. da sich der neue

Bei der Podiumsdiskussion Digitalisierung auf dem 
StGB NRW-Hauptausschuss zeigte sich, dass Kommunen
trotz unzureichender Datennetze bereits viele Projekte 
in Angriff nehmen

Gespannter Blick auf die
Modellregionen

Bei der Podiums-
diskussion zum 
Thema Digitalisierung
kam auch Skepsis 
gegenüber Zielen und 
Realisierungschancen
zutage

D

Personalausweis mit seiner elektronischen identi-
tätsfunktion nicht durchgesetzt habe, müssten
rasch mobile Konzepte unter einbindung von
smartphones entwickelt werden. ein Problem stelle
der datenschutz beim austausch sensibler bürger-
daten zwischen unterschiedlichen behörden dar.
aber auch hierfür gebe es außerhalb deutschlands
praktikable lösungen. 
bürgermeister Michael Dreier aus der stadt Pader-
born gab einen einblick, wie seine stadt die rolle als
leitkommune in der digitalen Modellregion oWl aus-
gestalte. Wichtig sei dabei die enge Zusammenarbeit
mit der örtlichen Wirtschaft, der universität sowie
dem gesamten bildungssektor. es gelte jedoch auch,

bei der digitalisierung
die rund 2.500 beschäf-
tigten der stadt Pader-
born mitzunehmen.
daher habe er für die
steuerung dieses Pro-
zesses eine stabstelle
direkt beim bürger-
meisterbüro eingerich-
tet.
um auch die bürger-
schaft einzubeziehen,
habe man im neu ein-
gerichteten Heinz nix-
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Paderborns Bürger-
meister Michael Dreier
stellte die digitale 
Modellregion OWL vor

dorf forum einen bürgerdialog veranstaltet. Zudem
werde man beim neubau des stadthauses von an-
fang an ein medienbruchfreies Verwaltungssystem
installieren. „Man muss auch einmal mutig sein und
dinge entscheiden“, betonte dreier. für die digitalen
Modellregionen würden in drei Jahren insgesamt 91
Mio. euro bereitgestellt. teil des Modellprojektes sei
unter anderem die einrichtung einer open data-
Plattform, von der Vereine, unternehmen und start-
ups profitieren könnten.
substanziellen fortschritt erwarte man von der di-
gitalisierung vor allem in den bereichen Mobilität,
gesundheit sowie bildung. bereits heute gebe es in
den Paderborner schulen überall elektronische
schultafeln, und jede lehrkraft sei mit einem tab-
let-PC ausgestattet. bei großveranstaltungen oder
bei Katastrophen könne wiederum durch einsatz in-
telligenter drohnen das sicherheitsniveau erhöht
werden.
den bericht seines Kollegen ergänzte Dr. Eckhard
Ruthemeyer, bürgermeister der stadt soest, mit ei-
nem Überblick über die aktivitäten seiner stadt als
weitere Modellkommune. so plane man in enger
Zusammenarbeit mit der stadt lippstadt und dem
Kreis soest eine digitale Plattform für die grund-
schulen, wo bereits Kinder grundzüge des Program-
mierens lernen sollen. 
im bereich ÖPnV arbeite man an einem ticketlosen
abrechnungssystem. auch der bereich gesund-
heit/Pflege sowie die erwachsenenbildung würden
für die digitalisierung geöffnet. letztlich erhoffe
man sich angesichts des fachkräftemangels von der
digitalisierung auch bessere Chancen bei der Per-
sonalgewinnung.
in der nachfolgenden Podiumsdiskussion, mode-
riert von Wdr-Hörfunkjournalist Michael brocker,
kam durchaus skepsis gegenüber den Zielen und
realisierungschancen der digitalisierung zutage.
bürgermeister Heinz Öhmann aus der stadt Coes-
feld wies darauf hin, dass es für Mittelstädte
schwierig sei, investoren für den ausbau der glas-
faser-datennetze zu finden. 
staatssekretär dammermann bestätigte, solange
nach eu-recht staatliche unterstützung nur bis zu
einem ausbau von 30 Megabit pro sekunde Über-
tragungsgeschwindigkeit zulässig sei, komme man
beim glasfaserausbau nicht voran. dennoch verfol-
ge die landesregierung das Ziel, schulen und ge-
werbegebiete landesweit bis 2022 an leistungsfä-
hige datennetze anzuschließen.
auf die ethische seite der digitalisierung machte
Claus Hamacher, beigeordneter für schule, Kultur
und sport beim stgb nrW, aufmerksam. es stelle
sich die frage, ob man wirklich alles tun solle, was
technisch möglich sei. dazu ergänzte bürgermeis-
ter dreier, in Paderborn habe man über dieses the-
ma in einer sozialkonferenz intensive diskussionen
geführt. nun wolle man gemeinsam mit der theo-

logischen fakultät der Pader-
borner universität einen ethik-
rat ins leben rufen.
Mehrere Hauptausschussmit-
glieder äußerten Zweifel, ob die
vielen Modellprojekte über-
haupt erfolgreich abzuschlie-
ßen seien und ob man sich mit
einer digitalisierten lebenswelt
nicht in eine gefährliche abhän-
gigkeit von der stromversor-
gung begebe. Verwirrend sei
auch das nebeneinander ähnli-
cher Modellversuche zur selben
aufgabenstellung, etwa bei der
digitalen baugenehmigung. 
Wie sich digitalisierung in klei-
nen Kommunen praktisch vollzieht, schilderte
Claus Jacobi, bürgermeister der stadt gevelsberg.
Zunächst hätte man sich ein transparenteres aus-
wahlverfahren der Modellstädte und -regionen ge-
wünscht. nun müsse rasch offengelegt werden,
welche neuentwicklungen der Modellkommunen
flächendeckend umzusetzen seien. 
ansonsten erfordere digitalisierung gute inter-
kommunale Kooperation - so beispielsweise bei der
einführung der elektronischen akte, wo man die
stadt Witten als Pilotkommune ausgewählt habe.
freilich kämpfe man auf der it-seite immer noch
mit solch einfachen Herausforderungen wie Cyber-
sicherheit, datenschutz und mangelnder leis-
tungsfähigkeit der datennetze. das letztere Pro-
blem werde bei den schulen vorübergehend durch
richtfunkverbindungen gelöst. 
Weil man qualifiziertes it-Personal - so Jacobi -
kaum mehr bezahlen könne, müsse immer mehr
nach außen verlagert werden. Vom land wünsche
man sich klare Hinweise, wie man bei der einfüh-
rung von e-government rechtssicher vorgehen kön-
ne. (mle)

SVWL-Präsidentin 
Prof. Dr. Liane Buchholz

gab beim festlichen
Abendessen einen 

Einblick in die Lage der 
westfälisch-lippischen

Sparkassen
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Bei der Podiumsdiskussion Mobilität auf dem StGB NRW-Hauptausschuss
in Soest wurden als Hauptprobleme das Festhalten am eigenen Auto
sowie Mängel des ÖPNV benannt

Wie das Gedränge entzerren?

m zweiten tag diskutierte der stgb nrW-
Hauptausschuss über neue formen der Mobili-

tät und ihre implementierung durch städte und ge-
meinden. nrW-Verkehrsminister Hendrik Wüst
betonte in seinem eingangsstatement, die nrW-lan-
desregierung stehe positiv zur Verkehrswende, wolle
diese aber nicht per Zwang durchsetzen. für neue Mo-
bilität entscheidend seien die säulen infrastruktur
und digitalisierung/Vernetzung. 
bekanntlich - so Wüst - seien straßen, brücken und
Wege vielfach in schlechtem Zustand, und es müssten
rund 50 Mrd. euro in die Verkehrsinfrastruktur von
nrW investiert werden. Jedoch würden fördergelder
für straßenerneuerung vielfach nicht abgerufen.
beim land jedenfalls werde man die Planungskapazi-
täten personell und finanziell aufstocken, um die sa-
nierung der Verkehrswege zu beschleunigen. 
dies führe unvermeidlich zu mehr baustellen auf den
straßen. durch bessere Koordination wolle man die
unannehmlichkeiten für die Verkehrsteilnehmenden
möglichst gering halten. neue Mobilität im Öffentli-
chen nahverkehr müsse bedeuten, dass man künftig
die gesamte Wegstrecke auf einmal buchen und mit
einem ticket bezahlen könne. Perspektivisch müsse
selbst dies von einer automatischen abrechnung nach
streckenkilometern und fahrzeit abgelöst werden.

bei jungen Menschen zeichne sich eine trendwende
ab, was den drang nach einem eigenen auto ange-
he. Jedoch könne Carsharing, besonders im ländli-
chen raum, noch nicht das bedürfnis
nach individueller Mobilität be-
friedigen. Wolle man den Wechsel
zwischen den Verkehrsmitteln er-
leichtern, müssten auch die umstei-
gepunkte und bahnhöfe attraktiver
werden. 
Über trends und Perspektiven der
Mobilität sprach der Kölner Verkehrs-
planer Franz Linder. er wies auf den
Wandel des lebensstils hin, der durch
häufige brüche und stetige umorien-
tierung gekennzeichnet sei. daraus
entstünden neue anforderungen an
die Mobilität. 
auf der anderen seite nehme das 
gesundheitsbewusstsein zu. dabei
spiele vor allem die bewegung zu
fuß gehen oder per fahrrad eine he-
rausragende rolle. daraus erwachse die frage, wel-
che rolle das auto - vor allem das im persönlichen
eigentum - künftig spielen werde. Man dürfe je-
doch die beziehung zwischen Mensch und auto

A

Im Zentrum der 
Podiumsdiskussion

über Mobilität stand
die Frage, wie man 
Autobesitzende zur

Nutzung alternativer
Verkehrsmittel 

bewegen könnte

Verkehrsminister 
Hendrik Wüst: Großer
Nachholbedarf bei der
Infrastruktur
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nicht unterschätzen, da sich die Menschen nicht ra-
tional verhielten. alternativen zum individuellen
fahrzeugbesitz wie etwa Carsharing hätten sich noch
längst nicht durchgesetzt.
eine lösung für das Problem des überbordenden in-
dividualverkehrs biete nur die aufwertung der nah-
mobilität. das zu fuß gehen und fahrrad fahren müs-
se in den städten wieder zur basismobilität werden
und 60 Prozent der Wege abdecken. dazu müsse das
radwegenetz massiv ausgebaut werden. Ziel sei eine
gesunde und grüne stadt, in der sich die Menschen
gerne aufhalten und mit Muskelkraft fortbewegen. 
in der Podiumsdiskussion, ebenfalls moderiert von
Wdr-Hörfunkjournalist Michael brocker, stellte sich
Dr. Alexander Berger, bürgermeister der stadt ah-
len/Westfalen, hinter die thesen von franz linder. in
seiner stadt sei ein radverkehrskonzept entwickelt
und ein Mobilitätsmanager eingestellt worden. auf
dem Weg zu einer Praxis, dass alle Verkehrsteilneh-
mende dieselbe fläche nutzen - der sogenannte sha-
red space -, gelte es viele Ängste und skepsis zu über-
winden. durch eine intelligente ampelschaltung
habe man jedoch den Verkehr trotz eines höheren
fahrradanteils flüssiger machen können. 
auf die förderung alternativer antriebe kam der sPd-
landtagsabgeordnete Hans-Willi Körfges zu spre-
chen. sogenannte blaue routen seien zwar vielerorts
akzeptiert, man könne aber nicht überall sonderspu-
ren für elektroautos einrichten. insgesamt sei es sinn-
voll, die aus ökologischer sicht vernünftig Handeln-
den zu privilegieren. eine reglementierung der
großen Mehrheit durch Verbote sei jedoch nicht sinn-
voll.
Verkehrsminister Wüst warnte vor dem undifferen-
zierten anlegen sogenannter umweltspuren. dies
führe besonders in städten mit großem einpendel-
verkehr zu rückstau und Chaos. Verkehrsplaner lin-
der hielt dem entgegen, massive Kommunikation
und Kampagnen hätten wenig Wirkung. sinnvoller
sei es, über die infrastruktur anreize zu neuer Mobili-
tät zu setzen. daher trete er für Vorrangnetze wie bei-
spielsweise fahrradschnellwege ein. 
breiten raum in der diskussion nahmen organisati-
onform und Praxis des öffentlichen nahverkehrs in
nordrhein-Westfalen ein. bürger-
meister dr. berger verwies auf ah-
lens luxemburgische Partnerstadt
differdingen, wo man den elektro-
bus für einen euro pro tag nutzen
könne. diese Maßnahme sei je-
doch bei seinem örtlichen Ver-
kehrsverbund nicht auf interesse
gestoßen. Minister Wüst machte
geltend, beim ÖPnV sei derzeit
nicht der Preis das Problem, son-
dern mangelnde Kapazität von
strecken und fahrzeugen. ein Pro-
blem liege nach wie vor in der Zu-

sammenarbeit der Verkehrsverbünde und Verkehrs-
unternehmen. 
bürgermeister Christoph Schultz aus der stadt er-
krath berichtete von dem Vorhaben, Mitglied der Mo-
bilitätsgesellschaft düsseldorf zu werden. dies sei an
einem fehlenden ansprechpartner bei der bahn und
ihren zahlreichen tochtergesellschaften gescheitert.
Minister Wüst sprach die Hoffnung aus, dass mit ei-
nem neuen bevollmächtigten der bahn für nrW die-
se Probleme künftig geringer würden. 
ratsmitglied Raphaela Blümer aus der stadt dren-
steinfurt berichtete von den täglichen schwierigkei-
ten bei der nutzung der regional-
bahnen. so fielen häufig Züge aus,
seien verspätet oder wiesen defek-
te türen auf. offensichtlich sei die
nachfrage nach ÖPnV in der regi-
on Münster vorhanden, könne aber
nicht adäquat gedeckt werden.
dem hielt Wüst entgegen, das land
könne schlecht wirtschaftende Ver-
kehrsunternehmen nicht direkt be-
strafen. gleichwohl sei es sinnvoll,
stillgelegte eisenbahnstrecken zu
reaktivieren. dies forderte auch
bürgermeister Josef Heyes aus der
stadt Willich. 
auf die notwendigkeit, das bedürf-
nis nach Mobilität und damit die
Verkehrsströme zu reduzieren, machte beigeordneter
Claus Hamacher vom stgb nrW aufmerksam. Zu-
mindest im geschäftlichen bereich sei dies aufgrund
moderner Home office-Konzepte durchaus möglich.
Mehr telearbeit in der Verwaltung scheitere aber oft
am Widerstand der gewerkschaften sowie an steu-
erlichen Problemen, machte bürgermeister dr. berger
geltend. 
Verkehrsplaner linder warnte davor, die soziale
Komponente der Mobilität und insbesondere die
freizeitmobilität zu unterschätzen. doch besonders
der fahrradverkehr biete in gestalt von e-bikes und
lastenrädern großes entwicklungspotenzial. ob
man fahrradverkehr über separate trassen oder auf
abmarkierten fahrbahnstreifen leite, müsse im ein-

zelfall entschieden werden.
letztlich hätten städte und
gemeinden durch ihre Ver-
kehrsinfrastruktur einen gro-
ßen entscheidungsspielraum,
wie Mobilität zukünftig statt-
finde. (mle)

Verkehrsplaner Franz 
Linder: Mobiltätsverhalten
durch Angebote und 
Anreize steuern

 
 

  
 

An den Podiumsdiskussionen
beteiligten sich auch die
Hauptausschussmitglieder,
hier Ratsmitglied Marcus 
Lamprecht aus der Gemeinde
Grefrath
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Wo Menschen zusammen arbeiten oder leben, kommt
es zu Konflikten. Manchmal eskalieren streitigkeiten
so sehr, dass die beteiligten keinen ausweg mehr se-
hen. besonders wenn der Konflikt schon länger an-
dauert und eine Kommunikation nicht mehr richtig
möglich ist, kann das Wohlbefinden der streitparteien
im beruflichen oder privaten Kontext nachhaltig be-
einträchtigt sein. 
eine Mediation eröffnet in einer solch verfahrenen si-
tuation neue Wege, einen Konflikt zu lösen. Mediation
ist ein Verfahren zur freiwilligen, außergerichtlichen
beilegung von Konflikten. die Parteien erarbeiten
selbstständig und eigenverantwortlich die lösung ih-
res Konfliktes. der Mediator/die Mediatorin ist neu-
traler Mittler und genießt deshalb das Vertrauen bei-
der Parteien. er/sie begleitet den Prozess der Konflikt-
aufarbeitung sowie lösungsfindung und unterliegt
der Verschwiegenheitspflicht. 
die Konfliktparteien, die den Konflikt am besten ken-
nen, kommen so wieder ins gespräch. Mediation
bringt Klarheit und Übersicht in die verfahrene situa-
tion. Verbindendes, aber auch trennendes wird für die
Parteien sichtbar. daraus ergeben sich neue Hand-
lungsspielräume und lösungsansätze. Ziel ist, dass die

Parteien schließlich gemeinsam eine beständige und
interessenorientierte lösung aushandeln. 

Viele Anwendungsfelder in deutschland ist die
Methode der Mediation - anders als im angloameri-
kanischen raum - noch nicht sehr verbreitet. ge-
richte schlagen streitparteien bereits häufiger die
durchführung einer Mediation vor - insbesondere
in arbeitsgerichtlichen und familienrechtlichen Ver-
fahren. Mit großem erfolg: in gut 60 Prozent der fäl-
le ist eine Mediation erfolgreich. 
Mediation kann in vielen Zusammenhängen einge-
setzt werden: beispielsweise in familie/Verwandt-
schaft/nachbarschaft, in unternehmen/Verwaltun-
gen, in schulen/sozialen organisationen oder in in-
terkulturellen Zusammenhängen. förderlich ist es,
wenn der Mediator/die Mediatorin in den berei-
chen, in denen er/sie tätig ist, feldkompetenz be-
sitzt - sprich: über berufliche erfahrung verfügt. so
haben einige industrie- und Handelskammern (iHK)
sowie Handwerkskammern eine Mediationsstelle
für ihre Mitglieder eingerichtet. die iHK düsseldorf
besitzt zum beispiel seit 2003 eine solche Mediati-
onsstelle. 

Nutzen für Kommunenauch Kommunen können
von dieser Methode der Konfliktlösung profitieren.
denn Konflikte verbrauchen viel energie und beein-
trächtigen das arbeitsergebnis. die Zusammenarbeit
im büro kann stark darunter leiden: Menschen werden

Auch für Kommunen und deren Verwaltungen bietet das
Verfahren der Mediation einen niedrigschwelligen und 
kostengünstigen Weg, Streitfälle beizulegen 

Neue Wege der Konfliktlösung
durch Mediation

Mediatorinnen und
Mediatoren helfen
Streitenden, ihren 

Konflikt zu analysieren
und Lösungen zu 

finden
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häufiger krank, resignieren, verweigern sich, lehnen
sich auf oder gehen in die „innere emigration“. 
anwendungsfelder in der Kommune sind Konflikte in-
nerhalb der Verwaltung bei Machtfragen und Kompe-
tenzstreitigkeiten zwischen bediensteten derselben
Hierarchieebene, oder zwischen Mitarbeiter/in und
führungskraft, zwischen bürgermeister/in und beige-
ordneten oder mit dem Personalrat, aber auch bei Kon-
flikten mit gremien oder bei der realisierung von Pro-
jekten, bei denen unterschiedliche interessen der bür-
ger/innen aufeinander stoßen. 
Mediation kann nicht nur helfen, vermeintlich unlös-
bare Konflikte beizulegen, sondern die Kommunikati-
on zu verbessern und eine eigene streitkultur zu ent-
wickeln. gegenüber dem schiedsverfahren oder dem
gerichtsverfahren hat die Mediation einige Vorteile:

•   flexible und eigenverantwortliche gestaltung des
Verfahrens

•   die entscheidungsgewalt bleibt bei den Parteien
•   ein Höchstmaß an Vertraulichkeit, da kein öffentli-

ches Verfahren
•   fairer interessenausgleich ohne gesichtsverlust
•   zukunftsorientierte nachhaltige lösung anstelle von

festhalten am Konflikt
•   erreichen einer lösung, bei der beide seiten gewin-

nen
•   unbelastete fortführung der beziehung
•   geringer Zeit- und Kostenaufwand
•   sofortiger beginn des Verfahrens 

anders als bei einem schiedsverfahren oder gerichtli-
chen Verfahren erlangen die Parteien im Mediations-
verfahren keinen vollstreckbaren titel. ist dies aber ge-
wünscht, muss die Vereinbarung der Konfliktparteien
nach abschluss des Verfahrens als vollstreckbarer an-
waltsvergleich abgeschlossen werden. in der regel
gibt es hierfür aber keinen bedarf.
der Mediator/die Mediatorin hat im Mediationsver-
fahren mehrere aufgaben. er/sie sorgt für einen kon-
struktiven und vertraulichen gesprächsrahmen. dann
vermittelt er/sie zwischen den Konfliktparteien allpar-
teilich. des Weiteren unterstützt er/sie die Konflikt-
parteien bei der definition ihrer Konfliktfelder sowie
dabei, die ursachen des Konflikts zu erkennen und zu
benennen. schließlich gibt er/sie den interessen und
bedürfnissen beider Parteien raum und moderiert
den Prozess der lösungsfindung. 

Fester Ablauf eine Mediation ist ein strukturiertes
Verfahren, das in der regel fünf Phasen durchläuft. ob
ein oder mehrere sitzungen erforderlich sind, ist je
nach Komplexität des Konfliktes unterschiedlich.

•   Phase 1 - Einleitung: der Mediator/die Mediatorin
erklärt das Verfahren. er/sie schließt mit den Partei-
en eine Mediationsvereinbarung. es werden die äu-
ßeren bedingungen - ort, Zeit - sowie die gesprächs-

regeln während des Verfahrens - etwa einander aus-
reden lassen, Vertraulichkeit - vereinbart.

•   Phase 2 - Konfliktdarstellung: die Parteien legen die
gegensätzlichen Positionen da. es werden die un-
terschiedlichen sichtweisen herausgearbeitet und
die Konfliktfelder benannt.

•   Phase 3 - Konflikterhellung: es werden die Konflikt-
ursache und die unterschiedlichen interessen he-
rausgearbeitet. in dieser Phase verlassen die Partei-
en ihre starre Position und entwickeln Verständnis
füreinander.

•   Phase 4 - Lösungsfindung: die Parteien suchen nach
lösungsoptionen und bewerten die unterschiedli-
chen lösungsmöglichkeiten. sie handeln eine realis-
tische und umsetzbare lösung aus. Ziel ist es, ein er-
gebnis zu finden, von dem beide Parteien profitie-
ren.

•   Phase 5 - Abschluss einer Vereinbarung: die Parteien
einigen sich und schließen eine verbindliche Verein-
barung. 

Freiwilligkeit Mediationsverfahren sind nur mög-
lich, wenn alle Konfliktparteien dazu bereit sind. Was
tun, wenn eine der Konfliktparteien dies ablehnt? 
in diesem fall scheidet die durchführung eines Media-
tionsverfahrens aus. so kommt es beispielsweise vor,
dass eine führungskraft aus befangenheit im Hierar-
chiedenken nicht bereit ist, eine Mediation mit
dem/der Mitarbeiter/in oder ihrem team durchzu-
führen. 
in diesem fall kommt alternativ die durchführung ei-
nes Coachings in betracht. dieses hat zum Ziel, dass
die zur Konfliktbearbeitung bereite Person für sich ei-
nen Weg findet, den Konflikt zu entschärfen und die
arbeitsbedingungen zu verbessern. 
Coaching ist ein der Mediation verwandtes Verfahren.
der Coach begleitet den Klienten/die Klientin
(Coachee) bei dem erreichen eines Ziels. das anliegen,
dem in aller regel ein Wunsch nach Veränderung zu-
grunde liegt, kann privater oder beruflicher natur
sein. Häufig spielen auch hier Konflikte eine wichtige
rolle. Coaching kann mit einzelnen Personen oder mit
teams durchgeführt werden.
bei festgefahrenen Konflikten ist es auf jeden fall die
schlechteste alternative, die sache einfach „laufen zu
lassen“ und sich irgendwie zu arrangieren. es lohnt
sich, selbst lang währende Konflikte anzupacken,
auch wenn die situation fest zementiert erscheint.
die Hinzuziehung eines Mediators/einer Mediatorin
in solch einer situation kann nicht nur die beendigung
des Konflikts herbeiführen, sondern auch der aus-
gangspunkt sein für eine neue beziehung zwischen
den Parteien. ◼

die autorin hat ein Zertifikatsstudium Mediation und Coaching (univ.)
am institut für Mediative Kommunikation und diversity-Kompetenz
(iMK) an der internationalen akademie für innovative Pädagogik, Psycho-
logie und Ökonomie (ina) der fu berlin absolviert.
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BÜCHER

Beihilfenrecht Nordrhein-Westfalen
Unterstützungsgrundsätze, Vorschussrichtlinien -, Kommentar von
Karl-Heinz Mohr, Ministerialrat a. D., und Horst Sabolewski, Regie-
rungsdirektor im Finanzministerium des Landes NRW. 118. Ergän-
zungslieferung, Februar 2019; 390 Seiten, 96,90 €.
Loseblattausgabe: Grundwerk 4.666 Seiten, DIN A5, in drei Ord-
nern, 139 € bei Fortsetzungsbezug, zzgl. Ergänzungslieferungen
(299 € bei Einzelbezug). Digitalausgabe: Lizenz für 1 Nutzer 449 €,
2 Nutzer 839 €, 3 Nutzer 1.229 € (jeweils im Jahresabonnement,
inkl. Updates), weitere Preise auf Anfrage. ISBN 978-3-7922-0153-
4 (Print), ISBN 978-3-7922-0204-3 (Digital), Verlag W. Reckinger,
Siegburg 

die beihilfenverordnung nordrhein-Westfalen ist mit der neun-
ten Verordnung zur Änderung der beihilfenverordnung vom
06.12.2018 mit Wirkung zum 01.01.2019 geändert worden. Mit der
118. ergänzungslieferung werden die neuen bestimmungen so-
wohl im Vorschriftenteil als auch im Kommentarteil des Werkes
abgedruckt beziehungsweise in den geltenden Verordnungstext
eingearbeitet. die aktualisierung der erläuterungen erfolgt mit
den nächsten ergänzungslieferungen. die rechtsprechung wird
um weitere urteile ergänzt.

az.: 14.5.1-001

Praxis der Kommunalverwaltung
Landesausgabe Nordrhein-Westfalen. Ratgeber für die tägliche Ar-
beit aller Kommunalpolitiker und der Bediensteten in Gemeinden,
Städten und Landkreisen (Loseblattsammlung inkl. 3 Online-Zu-
gänge / auch auf DVD-ROM erhältlich). Herausgegeben von: Jörg
Bülow, Dr. Jürgen Busse, Dr. Jürgen Dieter, Werner Haßenkamp, Prof.
Dr. Hans-Günter, Henneke, Dr. Klaus Klang, Prof. Dr. Hubert Meyer,
Prof. Dr. Utz Schliesky, Prof. Dr. Gunnar Schwarting, Prof. Dr. Chris-
tian O. Steger, Hubert Stubenrauch, Prof. Dr. Wolf-Uwe Sponer, Jo-
hannes Winkel und Uwe Zimmermann. KOMMUNAL- UND
SCHUL-VERLAG, 65026 Wiesbaden, Telefon 0611-88086-10, Telefax
0611-88086-77, www.kommunalpraxis.de, E-Mail: info@kommu-
nalpraxis.de

die vorliegende (nicht einzeln erhältliche) lieferung enthält:

558. nachlieferung | März 2019 | 84,90 euro

b 2 nW - Kreisordnung für das land nordrhein-Westfalen (Kro
nrW) - Von rechtsanwalt und oberstadtdirektor a. d. dr. roland
Kirchhof, rechtsanwalt, oberkreisdirektor und landrat a. d. dr.
rudolf Wansleben, ltd. Ministerialrat a. d. ernst becker, Ministe-
rialrat a. d. detlev Plückhahn, beigeordneter und stadtkämmerer
a. d., finanzvorstand lars Martin Klieve, Ministerialdirigent Jo-

hannes Winkel, referent beim landkreistag nordrhein-Westfa-
len dr. Markus faber und erstem beigeordneten beim landkreis-
tag nordrhein-Westfalen dr. Marco Kuhn: Mit dieser lieferung
wird u. a. die Kommentierung zu den bereichen grundlagen der
Kreisverfassung, Kreistag sowie landrat überarbeitet und er-
gänzt.

b 5 nW - gesetz über kommunale gemeinschaftsarbeit (gkg) -
Von Ministerialrat a. d. detlev Plückhahn, finanzvorstand lars
Martin Klieve und Ministerialrat frank Zakrzewski: die Kommen-
tierung zu § 32 gkg (Planungsverbände) wurde vollständig über-
arbeitet und ergänzt.

b 6 nW - gesetz über den regionalverband ruhr (rVrg) - Von Mi-
nisterialdirigent Johannes Winkel: neben einer aktualisierung
des gesetzestextes erfolgte die Überarbeitung der Kommentie-
rung der §§ 1, 4, 11, 12, 16, 17, 19 und 22 rVrg.

d 14 - dienstleistungsrichtlinie - Von dr. Kay ruge, beigeordneter
beim deutschen landkreistag: der beitrag wurde überarbeitet
und darauf verwiesen, dass 11 Jahre nach inkrafttreten der
dienstleistungsrichtlinie auf europäischer ebene bzw. knapp sie-
ben Jahre nach ablauf der nationalen umsetzungsfrist die
dienstleistungsrichtlinie und die mit ihr verbundene einführung
der einheitlichen ansprechpartner in deutschland als weitge-
hend gescheitert zu betrachten ist. Positiv ist zu bewerten, dass
die deutsche Verwaltung bereit war, das instrument des einheit-
lichen ansprechpartners grundsätzlich einzuführen.

J 6 - bafög- bundesausbildungsförderungsgesetz - begründet
von rechtsanwalt Hartmut gerlach und rechtsanwältin daria
Katschinski, fortgeführt von oberregierungsrat guido Kühnreich,
weitergeführt von abteilungsleiter ass. jur. Matthias Müller, amt
für ausbildungsförderung, studentenwerk Halle: die letzte ge-
setzesänderung wurde in die erläuterungen eingearbeitet.

K 3 - bundeszentralregister und gewerbezentralregister - Von
georg Huttner, oberamtsrat a. d., fortgeführt von uwe schmidt,
Hauptamtlicher dozent beim Hessischen Verwaltungsschulver-
band, Verwaltungsseminar Kassel: neben den texten im anhang
und der einführung wurden die Kurzerläuterungen der aktuellen
gesetzes- und rechtslage angepasst.

K 14- fundrecht in der kommunalen Praxis - begründet von georg
Huttner, oberamtsrat a. d., fortgeführt von uwe schmidt, Haupt-
amtlicher dozent beim Hessischen Verwaltungsschulverband,
Verwaltungsseminar Kassel: in die erläuterungen zu§ 965 bgb
wurde die rechtsprechung zum thema der herrenlosen tiere auf-
genommen. die im anhang abgedruckten Vorschriften wurden
auf den neuesten stand gebracht.

az.: 13.0.1-002/001
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Europawahl-Aufruf im 
Dortmunder Stadion
„europa wird in der Kabine entschieden - in der Wahlkabine.“ unter
diesem Motto riefen die europaminister/innen aller 16 bundeslän-
der ende März 2019 im fußballstadion von borussia dortmund zur
teilnahme an der europawahl am 26. Mai 2019 auf. dabei waren
auch 250 vorwiegend junge gäste sowie unternehmer/innen, Ver-
treter/innen aus den euregio-grenzregionen sowie general- und
Honorarkonsule. auf der südtribüne des stadions, wo sonst die
„schwarz-gelbe Wand“ steht, bildeten sie eine „blau-goldene“
Wand für europa. „Wir stehen unabhängig von Parteizugehörigkeit
gemeinsam für ein Ziel: ein freies, demokratisches europa, in dem
rechtsstaatlichkeit, Presse- und Meinungsfreiheit gilt“, sagte nrW-
europaminister und gastgeber dr. stephan Holthoff-Pförtner.

Neuer Generalsekretär des 
RGRE Deutsche Sektion
uwe Zimmermann ist seit 1. Mai 2019 generalsekretär der deut-
schen sektion des rates der gemeinden und regionen europas
(rgre). der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des deutschen
städte- und gemeindebundes (dstgb) ist am 28. März 2019 vom
Präsidium des Verbandes einstimmig gewählt worden. Zimmer-
mann ist nachfolger von Helmut dedy, Hauptgeschäftsführer des
deutschen städtetages, dessen Mandat turnusgemäß ende april
2019 endete. der generalsekretär des rgre wird jeweils für zwei
Jahre auf Vorschlag der kommunalen spitzenverbände auf bun-
desebene gewählt. Zimmermann verfügt über langjährige erfah-
rung in der kommunalen europapolitik. 

Europaaktive Kommunen und 
Zivilgesellschaft in NRW
der europaminister des landes nordrhein-Westfalen, dr. stephan
Holthoff-Pförtner, ruft zur teilnahme an den Wettbewerben „euro-
paaktive Kommune“ und „europaaktive Zivilgesellschaft“ auf. Ziel
beider auszeichnungen ist es, vorbildliches kommunales und zivilge-
sellschaftliches engagement für europa zu unterstützen. gefragt
sind innovative und beispiel gebende europäische aktivitäten, die in
nrW die Vielfalt und die Chancen europas vermitteln - besonders
dann, wenn sie Menschen ansprechen, die bislang nur geringen be-
zug zu europa haben. teilnehmen können Kommunen, Kommunal-
verbände und zivilgesellschaftlich aktive aus nrW. bewerbungen
sind bis 9. Mai 2019 möglich, mehr infos im internet unter
https://www.mbei.nrw/europaaktivekommunezivilgesellschaft .

Obst, Gemüse und Milch 
für Schulkinder 
die europäische Kommission hat den finanzrahmen für die förde-
rung gesunder ernährungsgewohnheiten bei schüler/innen fest-
gelegt. danach stellt die eu im schuljahr 2019/2020 insgesamt 145
Mio. euro für den bereich obst und gemüse sowie 105 Mio. euro für
Milcherzeugnisse bereit. deutschland erhält mehr als 35 Mio. euro.
davon sind fast 25 Mio. euro für obst und gemüse und nahezu elf

Mio. für Milcherzeugnisse gedacht. die Kommission veröffentlichte
zudem einen bewertungsbericht. danach haben im schuljahr
2017/2018 mehr als 20 Mio. Kinder an rund 159.000 schulen von
dem eu-schulprogramm profitiert. in diesem Zeitraum wurden
mehr als 255.500 tonnen frisches obst und gemüse sowie 178 Mio.
liter Milch verteilt.

Zusammenarbeit zwischen 
NRW und Benelux-Staaten
nordrhein-Westfalens Ministerpräsident armin
laschet hat anfang april 2019 mit dem belgi-
schen Premierminister Charles Michel, dem nie-
derländischen Ministerpräsidenten Mark rutte
und dem luxemburgischen Premierminister Xa-
vier bettel die „Politische erklärung zur Zusam-
menarbeit“ zwischen nrW und den benelux-
ländern erneuert. damit vertiefen die länder
im beneluxjahr.nrW 2019, gut zehn Jahre nach
der ersten politischen erklärung über eine Ko-
operation, ihre beziehungen. die neue erklärung sieht eine engere
Kooperation vor in den feldern innere sicherheit, energie, chemi-
sche industrie, arbeitsmarkt und -mobilität, Verkehr, logistik, Kri-
senmanagement und Katastrophenschutz, Klimawandel sowie di-
gitalisierung. 

Wettbewerb „Europa bei uns zuhause“ 
im rahmen des Wettbewerbs „europa bei uns zuhause“ prämiert
die nordrhein-westfälische landesregierung europäische städte-
partnerschaftsprojekte in nrW sowie Projekte der grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit mit Partnern in den niederlanden
und belgien. teilnehmen können Kommunen und städtepartner-
schaftsvereine, aber auch zivilgesellschaftliche organisationen wie
sportvereine, Kulturinitiativen, freiwillige feuerwehren oder Ju-
gendorganisationen. Vorschläge für Partnerschaftsprojekte, die
vom 1. august 2019 bis 31. Juli 2020 realisiert werden sollen, können
bis zum 1. Juni 2019 eingereicht werden. erfolgreiche bewerber/in-
nen erhalten bis zu 5.000 euro für ihr geplantes Projekt, mehr infos
im internet unter www.mbei.nrw/de/europa-bei-uns-zuhause .

Europäische 
Innovationshauptstadt 2019
die europäische Kommission sucht die europäische innovations-
hauptstadt 2019. der sogenannte iCapital-award geht an eine Kom-
mune, die sich durch innovative und dynamische Ökosysteme aus-
zeichnet sowie bürgerschaft, öffentliche Verwaltung, Hochschulen
und unternehmen miteinander vernetzt. bewerben können sich
städte mit mindestens 100.000 einwohner/innen aus der eu sowie
aus ländern, die am eu-forschungsprogramm „Horizont 2020“ teil-
nehmen. die siegerstadt erhält eine Million euro für innovative Maß-
nahmen, die nächstplatzierten städte können sich jeweils über
100.000 euro freuen. bewerbungsschluss ist der 6. Juni 2019, mehr
infos im internet unter https://ec.europa.eu/info/research-and-
innovation/funding/funding-opportunities/prizes/icapital_de . ◼

e u r o Pa-
n e W s

zusammengestellt von 
Barbara Baltsch, 

Europa-Journalistin, 
E-Mail: barbara.baltsch

@kommunen.nrw
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Hunde des Typs „Old English Bulldog“

Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein Westfalen hat für einen ein-
zelnen Hund des Typs „Old English Bulldog“ entschieden, dass dieser
keine wesentlichen Züge eines „American Bulldog“ aufweise und
deshalb keine Kreuzung von sogenannten Hunden bestimmter Rassen
sei, die besonderen Anforderungen unterliegen. Damit hat es - anders
als noch in erster Instanz das Verwaltungsgericht Köln - der Klage
der Klägerin stattgegeben. (Orientierungsätze)

oberverwaltungsgericht nordrhein-Westfalen, urteil vom
12.03.2019
- az.: 5 a 1210/17 -

die Klägerin und die beklagte stadt sankt augustin stritten um die
frage, ob es sich bei dem Hund „Kalle“, den die Klägerin von den
Züchtern als „old english bulldog“ erworben hat, um einen Hund
bestimmter rasse im sinne des landeshundegesetzes handelt.
Hunde bestimmter rasse weisen aufgrund ihrer rassespezifischen
Merkmale ein im Vergleich zu anderen großen Hunden höheres
gefährdungspotential auf. für ihre Haltung und den umgang mit
ihnen gelten deshalb besondere gesetzliche anforderungen (etwa
erlaubnisbedürftigkeit der Haltung, erweiterte leinenpflicht,
Maulkorbzwang). Zu den Hunden bestimmter rasse gehören unter
anderem Hunde der rassen „bullmastiff“ und „american bulldog“
und deren Kreuzungen untereinander sowie mit anderen Hunden. 
nachdem die Klägerin den erwerb des Hundes bei der stadt sankt
augustin angezeigt hatte, stufte diese das tier als Hund bestimm-
ter rasse ein. Hunde vom typ „old english bulldog“ seien als Kreu-
zung aus den rassen „english bulldog“, „bullmastiff“, „american
bulldog“ und „Pitbull terrier“ hervorgegangen. da der Hund der
Klägerin nach den feststellungen des Kreisveterinäramtes wesent-
liche äußere Merkmale eines „american bulldog“ aufweise, han-
dele es sich um einen Mischling dieser rasse. demgegenüber war
die Klägerin der auffassung, Hunde der Züchtung „old english bull-
dog“ bildeten eine eigenständige rasse und könnten daher nicht
mehr als Kreuzung anderer rassen angesehen werden.
das oberverwaltungsgericht hat im ergebnis der Klägerin recht
gegeben. die im berufungsverfahren durchgeführte beweisauf-
nahme habe ergeben, dass der Hund der Klägerin keine wesentli-
chen Züge eines „american bulldog“ aufweise. dies sei erforderlich,
um von einer Kreuzung von Hunden bestimmter rassen nach dem
landeshundegesetz auszugehen. 
dahinstehen könne hingegen, ob Hunde der Züchtung „old english
bulldog“ nach heutigem stand von Wissenschaft und Praxis eine
eigenständige rasse im biologisch-zoologischen sinn darstellten.
der „old english bulldog“ sei jedenfalls keine eigenständige rasse
im sinne des landeshundegesetzes nrW. Zwar sei es grundsätzlich
ausgeschlossen, reinrassige Hunde einer bestimmten rasse gleich-
zeitig als Kreuzungen anderer rassen anzusehen und nach den für
diese maßgeblichen Vorschriften zu behandeln. das gelte aber
nicht für solche rassen, die der landesgesetzgeber bei inkrafttreten
des landeshundegesetzes im Jahr 2003 nicht als eigenständige
rasse eingeordnet habe. anderenfalls entschiede letztlich die de-
finition neuer rassen durch private interessenverbände über die
anwendungsreichweite des gesetzes. 
die im gesetz zugrunde gelegte unterscheidbarkeit von Hunden
nach rassezugehörigkeit sei nicht dynamisch zu verstehen, son-
dern knüpfe statisch an einen vom gesetzgeber vorgefundenen

bestand an Hunderassen an. dabei definiere das gesetz die in ihm
genannten rassen nicht selbst, sondern greife auf allgemein aner-
kannte rassedefinitionen insbesondere durch Zuchtverbände zu-
rück. die Züchtung „old english bulldog“ sei relativ neu und verfü-
ge erst seit dem 01.01.2014 über eine rasseanerkennung durch den
amerikanischen Zuchtverband united Kennel Club. angesichts
dessen sei nichts dafür ersichtlich, dass der gesetzgeber diese Hun-
de bei inkrafttreten des landeshundegesetzes bereits als eigene
rasse wahrgenommen habe.

Unterbringung von Geflüchteten
Die planungsrechtliche Begünstigung nach § 246 Abs. 9 BauGB für
Vorhaben, die der Unterbringung von Flüchtlingen oder Asylbegeh-
renden dienen, kommt nur Bauvorhaben zugute, mit denen die öf-
fentliche Hand ihrer Unterbringungsverantwortung genügen will.
(Orientierungssatz)

bundesverwaltungsgericht, urteil vom 21.02.2019
- az.: bVerwg 4 C 9.18 -

die Klägerin verlangte von der beklagten stadt Kassel eine bauge-
nehmigung für den bau einer unterkunft für flüchtlinge und asylbe-
gehrende im außenbereich. die stadt sah keinen bedarf für eine sol-
che einrichtung und lehnte den bauantrag ab. die auf erteilung der
baugenehmigung gerichtete Klage blieb in den Vorinstanzen erfolg-
los. nach auffassung des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs ließ
der bau die erweiterung und Verfestigung einer splittersiedlung be-
fürchten und war daher unzulässig. die Klägerin könne sich nicht auf
§ 246 abs. 9 baugb berufen, der - befristet bis zum 31.12.2019 - den
bau von flüchtlingsunterkünften erleichtert. die norm begünstige
allein die flüchtlingsunterbringung in öffentlicher Verantwortung.
Private Vorhaben seien nur privilegiert, wenn die öffentliche Hand
einer eigenen unterbringungsverpflichtung in dem privaten Vorha-
ben nachkommen wolle. daran fehle es.
diese auffassung hat das bundesverwaltungsge-
richt bestätigt. § 246 abs. 9 baugb begünstige Vor-
haben, die der „unterbringung“ von flüchtlingen
oder asylbegehrenden dienen. unterbringung sei
nur die öffentlich verantwortete unterbringung,
sei es in bauten der öffentlichen Hand, sei es in pri-
vaten unterkünften. dies folge aus dem fach-
sprachlichen Wortlaut und den gesetzgebungs-
materialien. es müsse daher durch abstimmung
mit der öffentlichen Hand oder in sonstiger Weise
hinreichend gesichert sein, dass ein bau für die öf-
fentlich verantwortete unterbringung von flücht-
lingen oder asylbegehrenden genutzt werden
wird. anderenfalls komme § 246 abs. 9 baugb 
einem Vorhaben nicht zugute.

Rathaus-Verdunkelung während 
AfD-Empfang
Das Verwaltungsgericht Münster hat durch Urteil vom heutigen Tag
festgestellt, dass die Veränderung der Beleuchtung in Abweichung
von der üblichen Beleuchtung am Historischen Rathaus der Stadt
Münster während des Neujahrsempfangs der Partei „Alternative für
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Carl Georg Müller, 
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STÄDTE- UND GEMEINDERAT
Deutschland“ (AfD) am Abend des 10.02.2017 rechtswidrig war. (Orientie-
rungssatz)

Verwaltungsgericht Münster, urteil vom 08.02.2019
- az.: 1 K 3306/17 -

am 10.02.2017 veranstaltete der Kreisverband Münster der afd seinen
neujahrsempfang im rathausfestsaal der stadt Münster. am selben tag
hatten sich vor dem rathaus zahlreiche teilnehmer einer Kundgebung
versammelt, um gegen die afd und den neujahrsempfang zu demons-
trieren. ankündigungsgemäß hatten die am Prinzipalmarkt ansässigen
Kaufleute ihre geschäfte vorzeitig geschlossen und deren außenbeleuch-
tung abgeschaltet. Zugleich wurde ab 18:00 uhr auch am rathaus der
stadt Münster die außenbeleuchtung ausgeschaltet bzw. nicht einge-
schaltet. 
im Mai 2017 erhob der Kreisverband Münster der afd Klage und machte
geltend, die Maßnahme habe gegen das sachlichkeitsgebot, das neutra-
litätsgebot sowie gegen den gleichbehandlungsgrundsatz verstoßen. die
beklagte stadt hielt dem unter anderem entgegen, das ausschalten bzw.
nichteinschalten der außenbeleuchtung des rathauses sei nicht gegen
den Kläger gerichtet gewesen, sondern habe als positives symbol dem
Ziel gedient, ein einheitliches gesamtbild am Prinzipalmarkt entspre-
chend dem 2005 vom rat beschlossenen „lichtkonzept Münster“ herzu-
stellen.
das Verwaltungsgericht Münster gab der Klage nunmehr statt. das aus-
schalten bzw. nichteinschalten der außenbeleuchtung des rathauses ab-
weichend von der üblichen beleuchtung verstoße gegen das gegenüber
politischen Parteien strikt geltende staatliche neutralitätsgebot und das
sachlichkeitsgebot. es könne offen bleiben, ob die entscheidung des aus-
schaltens bzw. nichteinschaltens der außenbeleuchtung des rathauses -
wie es der Kläger vermute - letztlich durch den oberbürgermeister der be-
klagten oder - wie es die beklagte behaupte - durch den beigeordneten für
das dezernat i getroffen worden sei. denn auch wenn man davon ausge-
he, dass sich der oberbürgermeister oder der beigeordnete für das dezer-
nat i der beklagten im rahmen ihrer - Äußerungen zur örtlichen gemein-
schaft umfassenden - aufgabenzuweisung gehalten hätten, hätten sie
mit der getroffenen Maßnahme jedenfalls die rechtlichen grenzen ihrer
befugnis überschritten. 
der oberbürgermeister oder der beigeordnete habe gegen seine neutra-
litätspflicht verstoßen, weil er mit der anordnung des ausschaltens bzw.
nichteinschaltens der rathausbeleuchtung unter inanspruchnahme sei-
ner amtsautorität parteiergreifend zulasten des Klägers auf die politische
Willensbildung eingewirkt habe. die irreguläre Veränderung der beleuch-
tung stelle einen unzulässigen, da parteiergreifenden eingriff in die poli-
tische Willensbildung des Volkes dar, weil mit ihr eine negative bewertung
der Veranstaltung des Klägers bzw. der afd und der von ihr verfolgten
Ziele zum ausdruck gebracht werde, die geeignet sei, die Position des Klä-
gers bzw. der afd im politischen Meinungskampf zu beeinträchtigen. 
das irreguläre ausschalten bzw. nichteinschalten der außenbeleuchtung
des rathauses verstoße auch gegen das sachlichkeitsgebot. die mit der
Maßnahme verbundene negative symbolik des öffentlichen lichtlöschens
bringe in drastischer Weise die Missbilligung der mit der Versammlung
des Klägers bzw. allgemein der von ihm und seiner bundespartei verfolg-
ten politischen Ziele zum ausdruck. sie verlasse die ebene eines rationalen
und sachlichen diskurses, ohne für eine weitere diskursive auseinander-
setzung mit den politischen Zielen der von dem Kläger durchgeführten
Versammlung bzw. der von ihm betriebenen Politik offen zu sein.
gegen das urteil kann die Zulassung der berufung an das oberverwal-
tungsgericht für das land nordrhein-Westfalen beantragt werden. ◼
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